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Vorwort
Traditionell nimmt das Thema Verkehr 
in den Raumordnungsplänen der Länder 
und der Regionen breiten Raum ein. In 
peripheren Gebieten wird in vielen Fällen 
versucht, durch raumordnungsrechtliche 
Festlegungen eine Optimierung ihrer Er-
reichbarkeit und eine Verbesserung beste-
hender Verbindungsqualitäten zu bewirken. 
In verkehrlich hoch belasteten Räumen 
enthalten Raumordnungspläne häufig Aus-
weisungen in Form von Maßnahmenvor-
schlägen, die auf eine Reduzierung der ver-
kehrlichen Belastungen abzielen. 

Dabei beschränkt sich die Raumordnung 
vielfach nicht nur auf die bloße Siche-
rung bereits fachplanerisch abgestimmter 
Verkehrstrassen und -standorte. Einzel-
ne Raumordnungspläne versuchen direkt 
durch raumordnerische Vorgaben Einfluss 
auf die Dringlichkeit, den Ausbauumfang, 
die zeitliche Abfolge von Verkehrsvorhaben, 
die Erschließungs- und Bedienungsquali-
täten bestehender wie geplanter Verkehrs-
infrastrukturen auszuüben. 

Als zusammenfassende und überfachliche 
Gesamtplanung darf die Raumordnung al-
lerdings selbst mit ihren Festlegungen keine 
Verkehrsfachplanung ersetzen. Die Koordi-
nationskompetenz der Raumordnungspla-
nung wird immer dann überschritten, wenn 
raumordnerische Vorgaben sektorale Zu-
ständigkeiten vorentscheiden oder bereits 
bestehende, verbindliche Entscheidungen 
der Fachplanung korrigieren. Im Verkehrs-
bereich ist somit eher von einem engen Auf-
gabenverständnis der Raumordnung auszu-
gehen. 

In der Vergangenheit hat dies teilweise zu 
einer stärkeren Rücknahme des Steuerungs-
anspruchs der Regionalplanung gegenüber 
den verkehrlichen Fachplanungen geführt. 
Nachrichtlichen Übernahmen aus der 
Fachplanung kommt daher in der Mehrzahl 
der Raumordnungspläne eine zentrale Rolle 
zu. Grundsätzlich ergeben sich die Gren-
zen der Raumordnungsplanung gegenüber 
den verkehrlichen Fachplanung des Bundes 
wie der Länder aus dem Wesen der Raum-
ordnung als überfachlicher und zusam-
menfassender Gesamtplanung. Was dies 
für die Raumordnungspraxis im Einzelnen 
konkret bedeuten kann, ist allerdings nicht 
für alle Beteiligten immer direkt ersichtlich. 
Gilt die rechtliche Seite dieser Thematik als 
weitgehend geklärt, prägen im praktischen 

Vollzug der Raumordnungsplanung weiter-
hin Unsicherheiten den Umgang mit dem 
rechtlichen Instrumentarium zur Steuerung 
infrastruktureller Vorhaben durch Raumord-
nungsrecht. 

Aus diesem Grunde wurde in dem For-
schungsvorhaben �Raumordnungsrecht-
liche Festlegungen zum Verkehr in Regi-
onalplänen� (Projekt-Nr. 73.322/04) die 
Ausweisungspraxis der Regionalplanung 
durch eine flächendeckende Bestandsauf-
nahme aller Regionalpläne in Deutschland 
untersucht. Dieses Projekt wurde im Rah-
men des Forschungsprogramms Stadtver-
kehr (FOPS) gefördert und im Auftrag des 
Bundesministeriums für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung (BMVBS) und des Bun-
desamtes für Bauwesen und Raumordnung 
(BBR) von einer Arbeitsgemeinschaft be-
arbeitet, die sich aus dem Lehrstuhl Regio-
nalentwicklung und Raumordnung (TU Kai-
serslautern), dem Institut für Stadtbauwesen 
und Stadtverkehr (RWTH Aachen) und dem 
Zentralinstitut für Raumplanung (Westfä-
lische Wilhelms-Universität Münster) zu-
sammensetzte. 

Erfasst wurden die normativen Festlegungen 
im Bereich Verkehr in bereits genehmigten 
Regionalplänen und fortgeschrittenen Ent-
würfen. Im Sinne einer Stärken-Schwächen-
Analyse galt es Defizite der Ausgestaltung 
von Festlegungen zu ermitteln und posi-
tive Beispiel zu identifizieren. In der vorlie-
genden Broschüre sind die Ergebnisse dieser 
bundesweiten Bestandsaufnahme aufberei-
tet worden, um als Hinweise für die Raum-
ordnungspraxis eine konstruktive Orientie-
rung zu ermöglichen. 

Der Leitfaden handelt das Thema �Verkehr� 
nicht umfassend ab, sondern beschränkt 
sich auf raumordnungsrechtliche und pla-
nungspraktische Informationen für die For-
mulierung und kartographische Darstellung 
von raumordnungsrechtlich verbindlichen 
Normen in Regionalplänen. Neben der Ver-
mittlung der rechtlichen Grundlagen ist es 
ein besonderes Anliegen dieser Hinweise, 
anschauliches Material für gelungene Bei-
spiele zusammenzutragen, die der Raum-
ordnungspraxis bei der Ausgestaltung ihrer 
Festlegungen in Regionalplänen als Vorbilder 
dienen können.   

Klaus Einig
Bundesamt für 
Bauwesen und Raumordnung, Bonn
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�	 Einführung
Festlegungen	zum	Verkehr	sind	in	vielfältiger	
Form	 in	 bundesdeutschen	 Regionalplänen	
vorzufinden.	 Neben	 Festlegungen,	 die	 sich	
auf	 einzelne	 Verkehrsarten	 beziehen,	 ins-
besondere	 Schienen-	 und	 Straßenverkehr,	
finden	 sich	 auch	 raumordnerische	 Aussa-
gen	zum	Verhältnis	von	Siedlungs-	und	Ver-
kehrsentwicklung.	

Allerdings	 zeigen	 sich	 neben	 einer	 un-
übersehbaren	 Vielfalt	 von	 Begrifflichkeiten	
auch	Schwierigkeiten	bei	der	hinreichenden	
Differenzierung	 zwischen	 nachrichtlichen	
Übernahmen	aus	der	Fachplanung	und	ori-
ginären	Festlegungen	der	Regionalplanung.	
Es	 wird	 nicht	 immer	 deutlich,	 welche	 In-
halte	des	Regionalplans	nur	aus	 fachlichen	
Plänen	übernommen	sind	und	welche	Aus-
weisungen	 eigenständige	 Festlegungen	 zur	
verkehrlichen	Entwicklung	darstellen.

Zudem	 gibt	 es	 bei	 der	 Identifizierung	 von	
Festlegungen	 als	 Ziele	 der	 Raumordnung	
bzw.	 als	 Grundsätze	 der	 Raumordnung	
große	 Schwierigkeiten.	 Damit	 werden	 die	
angestrebten	Bindungswirkungen	der	jewei-
ligen	Festlegungen	nicht	immer	deutlich.

Hieraus	 entstehen	 beim	 praktischen	 Um-
gang	mit	regionalplanerischen	Festlegungen	
im	 Verkehrsbereich	 Unsicherheiten	 und	
Probleme,	die	vor	allem	durch	nachfolgende	
Kritikpunkte	umschrieben	werden	können:	

●•  Eine	aufgabenadäquate	und	sachgerechte	
Anwendung	auf	der	Adressatenebene	wird	
durch	die	große	Begriffsvielfalt	erschwert,	
die	eine	eindeutige	Bestimmung	der	Bin-
dungswirkung	der	einzelnen	Festlegungen	
oftmals	nicht	zulässt.

●•	 Eine	eindeutige	Unterscheidung	zwischen	
originär	 raumordnerischen	 Festlegungen	
und	 nachrichtlichen	 Übernahmen	 fach-
planerischer	 Festsetzungen	 ist	 häufig	
kaum	möglich.

●•	 Die	 Bindungswirkungen	 der	 regionalpla-
nerischen	Festlegungen,	vor	allem	welche	
Festlegungen	als	Ziele	der	Raumordnung	
und	welche	als	Grundsätze	der	Raumord-
nung	 einzustufen	 sind,	 lässt	 sich	 nicht	
immer	eindeutig	ableiten.	Diese	Interpre-
tationsschwierigkeiten	 stehen	 einer	 ziel-
gerichteten,	 der	 normativen	 Bindungs-
wirkung	 entsprechenden	 Umsetzung	
entgegen.

●•	 Vor	 allem	 in	 den	 als	 Ziele	 der	 Raumord-
nung	 gekennzeichneten	 Plansätzen	 fin-
den	 sich	 oftmals	 Formulierungen,	 die	

ihre	 Hauptadressaten	 nicht	 nennen.	 Ihr	
fehlender	 Adressatenbezug	 führt	 oftmals	
zum	Verfehlen	der	Wirkung.

●•	 In	 zahlreichen	Fällen	werden	 in	die	Ziel-
formulierungen	 relativierende	 Begriffe	
wie	 „sollten“,	 „wenn	 möglich“	 usw.	 ein-
geflochten	oder	deutliche	Ziele	werden	in	
die	 Erläuterungen	 „verdrängt“,	 wodurch	
der	 Einfluss	 der	 Festlegungen	 auf	 die	
Adressaten	 eingeschränkt	 wird	 und	 die	
rechtlichen	 Anforderungen	 nicht	 erfüllt	
werden.	

●•	 Normative	 Ausweisungen	 der	 Raumord-
nung	 können	 zudem	 nur	 dann	 konse-
quent	 zur	 Anwendung	 kommen,	 wenn	
diese	neben	den	textlichen	Ausführungen	
hinreichend	 räumlich	 konkretisiert	 wer-
den.	Auch	dies	lassen	einige	Regionalplä-
ne	vermissen.

Diese	 Kritikpunkte	 wurden	 bereits	 in	 der	
kürzlich	abgeschlossen	Untersuchung	„Frei-
raumschutz	in	Regionalplänen“�		festgestellt.	
Die	 häufig	 vorzufindende	 unzureichende	
Normenklarheit	 bei	 Planelementen	 führt	
dazu,	 dass	 die	 regionalplanerischen	 Festle-
gungen	auf	Seiten	ihrer	Adressaten	nicht	die	
angestrebten	Bindungswirkungen	auslösen.	
Dies	gilt	insbesondere	für	Festlegungen,	die	
als	Ziele	der	Raumordnung	gekennzeichnet	
sind.

Aufgrund	 dieser	 bestehenden	 Defizite	 bei	
verkehrsbezogenen	 Festlegungen	 in	 Regi-
onalplänen	 stehen	 in	 dieser	 Untersuchung	
folgende	Zielsetzungen	im	Vordergrund:

•	 Durch	 eine	 vergleichende	 Analyse	 der	
raumordnerischen	 Festlegungen	 zum	
Verkehrsbereich	 aller	 Regionalpläne	 in	
Deutschland	 werden	 die	 regionalplane-
rischen	 Zielsetzungen	 bzgl.	 des	 Verkehrs	
systematisiert	und	die	dabei	zum	Einsatz	
kommenden	 raumordnerischen	 Instru-
mente	klassifiziert.	

•	 Dabei	wird	durch	eine	umfassende	Beur-
teilung	 der	 verkehrsbezogenen	 raumord-
nerischen	 Festlegungen	 im	 Hinblick	 auf	
ihre	Rechtsnormqualität,	ihre	Adressaten-
orientierung	 und	 die	 damit	 verbundene	
Bindungswirkung	 eine	 umfassende	 Dar-
stellung	der	derzeitigen	bundesdeutschen	
Festlegungspraxis	 in	 den	 Regionalplänen	
gegeben.	 Als	 zentrales	 Ergebnis	 der	 Ana-
lyse	werden	einerseits	 zentrale	Probleme	
und	andererseits	auch	best-practice-Fälle	
herausgearbeitet	und	dokumentiert.	

(1)
BBR (Hrsg.) (2006): Freiraum-
schutz in Regionalplänen, BBR-
Schriftenreihe Werkstatt: Praxis, 
Heft 40
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•	 Darauf	aufbauend	werden	Empfehlungen	
dahingehend	formuliert,	welche	regional-
planerischen	 Zielsetzungen	 im	Verkehrs-
bereich	 zukünftig	 im	 Mittelpunkt	 stehen	
sollen	und	mit	welchen	Festlegungen	die-
se	Zielsetzungen	sachgerecht	und	effektiv	
umgesetzt	werden	können.

•	 In	der	Raumordnungspraxis	 ist	vor	allem	
eine	 Optimierung	 der	 Normqualität	 im	
Hinblick	auf	die	sachliche	und	räumliche	
Bestimmtheit	von	Festlegungen	anzustre-
ben.	 Hierdurch	 lassen	 sich	 Verständlich-
keit	und	Nachvollziehbarkeit	der	verbind-
lichen	 Festlegungen	 verbessern.	 Diese	
Anforderungen	gelten	dabei	sowohl	für	die	
Plansätze	als	auch	für	die	zeichnerischen	
Darstellungen	in	den	verbindlichen	Plan-
karten.	

•	 Es	 werden	 in	 diesem	 Zusammenhang	
auch	Vorschläge	 gemacht,	 wie	 eine	 klare	
räumliche	 Bestimmtheit	 der	 verkehrsbe-
zogenen	 Festlegungen	 erreicht	 werden	
kann	und	worauf	zu	achten	ist,	damit	der	
räumliche	Bezug	einer	Festlegung	eindeu-
tig	ablesbar	wird.	

Zudem	werden	Vorschläge	und	Hinweise	zur	
Optimierung	der	Gestaltung	von	Verkehrska-
piteln	 in	 Regionalplänen	 gemacht.	 Dabei	
steht	die	Erhöhung	der	Nachvollziehbarkeit	
für	 die	 nachfolgenden	 Planungsadressaten	
und	Anwender	von	Regionalplänen	im	Vor-
dergrund.	 Für	 zukünftige	 Planaufstellungs-	
und	 Änderungsverfahren	 von	 Regionalplä-
nen	 wird	 eine	 Hilfestellung	 gegeben,	 um	
Planungsabsichten	 entsprechend	 des	 ak-
tuellen	 rahmensetzenden	 Raumordnungs-
rechts	umzusetzen.

Die	 vorliegenden	 Hinweise	 im	 Sinne	 ei-
ner	 Arbeitshilfe	 sind	 ein	 Ergebnis	 des	 For-
schungsvorhabens	„Festlegungen	 zum	Ver-
kehr	 in	 Regionalplänen“	 im	 Rahmen	 des	
Forschungsprogramms	Stadtverkehr	(FopS)	
im	Auftrag	des	Bundesministeriums	für	Ver-
kehr,	 Bau	 und	 Stadtentwicklung,	 vertreten	
durch	 das	 Bundesamt	 für	 Bauwesen	 und	
Raumordnung.	In	diesem	Vorhaben	wurden	
bundesweit	 alle	 verkehrsbezogenen	 Festle-
gungen	 in	 aktuellen	 Raumordnungsplänen	
untersucht.	

Hierbei	ging	es	nicht	um	eine	abschließende	
Prüfung	 der	 Planelemente	 hinsichtlich	 der	
Festlegungsqualität	 und	 ihrer	 Bindungs-
wirkung,	 sondern	 vielmehr	 um	 eine	 Beur-
teilung	nach	einem	systematischen	Ansatz.	
Ziel	ist	es,	eine	Klassifizierung	aller	regional-
planerischen	Planinhalte	in	den	Teilkapiteln	
Verkehr	 zu	 erreichen	 und	 diese	 zu	 doku-

mentieren.	Hierzu	wurden	alle	verfügbaren	
Regionalpläne	nach	einem	systematisierten	
Analyseschema	ausgewertet.	

Des	 Weiteren	 wurden	 im	 Rahmen	 einer	
schriftlichen	 Befragung	 aller	 verantwort-
lichen	 Regionalplanungsstellen	 wichtige	
Hintergrundinformationen	 sowie	 Einschät-
zungen	zur	Wahrnehmung	der	regionalpla-
nerischen	Aufgabe	in	diesem	Bereich	ermit-
telt.	 Diese	 konnten	 in	 Fachgesprächen	 mit	
einzelnen	 ausgewählten	 Regionalplanern	
vertieft	 werden	 und	 führten	 dazu,	 die	 Er-
gebnisse	 der	 Plananalyse	 zu	 ergänzen	 und	
zu	untermauern.

Die	nachfolgenden	Hinweise	beinhalten	An-
regungen	und	Vorschläge	für	die	Festlegung	
und	 Gestaltung	 normativer	 Ausweisungen	
zum	Verkehrsbereich	in	Raumordnungsplä-
nen	auf	regionaler	Ebene,	die	überwiegend	
in	Form	eines	Positivkataloges	aus	den	unter-
suchten	Regionalplänen	geeignete	Beispiele	
beschreiben.	 U.	 a.	 werden	 Anregungen	 ge-
geben,	 wie	 verkehrsbezogene	 Festlegungen	
einerseits	 als	 Ziele	 der	 Raumordnung	 und	
andererseits	 als	 Grundsätze	 der	 Raumord-
nung	eindeutig	differenziert	werden	können	
und	 wie	 diese	 in	 Regionalplänen	 entspre-
chend	zu	kennzeichnen	sind.	Darüber	hin-
aus	erfolgen	Hinweise	zur	Verbesserung	der	
Lesbarkeit	 und	 der	 Übersichtlichkeit	 sowie	
zum	Aufbau	und	zur	Gestaltung	der	Teilka-
pitel	Verkehr	in	Regionalplänen.	

Zur Gliederung der Veröffentlichung:

Nach	 einer	 kurzen	 Darstellung	 des	 Aufga-
benspektrums	der	Regionalplanung	 im	Be-
reich	 Verkehr	 und	 der	 bestehenden	 recht-
lichen	 Rahmenbedingungen	 werden	 die	
wesentlichen	 Handlungsfelder	 der	 Regio-
nalplanung	 umrissen.	 Hierauf	 aufbauend	
werden	 im	Schwerpunkt	Vorschläge	 für	die	
adressatenbezogene	 Festlegung	 verkehrs-
bezogener	Planelemente	in	Regionalplänen	
entwickelt.	Neben	Vorschlägen	zur	Differen-
zierung	und	Kennzeichnung	zwischen	nach-
richtlichen	 Übernahmen	 und	 originären	
regionalplanerischen	 Ausweisungen	 einer-
seits	 sowie	 zwischen	 Zielen	 und	 Grundsät-
zen	der	Raumordnung	andererseits	erfolgen	
auch	Hinweise	zur	Strukturierung	und	Aus-
gestaltung	der	Text-	und	Kartenteile	für	den	
Verkehrsbereich	in	Regionalplänen.

Darüber	hinaus	werden	kurze	Hinweise	zur	
Verbesserung	der	Kooperation	zwischen	der	
Fachplanung	 Verkehr	 und	 der	 koordinie-
renden	 Raumordnungsplanung	 auf	 regio-
naler	Ebene	gegeben.	
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�	 Verkehr	in	Regionalplänen
Verkehr	 kann	 im	 Rahmen	 der	 Raument-
wicklung	 als	 wesentlicher	 Verbindungs-,	
Erschließungs-	 und	 Entwicklungsfaktor	
betrachtet	 werden.	 Gleichzeitig	 werden	
durch	 Verkehrswege	 Grund	 und	 Boden	 in	
Anspruch	genommen,	Siedlungs-	und	Frei-
flächen	 zerschnitten	 und	 durch	 Lärm-	 und	
Schadstoffemissionen	 die	 Umwelt	 und	
das	 Umfeld	 belastet.	 Im	 Regelfall	 ist	 eben-
falls	 davon	 auszugehen,	 dass	 Verkehrsin-
frastrukturvorhaben	 als	 raumbedeutsame	
Planungen	nach	dem	Raumordnungsgesetz	
(ROG)	 einzustufen	 sind	 („Vorhaben,	 durch	
die	 Raum	 in	 Anspruch	 genommen	 wird“,	
§	�	Nr.	6	ROG).

Dem	 Raumordnungsgesetz	 sind	 mit	 Bezug	
zum	Verkehr	sowohl	Entwicklungs-	als	auch	
umweltbezogene	 Zielvorstellungen	 zu	 ent-
nehmen,	so	z.	B.	die	„Herstellung	gleichwer-
tiger	 Lebensverhältnisse	 der	 Menschen	 in	
allen	Teilräumen“	und	der	„Schutz	und	die	
Entwicklung	der	natürlichen	Lebensgrund-
lagen“	 (vgl.	 §	 �	 Abs.	 �	 ROG).	 Die	 Abstim-
mung	der	Fachplanung	Verkehr	mit	anderen	
Raumnutzungen	ist	somit	sowohl	durch	ein	
„Voraussetzungs-Folge-Verhältnis“	als	auch	
mit	 einem	 Zielkonflikt	 verbunden,	 die	 sich	
durch	alle	Planungsebenen	ziehen.	

Die	 Abstimmungsnotwendigkeiten	 und	 die	
Zielkonflikte	 zwischen	 Fachplanung	 und	
Raumordnung	werden	durch	die	steigenden	
verkehrlichen	 Erschließungserfordernisse	
und	 die	 steigenden	 Verkehrsleistungen	
noch	 weiter	 zunehmen.	 Wie	 im	 Raumord-
nungsbericht	 �005	 deutlich	 wird,	 ist	 davon	
auszugehen,	dass	die	Verkehrsleistungen	in	
der	Bundesrepublik	Deutschland	insgesamt	
zunehmen	werden.	Die	zu	erwartenden	ge-
sellschaftlichen	 und	 ökonomischen	 Trends	
zeigen,	dass	die	Anforderungen	an	das	Ver-
kehrssystem	der	Zukunft	durch	vielfältigere	
Mobilitätsformen	 und	 -ansprüche	 steigen	
werden.�	 Sich	 wandelnde	 Lebensstile	 und	
Wirtschaftsweisen,	 zunehmende	 Pendler-
verflechtungen	 sowie	 ein	 weiter	 steigender	
Motorisierungsgrad	 haben	 zur	 Folge,	 dass	
in	der	Summe	höhere	Verkehrsleistungen	zu	
erwarten	sind	(vgl.	Tabellen	�	und	�).

Durch	steigende	Verkehrsleistungen	werden	
sich	jedoch	zwangsläufig	auch	die	Anforde-
rungen	an	das	Infrastrukturnetz	ändern.	Es	
ist	 daher	 davon	 auszugehen,	 dass	 die	 Nut-
zungsansprüche	des	Verkehrs	an	den	Raum	
ebenfalls	steigen	werden.	So	besteht	in	allen	
Räumen,	insbesondere	aber	in	Verdichtungs-

Verkehrsart

1990 1997
Prognose 2015 
Trendszenario

Zunahme 
Verkehrs-
leistungen 
1997 bis 
2015 in %

Mrd. 
Perso-
nenki-
lometer

Anteil 
in %

Mrd. 
Perso-
nenki-
lometer

Anteil 
in %

Mrd. 
Perso-
nenki-
lometer

Anteil 
in %

Eisenbahnverkehr 45 6,2 74 7,9 87 7,5 18

Individualverkehr 594 82,3 750 80,1 915 79,2 22

Luftverkehr 18 2,5 36 3,8 76 6,6 111

Öffentlicher  
Straßenverkehr

65 9,0 76 8,1 78 6,7 3

Insgesamt 722 100,0 936 100,0 1 156 100,0 24

Quelle:  Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (Hrsg, 2005): Raumordnungsbericht 
2005, Bonn, S. 74

Tabelle 1 
Verkehrsleistungen im Personenverkehr

Verkehrsart

1990 1997
Prognose 2015 
Trendszenario

Zunahme 
Verkehrs-
leistungen 
1997 bis 
2015 in %

Mrd. 
Ton-
nenki-
lometer

Anteil 
in %

Mrd. 
Ton-
nenki-
lometer

Anteil 
in %

Mrd. 
Ton-
nenki-
lometer

Anteil 
in %

Eisenbahnverkehr 62 26,2 73 19,7 92 13,4 26

Binnenschiffahrt 55 23,6 62 16,7 89 12,9 44

Straßengüterfern-
verkehr

120 50,6 263 63,6 425 70,1 80

Insgesamt 237 100,0 371 100,0 606 100,0 63

Quelle:  Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (Hrsg., 2005): Raumordnungsbericht 
2005, Bonn, S. 77

Tabelle 2
Verkehrsleistungen im Güterfernverkehr

räumen,	 raumordnerischer	 Handlungsbe-
darf,	um	den	konkurrierenden	Nutzungsan-
sprüchen	der	Funktionsbereiche	Siedlungs-,	
Freiraumstruktur	und	Verkehr	an	den	Raum	
gerecht	zu	werden.	Zudem	ist	das	enge	Be-
ziehungsgefüge	 zwischen	 Siedlungs-	 und	
Verkehrsentwicklung	 in	 den	 Plänen	 der	
räumlich-koordinierenden	 Gesamtplanung	
auf	Grund	der	ambivalenten	Beeinflussung	
beider	 Raumfunktionen	 besonders	 zu	 be-
rücksichtigen.	So	sind	die	Festlegungen	zur	
Integrierten	 Siedlungs-	 und	 Verkehrspla-
nung	in	diesem	Zusammenhang	bereits	von	
der	 MKRO	 im	 raumordnungspolitischen	
Orientierungsrahmen	 thematisiert	 worden	
(vgl.	auch	Handlungsrahmen).

Einerseits	ist	das	Verhältnis	zwischen	Fach-
planung	 Verkehr	 und	 Raumordnung	 bzw.	
Regionalplanung	von	besonderer	Relevanz,	
andererseits	 infolge	 unterschiedlicher	 Rah-
menbedingungen	 sehr	 komplex.	 Das	 Ver-
hältnis	 des	 Verkehrs	 zu	 anderen	 Fachbe-
langen	 ist	 insgesamt	 von	 einer	 Anzahl	 von	
Wechselwirkungen	 sowie	 Zielkonflikten	

(2)
Vgl. Bundesamt für Bauwe-
sen und Raumordnung (Hrsg.) 
(2005): Raumordnungsbericht 
2005, Bonn, S. 71.
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(Flächenverbrauch,	Umweltqualität	etc.)	ge-
prägt,	die	sich	auch	in	der	Regionalplanung	
niederschlagen.

Die	 Bewältigung	 dieser	 Zielkonflikte	 wie	
auch	 die	 Sicherung	 der	 Voraussetzungs-
Folgen-Verhältnisse	 wird	 von	 den	 im	 Fol-
genden	dargestellten	organisatorischen	und	
rechtlichen	Rahmenbedingungen	sowie	den	
unterschiedlichen	Formulierungen	verkehr-
licher	 Festlegungen	 (und	 damit	 Zielaussa-
gen)	beeinflusst.	

2.1  Organisation der 
Fachplanung Verkehr und 
Zusammenwirken mit der 
räumlichen Planung und 
Raumentwicklung

Im	 Rahmen	 der	 räumlichen	 Entwicklung	
haben	 Verkehrsnetze	 mit	 den	 darin	 ent-
haltenen	 Trassen	 und	 Standorten	 eine	 be-
sondere	 Bedeutung.	 Die	 Bedeutung	 für	 die	
Raumentwicklung	 ergibt	 sich	 aus	 den	 Er-
schließungs-	 und	 Anbindungserfordernis-
sen	unterschiedlicher	Nutzungen	(Wohnen,	
Gewerbe	etc.)	im	Raum.	

Die	Planung	und	Entwicklung	erfolgt	einer-
seits	 über	 die	 Fachplanung	 „Verkehr“,	 in-
dem	der	Bedarf	und	die	Dringlichkeit	eines	
Aus-	 oder	 Neubaus	 von	 Verkehrsvorhaben	
über	 die	 verschiedenen	 Planungsebenen	
(Bundesverkehrswegeplanung,	 Landesver-
kehrspläne)	betrachtet	und	gesetzlich	(Aus-
baugesetze)	fixiert	werden.	Im	Rahmen	die-
ser	Planung	werden	auch	die	vorhandenen	
und	 zukünftig	 gewünschten	 Raumstruktu-
ren	berücksichtigt.	Die	Bedarfspläne	gehen	
derzeit	 in	 der	 Regel	 von	 einer	 verkehrsträ-
gerspezifischen	Betrachtung	aus	(insbeson-
dere	Straßenverkehr	und	Schienenverkehr).	

Andererseits	ist	in	der	jüngeren	Vergangen-
heit	jedoch	auch	ein	Trend	zur	verkehrträger-
übergreifenden	 Betrachtung	 festzustellen.	
Dies	zeigt	 sich	sowohl	 in	der	Methodik	der	
BVWP	und	aktuell	durch	die	in	Vorbereitung	
befindlichen	„Richtlinien	für	die	integrierte	
Netzgestaltung	 (RIN)	 als	 auch	 bei	 dem	 im	
Land	 Nordrhein-Westfalen	 verfolgten	 An-
satz	einer	„Integrierten	Gesamtverkehrspla-
nung“	auf	Landesebene.	

Die	strategische	Entwicklung	von	Verkehrs-
netzen	 ist	 auf	 der	 anderen	 Seite	 auch	 Be-
standteil	der	räumlichen	Planung,	dies	zeigt	
sich	z.B.	 in	den	bereits	erwähnten	RIN,	die	
die	 Ziele	 der	 Landesplanung	 und	 Raum-
ordnung	hinsichtlich	der	Erreichbarkeit	der	
zentralen	Orte	aufnehmen	und	die	funktio-

nale	Gliederung	der	Verkehrsnetze	(„funktio-
nale	 Netze“)	 aus	 der	 zentralörtlichen	 Glie-
derung	ableiten.		

Bezogen	auf	die	einzelnen	Planungsebenen	
kann	 die	 Verkehrsplanung	 in	 Bundesver-
kehrswegeplanung,	Landesverkehrsplanung	
sowie	 die	 Regionalverkehrsplanung	 und	
kommunale	 Verkehrsplanung	 unterschie-
den	werden.	

Die	Fachplanung	Verkehr	beinhaltet	auf	den	
Planungsebenen	 des	 Bundes	 und	 der	 Län-
der	eine	programmatische	Planung	(Bedarf-
splanung),	 d.h.	 Absichtserklärungen	 über	
Strategien	 und	 Vorgehen	 für	 Investitionen	
in	 verkehrliche	 Infrastruktur	 (Prioritäten	
des	 Bedarfsplanung).	 Weiterhin	 umfasst	
die	 Fachplanung	 Verkehr	 aber	 auch	 Pro-
jektplanungen,	 die	 beispielsweise	 Trassen	
und	 technische	 Einzelheiten,	 z.T.	 auch	 mit	
rechtsverbindlicher	 Wirkung	 festschreiben	
(Linienbestimmung,	 Planfeststellungsver-
fahren	etc.).	

Das	 wichtigste	 Planungsinstrument	 des	
Bundes	 ist	 der	 Bundesverkehrswegeplan	
(BVWP),	der	für	jeweils	5	Jahre	Geltungsdau-
er	 aufgestellt	 wird.	 Im	 diesem	 Plan	 werden	
Maßnahmen	 nach	 Dringlichkeit	 unterteilt	
aufgelistet,	 welche	 in	 bestimmten	 Zeiträu-
men	realisiert	werden	sollen.	Bei	der	Aufstel-
lung	 des	 BWVP	 werden	 allerdings	 auch	 die	
jeweils	gültigen	Leitbilder	der	Raumordnung	
beachtet,	indem	die	dort	formulierten	Ziele	
durch	Maßnahmen	des	BVWP	konkretisiert	
werden.	 Als	 methodisches	 Element	 kommt	
in	 diesem	 Zusammenhang	 eine	 Raumver-
träglichkeitsprüfung	 zur	 Anwendung.	 Der	
BVWP	 wird	 vom	 Kabinett	 beschlossen	 und	
ist	für	die	Regierung	und	die	nachfolgenden	
Verwaltungen	 bindend;	 ihm	 kommt	 aber	
keinerlei	 rechtliche	 Bindungswirkung	 zu.	
Rechtlich	verbindlich	sind	die	Bedarfspläne	
für	 Bundesfernstraßen	 und	 Schienenwege,	
die	 den	 jeweiligen	 Ausbaugesetzen	 beige-
fügt	sind.	Diese	Bedarfspläne	enthalten	die	
geplanten	 Neu-	 und	 Ausbaumaßnahmen,	
wobei	 der	 Bedarf	 für	 Verbindungen,	 aber	
nicht	die	konkrete	Trasse	festgelegt	wird.	Aus	
den	 Bedarfsplänen	 heraus	 ergibt	 sich	 der	
Auftrag	 zu	 Planung	 und	 Bau	 der	 geplanten	
Maßnahmen	für	die	Fachverwaltungen	(z.	B.	
Straßenbauämter	etc.).

Auf	 der	 Landesebene	 werden	 weitere	 Ent-
wicklungspläne	für	den	Bereich	Verkehr	er-
arbeitet,	 welche	 die	 Leitbilder	 des	 Landes	
sowie	 alle	 Planungen	 der	 Landesebene	 zu-
sammenfassen	 sollen.	 Dabei	 sind	 je	 nach	
Bundesland	 verschiedene	 Ausprägungen	
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wie	 z.B.	 der	 „Fachliche	 Entwicklungsplan	
Verkehr“	 (FEV)	 oder	 die	 „Integrierte	 Ge-
samtverkehrsplanung“	 (wie	 z.	 B.	 in	 NRW)	
festzustellen.	 Diese	 Planungen	 der	 Länder	
sind	 wiederum	 Orientierung	 für	 regionale	
und	kommunale	Planungen.	Durch	die	Re-
gionalisierung	 der	 Nahverkehrsplanung	
(Nahverkehrspläne)	 ergeben	 sich	 weiterhin	
noch	 regionale	 bzw.	 kommunale	 Zielvor-
stellungen	für	den	öffentlichen	Verkehr,	die	
in	 der	 Regionalplanung	 Berücksichtigung	
finden	sollen.

Die	Organisationsformen	der	„Fachplanung	
Verkehr“	bzw.	die	Fachgesetze	zur	Straßen-
planung	 oder	 zum	 öffentlichen	 Personen-
nahverkehr	 sind	 in	 den	 einzelnen	 Bundes-
ländern	unterschiedlich.	Daraus	folgen	zum	
Teil	unterschiedliche	Planungsvorgaben	und	
unterschiedliche	 planerische	 Abläufe	 (Be-
darfspläne	 getrennt	 nach	 Schiene/Straße,	
integrierte	 Gesamtverkehrsplanung	 etc.).	
Eine	 umfassende	 Darstellung	 und	 Analy-
se	 der	 Abläufe	 und	 Rahmenbedingungen	
und	deren	Wirkungen	auf	die	verkehrlichen	
Aussagen	in	Regionalplänen	ist	für	alle	Bun-
desländer	 an	 dieser	 Stelle	 nicht	 möglich.	
Dennoch	 kann	 aufgrund	 der	 sehr	 unter-
schiedlichen	 Ausprägungen,	 Aussagetiefen	
und	 Regelungsinhalte	 der	 Regionalpläne	
im	bundesweiten	Vergleich	auch	ein	Einfluß	
der	 Organisationsformen	 und	 Abläufe	 auf	
die	Festlegungen	festgestellt	werden.	

Grundsätzlich	wirken	die	Träger	der	Regio-
nalplanung	bei	der	Erstellung	von	Fachpla-
nungen	 und	 bei	 Planfeststellungsverfahren	
mit.	 Dies	 wird	 durch	 die	 Raumordnungs-
klauseln	 der	 Fachgesetze	 geregelt.	 Im	 Rah-
men	 der	 Aufgabe	 der	 Raumordnung	 zur	
„Schaffung	 einer	 ausgeglichenen	 Ordnung	
des	 Gesamtraumes“	 kann	 jedoch	 die	 Rea-
lisierung	 von	Verkehrswegen	 auch	 als	 Ziel-
setzung	interpretiert	werden.	Somit	können	
sich	 der	 Aufgabenbereich	 der	 Raumord-
nung	 und	 die	 Planung	 von	 Verkehrswegen	
überschneiden,	 da	 die	 Entwicklung	 eines	
Raumes	auch	von	der	Entwicklung	der	Ver-
kehrsnetze	 abhängt.	 Eine	 eindeutige	 und	
abschließende	 	 Abgrenzung	 der	 Aufgaben-	
und	 Kompetenzbereiche	 erscheint	 derzeit	
problematisch	(siehe	dazu	vertiefend	Kapi-
tel	�).	Dies	zeigt	sich	z.B.	auch	bei	der	Aus-
nahme	 verkehrlicher	 Festlegungen	 von	 der	
Genehmigung	 in	 zahlreichen	 Regionalplä-
nen	 mit	 der	 Begründung,	 dass	 bestimmte	
Aussagen	nicht	in	der	Kompetenz	der	Regio-
nalplanung	liegen.	

Das	gesetzlich	geforderte	und	vielfach	prak-
tizierte	„Gegenstromprinzip“	ist	 in	der	Pra-
xis	 oft	 dadurch	 unzureichend	 erfüllt,	 dass	
die	 relevanten	 Planwerke	 der	 Fachplanung	
Verkehr	 (BVWP,	 Landesverkehrswegepläne,	
Nahverkehrspläne)	 zu	 unterschiedlichen	
Zeitpunkten	 als	 die	 Raumordnungspläne	
oder	zeitlich	überschneidend	neu	aufgestellt	
werden	und	auch	keine	inhaltliche	Harmo-
nisierung	 mit	 der	 Regionalplanung	 erfolgt.	
Dies	 führt	 dann	 oft	 dazu,	 dass	 keine	 und	
nur	 eine	 unzureichende	 Abstimmung	 der	
jeweiligen	 Planaussagen	 festzustellen	 ist.	
Als	Ergebnis	existieren	beide	Planarten	nur	
„nebeneinander	 her“	 und	 die	 regionalpla-
nerische	 Koordinationsaufgabe	 wird	 kaum	
adäquat	erfüllt.

Das	 Verhältnis	 zwischen	 Fachplanung	 Ver-
kehr	 und	 der	 jeweiligen	 Regionalplanung	
stellt	sich	in	den	Planungsregionen	teilwei-
se	sehr	unterschiedlich	dar.	Dies	hängt	un-
ter	anderem	mit	der	Organisationsform	der	
Regionalplanung	 und	 dem	 institutionellen	
Zusammenwirken	 mit	 der	 Fachplanung	
Verkehr	 im	 regionalen	 Bezug	 zusammen.	
So	ergeben	sich	in	den	Fällen,	in	denen	der	
Träger	 der	 Regionalplanung	 auch	 gleich-
zeitig	 Aufgabenträger	 für	 den	 öffentlichen	
Personennahverkehr	 auf	 Schiene	 (SPNV)	
und/oder	Straße	(ÖPNV)	ist,	weitergehende	
Planungs-	und	Handlungsmöglichkeiten,	da	
die	Realisierung	von	geplanten	Maßnahmen	
direkt	 beeinflusst	 werden	 kann	 (Beispiele	
Stuttgart,	 Hannover,	 Braunschweig),	 als	
wenn	 die	 Aufgabenträger	 organisatorisch	
getrennt	sind.	

In	 vielen	 Fällen	 ist	 diese	 idealtypische	 Si-
tuation	aber	nicht	gegeben,	so	dass	es	sich	
häufig	 als	 sehr	 schwierig	 darstellt,	 eine	
Abstimmung	 zwischen	 Regionalplanung	
und	 Fachplanung	 Verkehr	 hinsichtlich	 der	
verkehrlichen	 Entwicklung	 in	 der	 Region	
herzustellen.	 Insbesondere	 im	 Zusammen-
hang	 mit	 der	 Festlegung	 von	 Neubau-	 und	
Ausbauvorhaben,	 bei	 der	 Bestimmung	 von	
Prioritäten	 und	 bei	 der	 Definition	 von	 ver-
kehrlichen	 Standards	 zeigen	 sich	 häufig	
erhebliche	 Probleme.	 Vielfältig	 sind	 beide	
Seiten	sehr	stark	auf	die	eigenen	Positionen	
fixiert,	 ohne	 im	 Sinne	 einer	 gemeinsamen	
Aufgabenwahrnehmung	 die	 bestehenden	
Herausforderungen	 anzugehen.	 Hierbei	
sind	 natürlich	 die	 kompetenzrechtlichen	
Rahmenbedingungen	 zu	 berücksichtigen	
(vgl.	vertiefend	hierzu	Kapitel	�).

Verkehr	in	Regionalplänen
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2.2   Aufgabenspektrum und 
Differenzierung der 
verkehrlichen Aussagen in 
Regionalplänen

Unabhängig	von	den	stark	voneinander	dif-
ferierenden	 institutionellen	 Rahmenbedin-
gungen	 lassen	 sich	 folgende	 Kernaufgaben	
der	 Regionalplanung	 im	 Bereich	 „Verkehr“	
identifizieren:

•	 Festlegung	 von	 verkehrlichen	 Verbin-
dungsqualitäten	 zwischen	 zentralen	 Or-
ten	im	Planungsraum,

•	 Trassensicherung	 für	 linienbezogene	 In-
frastruktur,

•	 Standortsicherung	für	punktuell	standort-
bezogene	Infrastruktur	sowie

•	 Berücksichtigung	einer	Integrierten	Sied-
lungs-	und	Verkehrsplanung.

Die	Einflussmöglichkeiten	der	Regionalpla-
nung	 auf	 verkehrliche	 Planungen	 ergeben	
sich	auf	mehreren	Ebenen:

•	 durch	 die	 Aufstellung	 der	 Regionalplä-
ne	 und	 die	 damit	 verbundenen	 Abstim-
mungsverfahren	 mit	 den	 Fachplanungen	
(z.B.	 Verkehr)	 in	 Abstimmung	 über	 die	
Planungsebenen	(BVWP,	Verkehrsplanung	
der	Länder)

•	 durch	 die	 Aufstellung	 der	 Regionalpläne	
und	 die	 Abstimmungsverfahren	 mit	 den	
Städten	 und	 Gemeinden	 (Kommunale	
Bauleitplanung,	Nahverkehrspläne)

•	 durch	 die	 Stellungnahme	 bei	 anderen	
Planverfahren	 von	 Kommunen	 und	 Drit-
ten	 als	 Träger	 öffentlicher	 Belange	 und	
aus	 Sicht	 der	 Regionalplanung,	 z.B.	 bei	
Planfeststellungsverfahren	 (auf	 der	 Basis	
der	Festlegungen	der	Regionalpläne)

•	 durch	 persuasive	 Instrumente	 wie	 ge-
meinsame	Abstimmung,	Beratung,	Mode-
ration	 oder	 Mediation	 von	 Planungspro-
zessen	etc.	

Ein	 bundesweiter	 Vergleich	 der	 Regional-
pläne	 zeigt,	 dass	 sich	 in	 den	 einzelnen	
Bundesländern,	 aber	 auch	 bei	 den	 unter-
schiedlichen	 Trägern	 der	 Regionalplanung	
(z.B.	 Regionalverband	 mit	 direkt	 gewählter	
Regionalversammlung,	 Regierungsprä-
sidien/Bezirksregierung,	 Regionale	 Pla-
nungsgemeinschaften	 oder	 -verbände	 etc.)	
unterschiedliche	 „Planungsphilosophien“	
herausgebildet	haben.	Einige	Regionalpläne	
beschränken	 sich	 im	 Sinne	 eines	 „schlan-
ken	Regionalplanes“	auf	die	Sicherung	von	
Trassen,	 Festlegung	 von	 funktionalen	 Net-

zen	und	sonstigen	Flächen	für	verkehrliche	
Infrastruktur.	In	anderen	Plänen	finden	sich	
auch	 Aussagen	 zum	 Betrieb	 von	 Verkehrs-
systemen	oder	allgemeine	Ziele	der	Mobili-
tätsgestaltung	und	Mobilitätsbeeinflussung.	
In	 vielen	 Fällen	 sind	 diese	 Aussagen	 nicht	
ausreichend	sachlich	und	räumlich	konkre-
tisiert	 und	 haben	 oftmals	 keinen	 direkten	
Adressaten,	 so	 dass	 dementsprechende	
Inhalte	 als	 kritisch	 hinsichtlich	 ihrer	 Bin-
dungswirkung	 oder	 relativ	 unwirksam	 be-
züglich	ihres	Umsetzungserfolges	eingestuft	
werden	müssen.	

Bei	 einer	 vertieften	 Betrachtung	 der	 Diffe-
renzierung	 der	 verkehrsbezogenen	 Aussa-
gen	können	diese	als	wenig	„typisch“	für	re-
gionalplanerische	 Festlegungen	 angesehen	
werden,	 da	 eine	Vielzahl	 von	Vorgaben	 der	
Fachplanung	existieren,	die	nur	in	begrenz-
tem	 Maße	 einer	 weitergehenden	 regional-
planerischen	 (raumordnerischen)	 Abwä-
gung	 unterliegen.	 Diese	 sind	 prinzipiell	 als	
nachrichtliche	Übernahmen	auszugestalten	
(z.	B.	Ausbaugesetz	für	Fernstraßen	und	de-
ren	 plangrafische	 Darstellung,	 Ausbauplä-
ne	 der	 Länder).	 Es	 ist	 jedoch	 anzumerken,	
dass	im	Hinblick	auf	die	Art	der	Darstellun-
gen	bzw.	der	Bezeichnungen	in	den	Planle-
genden	 der	 Regionalpläne	 in	 vielen	 Fällen	
nicht	eindeutig	erkennbar	ist,	ob	es	sich	um	
eine	 nachrichtliche	 Übernahme	 aus	 ande-
ren	Fachplänen	oder	um	eine	originäre	Fest-
legung	 der	 Regionalplanung	 handelt	 (vgl.	
hierzu	die	rechtliche	Einordnung	in	Kapitel	
3	und	die	Inhaltsanalyse	der	Regionalpläne	
in	Kapitel	5).			

Inhaltliche	 Schwerpunkte	 innerhalb	 des	
Themenbereichs	 „Verkehr“	 sind	 nicht	 in	
allen	 Regionalplänen	 erkennbar	 und	 nicht	
eindeutig	 zu	 bestimmen.	 Dennoch	 zeigt	
eine	 bundesweite	 Auswertung	 der	 identifi-
zierbaren	 Schwerpunkte	 eine	 überpropor-

Regelungsbereich
Anteil 
in %

ÖV/ÖPNV-Förderung 28

Veränderungen im Modal Split 14

Umwelt- und sozialverträgliche Verkehrs-
gestaltung

14

Verknüpfung von Verkehrs- und Siedlungs-
entwicklung

12

Schaffung eines integrierten regionalen  
Verkehrskonzeptes

9

Förderung von Kooperationen 4

Regionales Verkehrsmanagement 4

Quelle:  Eigene Erhebungen

Tabelle 3 
Inhaltliche Schwerpunkte der Regionalpläne
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tionale	Bedeutung	des	Bereiches	ÖV/ÖPNV	
(vgl.	Tabelle	�).

In	 der	 Mehrzahl	 der	 Fälle	 werden	 die	 Fest-
legungen	 im	 Kapitel	 „Verkehr“	 (bzw.	 „In-
frastruktur“)	 nach	 Verkehrsmitteln	 und	
Verkehrsträgern	 untergliedert	 (z.	B.	 Straße,	
Schiene,	 Rad-,	 Fußverkehr,	 Flughäfen,	 Gü-
terverkehr	 ...).	 In	 ungefähr	 zwei	 Dritteln	
der	 im	 Rahmen	 des	 Forschungsprojektes	
untersuchten	Pläne	erfolgt	eine	Differenzie-
rung	jeweils	nach	Verkehrsträgern	und/oder	
nach	Verkehrsmitteln	(öffentlich	und	privat)	
und	 in	 ungefähr	 einem	 Drittel	 der	 Pläne	
die	Festlegungen	wird	nach	Personen-	 und	
Güterverkehr	 sowie	 nach	 Verkehrsnetzen	
differenziert.	 In	 der	 Regel	 werden	 in	 den	
bundesdeutschen	 Regionalplänen	 beide	
Differenzierungsarten	 gewählt.	 Tabelle	4	
zeigt	die	Verteilung	der	Themenbereiche	 in	
den	Verkehrskapiteln	 der	 untersuchten	 Re-
gionalpläne

Inhaltlich	 sind	 insbesondere	 Festlegungen	
zum	 motorisierten	 Straßen-,	 Schienen-	
und	 Luftverkehr	 sowie	 zum	 Öffentlichen	
Personennahverkehr	 in	 den	 untersuchten	
Regionalplänen	 enthalten.	 Weniger	 häufig	
werden	Aussagen	zur	Schifffahrt,	zum	Fahr-
radverkehr	 sowie	 im	 Bereich	 „allgemeine	
Verkehrsentwicklung“	 getroffen.	 Spezielle	
Kapitel	 oder	 Festlegungen	 zum	 Güter-	 und	
Fußgängerverkehr	sind	eher	selten.	

Eine	 Beurteilung	 der	 inhaltlichen	 Schwer-
punktsetzung	 durch	 die	 reine	 Plananaly-
se	 ist	 allerdings	 nur	 bedingt	 möglich.	 Eine	
Besonderheit	ist	zudem	der	Luftverkehr,	da	
hier	 nur	 in	 begrenztem	 Rahmen	 Vorgaben	
aus	Bundesssicht	zu	beachten	sind.	

In	den	Regionalplänen	finden	sich	nicht	nur	
im	 „Verkehrskapitel“	 Aussagen	 und	 Festle-
gungen	zum	Verkehr,	sondern	sind	auch	in	
den	 Kapiteln	 zur	 Siedlungsstruktur	 Bezüge	

Themenbereich Anzahl

Allgemeine Verkehrsentwicklung 71

Schienenverkehr 102

Straßenverkehr 104

Luftverkehr 97

Schifffahrt 74

Fahrradverkehr 63

Fußgänger 37

ÖPNV / ÖV 97

Sonstige 30

Quelle:  Eigene Erhebungen

Tabelle 4
Verkehrsmittel/Verkehrsträger in den  
Verkehrskapiteln

zu	 verkehrlichen	 Festlegungen	 enthalten.	
So	sind	z.B.	Festlegungen	zu	zentralen	Orten	
und	 Entwicklungsachsen	 jeweils	 in	 Wech-
selwirkung	 mit	 verkehrlichen	 Infrastruktu-
ren	zu	betrachten.	Eine	Analyse	der	Kapitel	
zu	Siedlungsstrukturen	erfolgte	im	Rahmen	
dieser	Untersuchung	jedoch	nicht,	die	Plan-
analyse	bezieht	sich	jeweils	auf	die	Verkehrs-	
bzw.	Infrastrukturkapitel.	

Die	 Festlegungen	 der	 Regionalpläne	 erfol-
gen	 in	 der	 Regel	 als	 Ziele,	 Grundsätze	 und	
Vorschläge	 (siehe	 hierzu	 vertiefend	 Kapi-
tel	�).	Eine	solche	Differenzierung	ist	jedoch	
nicht	 in	 allen	 bundesdeutschen	 Regional-
plänen	 vorzufinden.	 In	 Abhängigkeit	 vom	
Aufstellungszeitpunkt	 und	 in	 Abhängigkeit	
von	 den	 Bundesländern	 finden	 sich	 Pläne	
die	 im	 Themenfeld	 Verkehr	 nur	 Ziele	 ent-
halten,	Pläne	die	Ziele	und	Grundsätze,	aber	
keine	Vorschläge	enthalten	sowie	auch	Plä-
ne	die	alle	drei	Elemente	enthalten.		

Ziele	 der	 Raumordnung	 sind	 jeweils	 ver-
bindlich	 und	 müssen	 beachtet	 werden;	 sie	
müssen	 zudem	 den	 Anforderungen	 an	 die	
sachliche	 und	 räumliche	 Bestimmtheit	 er-
füllen	 (ausführlicher	 dazu	 Kap.	 �).	 Die	 in-
haltliche	 und	 räumliche	 Konkretisierung	
wird	 in	 den	 Bundesländern	 und	 den	 ein-
zelnen	 Planungsinstanzen	 in	 den	 Bundes-
ländern	jedoch	auch	unterschiedlich	vorge-
nommen.	

Grundsätzen	 der	 Raumordnung	 muss	 von	
den	 nachgeordneten	 Planungsinstanzen	
und	 Genehmigungsbehörden	 bei	 Abwä-
gungs-	 und	 Ermessensentscheidungen	 ein	
besonderes	 Gewicht	 beigemessen	 werden,	
insofern	besteht	auch	bei	den	Grundsätzen	
ein	gewisses	Maß	an	Bindungswirkung.	

Vorschläge	 richten	 sich	 an	 die	 Träger	 der	
raumbedeutsamen	Fachplanungen,	die	die-
se	 bei	 ihren	 raumbedeutsamen	 Planungen	
und	 Maßnahmen	 zu	 prüfen	 haben.	 Vor-
schläge	 entfalten	 damit	 jedoch	 keine	 Bin-
dungswirkung	 für	 öffentliche	 Planungsträ-
ger.

Bei	einer	Betrachtung	der	unterschiedlichen	
Festlegungen	ist	ein	Einfluß	der	Novelle	des	
BauROG	 �998	 erkennbar	 (vgl.	 Tabelle	5).	
Mit	dieser	Novellierung	wurde	u.a.	eine	ge-
nauere	Definition	bzw.	Unterscheidung	zwi-
schen	 Zielen	 und	 Grundsätzen	 eingeführt.	
Bei	einer	Analyse	und	Unterscheidung	nach	
Verbindlichkeit	der	Regionalpläne	(bis	�998	
und	nach	�998)	ist	erkennbar,	dass	bis	�998	
deutlich	weniger	Pläne	sowohl	Ziele	als	auch	
Grundsätze	enthalten.

Verkehr	in	Regionalplänen
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Festlegungsart

Verbindlichkeit bis 
einschl. 1998  
[Anzahl Pläne]

Verbindlichkeit ab 1999 
[Anzahl Pläne]

Ziele und Grundsätze der Raumordnung 4 32

Nur Ziele der Raumordnung 16 31

Nur Grundsätze der Raumordnung 1 2

Nicht erkennbar/Keine Unterscheidung 3 2

Quelle:  Eigene Erhebungen

Tabelle 5
Differenzierung der Regionalpläne nach Art der verwendeten Festlegungen

2.3  Adressaten der Festlegungen

Adressaten	der	Regionalplanung	sind	Städte	
und	Gemeinden	(als	Träger	der	kommunalen	
Planungshoheit),	verschiedene	Fachressorts	
sowie	 in	 Einzelfällen	 private	 Akteure	 und	
Unternehmen	 (Investoren,	 Deutsche	 Bahn	
AG	etc.).	

Klare	 und	 eindeutige	 Formulierungen	 der	
verkehrlichen	Festlegungen	in	Regionalplä-
nen	sowie	deren	nachvollziehbare	plangra-
fische	Gestaltung	erleichtert	den	Planadres-
saten	 den	 Umgang	 mit	 dem	 Regionalplan	
und	ist	der	Umsetzung	von	einzelnen	Plan-
vorhaben	förderlich	(z.B.	für	einen	Investor	
bei	 der	 Beurteilung	 der	 Standortfaktoren	
eines	Ansiedlungsvorhabens).

Die	Festlegungsqualität	als	Ziel	oder	Grund-
satz	 der	 Raumordnung	 und	 die	 damit	 ver-
bundene	 adressatenbezogene	 Bindungs-
wirkung	 ist	 in	 diesem	 Zusammenhang	 von	
besonderer	 Bedeutung.	 Dabei	 sind	 unter-
schiedliche	„Vorerfahrungen“	mit	Regional-
plänen	zu	berücksichtigen.	

Während	 die	 Zielgruppe	 der	 kreisfreien	
Städte	 und	 Kreise	 direkt	 in	 den	 Planungs-
prozess	 eingebunden	 sind,	 haben	 andere	
Adressatengruppen	(z.B.	Akteure	mit	raum-
relevanten	 Vorhaben	 wie	 Investoren	 oder	
Developer)	 geringere	 Vorkenntnisse	 und	
z.	T.	 wenig	 Erfahrungen	 mit	 der	 Interpreta-
tion	von	Planzeichen,	Legende	und	Plansät-
zen.	Bei	Vorhaben,	die	Landesgrenzen	über-
schreiten,	 ist	 dies	 besonders	 relevant,	 da	
unterschiedliche	 Darstellungsformen	 und	
Legenden	vorhanden	sind.	

Bei	 den	 analysierten	 Plänen	 sind	 bei	 den	
verkehrlichen	Festlegungen	z.	T.	Schwächen	
in	der	Zuordnung	der	Begründungen	zu	den	
jeweils	 relevanten	 Plansätzen	 und	 bei	 der	
Zuordnung	 der	 Plansätze	 zu	 den	 Planzei-
chen	deutlich	geworden.	Dies	erschwert	die	
zweifelsfreie	Interpretation	durch	die	jewei-
ligen	Adressatengruppen.

Weiterhin	sind	als	Adressaten	z.	B.	Verkehrs-
verbünde	 bzw.	 die	 Deutsche	 Bahn	 AG	 im	

Bereich	 des	 öffentlichen	 Verkehrs	 zu	 nen-
nen.	 Die	 Einbindung	 der	 Regionalplanung	
bei	 der	 Erstellung	 von	 Nahverkehrsplänen	
ist	 dabei	 jedoch	 je	 nach	 Bundesland	 (und	
Organisationsform)	unterschiedlich.	In	die-
sem	Zusammenhang	sind	jedoch	nicht	nur	
die	Planinhalte	der	Regionalpläne	relevant,	
sondern	auch	die	Beteiligung	der	Regional-
planungsstellen	 z.B.	 im	 Rahmen	 von	 Plan-
feststellungsverfahren.	

Zusammenfassend	 lässt	 sich	 hinsichtlich	
des	 Themas	 „Verkehr	 in	 Regionalplänen“	
festhalten:

•	 die	 eindeutige	 Abgrenzung	 der	 Kompe-
tenzen	 zwischen	 Fachplanung	 Verkehr	
und	der	Regionalplanung	ist	in	der	Praxis	
schwer	einzuhalten,

•	 die	 organisatorischen	 Rahmenbedin-
gungen	der	Regionalplanung	wie	auch	der	
Fachplanung	Verkehr	sind	–	je	nach	Bun-
desland	–	sehr	heterogen,

•	 die	 Differenzierung	 verkehrlicher	 Fest-
legungen	 in	 Ziele	 und	 Grundsätze	 der	
Raumordnung	 sowie	 Vorschläge	 ist	 in	
bundesdeutschen	 Regionalplänen	 nicht	
einheitlich	und

•	 in	 der	 Praxis	 bestehen	 Unsicherheiten	
wie	mit	der	Formulierung	von	Zielen	und	
Grundsätzen	 der	 Raumordnung	 sowie	
dem	Interessenkonflikten	zwischen	Fach-
planung	 (Verkehr)	 und	 Raumordnung	
umzugehen	ist.
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�	 Rechtliche	Rahmenbedingungen
3.1 Zur Problematik der 

Kompetenzabgrenzung 
zwischen Fachplanung 
und koordinierender 
Raumordnung im Bereich 
Verkehr

Verhältnis von Raumordnung und 
Fachplanung

Aus	§	4	ROG	ergibt	sich	ein	materieller	Vor-
rang	 der	 Raumordnung	 vor	 der	 Fachpla-
nung.�		Die	Träger	der	Fachplanung	müssen	
nach	§	4	Abs.	�	S.	�	ROG	als	öffentliche	Stel-
len	Ziele	der	Raumordnung	bei	ihren	raum-
bedeutsamen	 Planungen	 und	 Maßnahmen	
beachten.	 Dies	 gilt	 auch	 bei	 Genehmi-
gungen,	 Planfeststellungen	 oder	 sonstigen	
behördlichen	Entscheidungen	über	die	Zu-
lässigkeit	 raumbedeutsamer	 Maßnahmen	
öffentlicher	Stellen	(§	4	Abs.	�	S.	�	Nr.	�	ROG)	
und	 bei	 Planfeststellungen	 und	 Plangen-
ehmigungen	 über	 die	 Zulässigkeit	 raum-
bedeutsamer	 Maßnahmen	 von	 Personen	
des	Privatrechts	(§	4	Abs.	�	S.	�	Nr.	�	ROG).	
Soweit	 die	 zuständigen	 öffentlichen	 Stel-
len	 bei	 raumbedeutsamen	 Planungen	 und	
Maßnahmen	 nach	 den	 einschlägigen	 fach-
gesetzlichen	 Vorschriften	 eine	 Abwägungs-	
oder	Ermessensentscheidung	zu	treffen	ha-
ben,	sind	die	Grundsätze	der	Raumordnung	
als	Belange	einzubeziehen	(§	4	Abs.	�	ROG).	

Öffentliche	Stellen	sind	nach	der	Legaldefi-
nition	in	§	�	Nr.	5	ROG	Behörden	des	Bundes	
und	der	Länder,	kommunale	Gebietskörper-
schaften,	 bundesunmittelbare	 und	 die	 der	
Aufsicht	eines	Landes	unterstehenden	Kör-
perschaften,	 Anstalten	 und	 Stiftungen	 des	
öffentlichen	Rechts.	Damit	unterfallen	auch	
die	 Fachplanungen	 des	 Bundes	 dieser	 Bin-
dung	 an	 die	 Vorgaben	 der	 Raumordnung.4		
Die	Bindung	des	Bundes	an	Ziele	der	Raum-
ordnung	erfasst	auch	Linienbestimmungen	
und	 Trassenfestlegungen,	 was	 auch	 durch	
deren	Erwähnung	in	§	5	Abs.	�	ROG	bestätigt	
wird.5		Die	Sonderregelung	in	§	5	ROG	eröff-
net	dem	Bund	zwar	die	Möglichkeit,	sich	bei	
seinen	 wichtigsten	 raumbedeutsamen	 Pla-
nungen	 und	 Maßnahmen	 den	 Bindungen	
der	 Raumordnungsplanung	 der	 Länder	
wieder	 zu	 entziehen.	 Diese	 Möglichkeit	 ist	
jedoch	 im	 Ergebnis	 auf	 Fälle	 beschränkt,	
in	denen	ein	 landesplanerisches	Raumord-
nungsziel	 auf	 einer	 fehlerhaften	 Abwägung	
beruht.6	

Die	 Fachplanungsbehörden	 sind	 als	 öf-
fentliche	 Stellen	 bei	 der	 Aufstellung	 und	
Änderung	 von	 Raumordnungsplänen	 zu	
beteiligen	und	können	auf	diese	Weise	ihre	
Vorstellungen	einbringen.�		Ihnen	ist	gemäß	
der	 rahmenrechtlichen	 Vorschrift	 des	 §	 �	
Abs.	6	ROG	frühzeitig	und	effektiv	Gelegen-
heit	 zur	 Stellungnahme	 zum	 Entwurf	 des	
Raumordnungsplans	 und	 seiner	 Begrün-
dung	sowie	zum	Umweltbericht	zu	geben.	

Abgrenzung der Kompetenzbereiche von 
Raumordnung und Fachplanung

Voraussetzung	 für	 eine	 Bindung	 von	 Fach-
planungen	 im	 Bereich	 Verkehr	 sowohl	 an	
Ziele	 als	 auch	 an	 Grundsätze	 der	 Raum-
ordnung	 ist,	 dass	 diese	 sich	 innerhalb	 des	
Aufgaben-	 und	 Funktionsbereichs	 der	
Raumordnung	 halten.8	 	 Beide	 Begriffsde-
finitionen	 nehmen	 mit	 dem	 Erfordernis,	
dass	es	sich	um	Festlegungen	bzw.	Aussagen	
„zur	 Entwicklung,	 Ordnung	 und	 Sicherung	
des	 Raums“	 handeln	 muss,	 Bezug	 auf	 die	
in	 §	�	 Abs.	 �	 S.	 �	ROG	 festgelegte	 Aufgabe	
der	 Raumordnung	 und	 damit	 letztlich	 auf	
die	 kompetenzrechtlichen	 Grenzen.9	 Fest-
legungen	in	Raumordnungsplänen,	die	den	
Kompetenzrahmen	der	Raumordnung	über-
schreiten,	sind	grundsätzlich	nichtig.�0	

Entscheidendes	 Merkmal	 für	 die	 Abgren-
zung	der	grundgesetzlichen	Kompetenztitel	
von	Raumordnung	und	Fachplanung	ist	die	
Überfachlichkeit	 der	 Raumordnung.��	 	 Ob-
wohl	den	Fachplanungen	keine	dem	durch	
Art.	�8	Abs.	�	GG	geschützten	Selbstverwal-
tungsrecht	 der	 Gemeinden	 vergleichbare	
Position	zugewiesen	ist,	ist	auch	ihr	Kompe-
tenzbereich	zu	wahren.��		Die	Raumordnung	
darf	 daher	 keine	 Ersatzfachplanung	 betrei-
ben.��		Ihre	Überfachlichkeit	beschränkt	die	
zulässige	Detailschärfe	von	Zielen	der	Raum-
ordnung	insbesondere	im	Hinblick	auf	den	

(6)
Die Auslegung der Fehlerauf-
zählung als abschließend oder 
beispielhaft ist streitig, restrik-
tiv insoweit wohl auch Durner, 
Konflikte räumlicher Planungen, 
2005, S. 253; Dyong, in: Chole-
wa u. a., ROG, Bd. 1, Stand Ok-
tober 2004, § 5 Rn. 22 ff; a. A. 
Runkel, in: Bielenberg/Runkel/
Spannowsky, Raumordnungs- 
und Landesplanungsrecht, 
Bd. 2, Stand Oktober 2005, 
K § 5 Rn. 68, 75.

(7)
Vgl. Durner, Konflikte räumlicher 
Planungen, 2005, S. 254.

(8)
Runkel, in: Bielenberg/Runkel/
Spannowsky, Raumordnungs- 
und Landesplanungsrecht, 
Bd. 2, Stand Oktober 2005, K § 3 
Rn. 105, 174; Spiecker, Raum-
ordnung und Private, 1999, 
S. 67, 97; vgl. auch BayVerf-
GH, Entsch. V. 15.7.2002 – Vf. 
10-VII-00 und Vf. 12-VII-00 – 
BayVBl 2003, 109 (112).

(9)
Vgl. Durner, Konflikte räum-
licher Planungen, 2005, S. 254. 
Zum Zusammenhang zwischen 
grundgesetzlich bestimmten 
Kompetenzen und § 1 Abs. 
1 ROG vgl. Runkel, in: Bie-
lenberg/Runkel/Spannowsky, 
Raumordnungs- und Landes-
planungsrecht, Bd. 2, Stand Ok-
tober 2005, K § 1 Rn. 39 f.

(10)
Spannowsky, UPR 2000, 418 
(421); Zentralinstitut für Raum-
planung, DVBl 2005, 1149 
(1156).

(11)
Vgl. Stüer, Handbuch des Bau- 
und Fachplanungsrechts, 3. Aufl. 
2005, Rn. 2970. Vgl. dazu auch 
die Definition der Raumordnung 
iSv Art. 75 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 GG 
durch BVerfG, Rechtsgutachten 
v. 16.6.1954 – 1 PBvV 2/52 –, 
BVerfGE 3, 407 (425).

(12)
Runkel, in: Bielenberg/Runkel/
Spannowsky (Hrsg.), Raumord-
nungs- und Landesplanungs-
recht, Bd. 2, Stand Oktober 
2005, K § 3 Rn. 118; Paßlick, 
Ziele der Raumordnung und 
Landesplanung, 1986, S. 95 ff.

(13)
Vgl. BVerwG, Urt. v. 30.1.2003 
– 4 CN 14.01 –, BVerwGE 117, 
351 (358 f); BayVerfGH, Entsch. 
v. 15.7.2002 – Vf. 10-VII-00 und 
Vf. 12-VIII-00 –, BayVBl 2003, 
109 (112); Durner, Konflikte 
räumlicher Planungen, 2005, S. 
71 ff; Spiecker, Raumordnung 
und Private, 1999, S. 73; Hönig, 
NuR 2004, 158 (ebd.); Stüer/
Hönig, UPR 2002, 333 (336).

(3)
BayVerfGH, Entsch. v. 15.7.2002 – Vf. 10-VII-00 und Vf. 
12-VII-00 – BayVBl 2003, 109 (112).

(4)
Goppel, DVBl 2000, 86 (88 f).

(5)
Durner, Konflikte räumlicher Planungen, 2005, S. 252 
mwN; Erbguth, NuR 2004, 91 (92); vgl. ferner Goppel, 
UPR 2000, 431 (432); Zentralinstitut für Raumplanung, 
DVBl 2005, 1149 (1157).
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sachlichen	Inhalt.�4		Die	Raumordnung	darf	
nur	 so	 weit	 gehen,	 wie	 aus	 überfachlichen	
Gründen	 ein	 Bedarf	 nach	 Koordinierung	
der	 verschiedenen	 Nutzungsansprüche	 be-
steht.�5		Darüber	hinaus	bleibt	es	der	Raum-
ordnung	in	Abgrenzung	sowohl	zur	Bauleit-
planung	 als	 auch	 zur	 Fachplanung	 versagt,	
unmittelbare	 Außenwirkungen	 gegenüber	
dem	Bürger	zu	erzeugen.�6	

Was	dies	genau	für	die	Abgrenzung	der	bei-
den	Kompetenzbereiche	bedeutet,	ist	in	der	
juristischen	 Literatur	 umstritten.	 Sowohl	
die	Definition	der	Raumordnung	durch	das	
Bundesverfassungsgericht��	 	 als	 auch	 ein-
fach-gesetzliche	 Regelungen	 wie	 §	 �	 Abs.	 �	
Nr.	 �	 (zu	 sichernde	 Standorte	 und	 Trassen	
für	 Infrastruktur	 als	 Soll-Inhalt	 von	 Raum-
ordnungsplänen),	§	�	Abs.	�	S.	�	(Sicherung	
fachplanerischer	 Inhalte	 nach	 einer	 Abwä-
gung	 der	 verschiedenen	 Raumnutzungsan-
sprüche	 als	 Soll-Inhalt)	 und	 §	 �	 Abs.	 �	 S.	 �	
Nr.	�	Hs.	�	ROG	(auf	Landschaftsprogramme	
und	 Landschaftsrahmenpläne	 beschränkte	
Regelung	 zur	 Substitution	 von	 Fachplänen	
durch	 Raumordnungspläne)	 legen	 jedoch	
ein	 restriktives	 Verständnis	 der	 Möglich-
keiten	der	Raumordnung	zur	Beeinflussung	
der	Fachplanung	nah.�8	Demnach	ist	es	Auf-
gabe	der	Raumordnungsplanung,	Aussagen	
zu	 Raumnutzungen	 oder	 Raumfunktionen	
in	Fachplänen	nach	Abwägungsgrundsätzen	
aufeinander	abzustimmen	und	dabei	auftre-
tende	Konflikte	auszugleichen.	Aus	den	Vor-
gaben	 der	 Fachplanung	 ist	 auf	 diese	Weise	
eine	 gesamträumliche,	 zusammenfassende	
Konzeption	zu	entwickeln.�9		Die	Raumord-
nungsplanung	darf	eine	Fachplanung	nicht	
ersetzen,	sofern	dies	nicht	–	wie	in	§	�	Abs.	�	
S.	�	Nr.	�	Hs.	�	ROG	–	ausdrücklich	gesetz-

lich	 angeordnet	 wird.�0	 	 Diese	 Koordinie-
rungskompetenz	 im	Hinblick	auf	die	Fach-
planungen	 ist	 immer	 dann	 überschritten,	
wenn	 raumordnerische	 Vorgaben	 sich	 ein-
seitig	auf	 fachliche,	sektoral	zu	erledigende	
Angelegenheiten	 richten	 und	 diese	 ganz	
oder	teilweise	vorentscheiden	bzw.	entspre-
chende	 Entscheidungen	 der	 Fachplanung	
korrigieren.��	 	 Einzelfachliche	 räumliche	
Belange	 und	 Nutzungsansprüche	 muss	 die	
Raumordnung	 der	 jeweiligen	 Fachplanung	
entnehmen	 und	 darf	 diese	 nicht	 selbstän-
dig	 formulieren	 oder	 bestehende	Vorgaben	
ersetzen.��	

Für	 die	 Ermittlung	 bzw.	 Festlegung	 sol-
cher	Belange	sind	Ausnahmen	denkbar,	die	
durch	 das	 Erfordernis	 einer	 gerechten	 Ab-
wägung	–	rahmenrechtlich	verankert	 in	§	�	
Abs.	 �	 S.	 �	 ROG	 –	 erzwungen	 werden	 kön-
nen.	Die	Raumordnungsplanung	kann	und	
muss	 solche	 abwägungserheblichen	 fach-
lichen	 Belange	 dann	 selbst	 erheben,	 wenn	
es	 diesbezüglich	 keine	 Fachplanung	 gibt	
oder	wenn	es	eine	solche	zwar	grundsätzlich	
gibt,	für	den	entsprechenden	Planungsraum	
aber	noch	kein	Fachplan	aufgestellt	wurde.	
Auch	 soweit	 ein	 bestehender	 Fachplan	 er-
heblich	veraltet	wäre,	dürfte	und	müsste	die	
Raumordnung	 zumindest	 ergänzende	 Er-
hebungen	im	Hinblick	auf	mögliche	Verän-
derungen	 abwägungsrelevanter	 fachlicher	
Belange	 durchführen.	 Die	 Raumordnungs-
planung	 muss	 also	 in	 diesen	 Fällen	 nicht	
aufgrund	 kompetentieller	 Grenzen	 auf	 die	
Aufstellung	 eines	 Fachplans	 bzw.	 dessen	
Fortschreibung	warten.��	

Möglichkeiten und Grenzen der 
Raumordnungsplanung im Verhältnis zur 
Verkehrsfachplanung

Besondere	Problempunkte	des	Verhältnisses	
der	 Raumordnungsplanung	 zur	 Fachpla-
nung	 Verkehr	 sind	 Festlegungen	 zu	 Bedarf	
und	 Dringlichkeit	 des	 Aus-	 oder	 Neubaus	
von	 Verkehrsvorhaben	 sowie	 zu	 den	 ent-
sprechenden	Trassen	 oder	 Standorten.	 Der	
Bedarf	und	die	Dringlichkeit	eines	Aus-	oder	
Neubaus	 von	 Verkehrsvorhaben	 gehören	
zum	Kernbereich	der	Fachplanungskompe-
tenz	Verkehr.�4	 	Es	 ist	Aufgabe	der	 Fachpla-
nung,	nach	fachlichen	Gesichtspunkten	den	
Bedarf	und	die	Dringlichkeit	solcher	Vorha-
ben	 festzustellen.�5	 	 Erst	 wenn	 aus	 diesen	
Entscheidungen	 raumrelevante	 Vorgaben	
der	 Fachplanung	 entspringen	 –	 wie	 bei-
spielsweise	die	Linienbestimmung	oder	die	
Planfeststellung	einer	neuen	Trasse	–	ist	die	
Raumordnungsplanung	berufen,	die	daraus	

(14)
Christ, Raumordnungsziele und 
Zulässigkeit privater Vorhaben, 
1990, S. 21; Paßlick, Ziele der 
Raumordnung und Landespla-
nung, 1986, S. 96 f.

(15)
Vgl. BayVerfGH, Entsch. v. 
15.7.2002 – Vf. 10-VII-00 und 
Vf. 12-VIII-00 –, BayVBl 2003, 
109 (112 f); Goppel, UPR 2000, 
431 (432); Hönig, NuR 2004, 
158 (ebd.); Stüer/Hönig, UPR 
2002, 333 (336).

(16)
Vgl. Steinberg/Steinwachs, 
NVwZ 2004, 530 (535).

(17)
BVerfG, Rechtsgutachten v. 
16.6.1954 – 1 PBvV 2/52 –, 
BVerfGE 3, 407 (425).

(18)
Vgl. dazu BVerwG, Urt. v. 
30.1.2003 – 4 CN 14.01 –, BVer-
wGE 117, 351 (358); Durner, 
Konflikte räumlicher Planungen, 
2005, S. 256; vgl. auch Begrün-
dung des Gesetzentwurfs der 
Bundesregierung zum BauROG 
1998, BT-Drs. 13/6392, S. 83 f.

(19)
BVerwG, Urt. v. 30.1.2003 
– 4 CN 14.01 –, BVerwGE 117, 
351 (358); Runkel, in: Bielen-
berg/Runkel/Spannowsky (Hg.), 
Raumordnungs- und Landes-
planungsrecht, Bd. 2, Stand Ok-
tober 2005, K § 3 Rn. 119.

(20)
Vgl. BVerwG, Urt. v. 16.3.2006 
– 4 A 1075.04 –, juris (Wahl 
des Flughafenstandorts Ber-
lin-Schönefeld); BVerwG, Urt. 
v. 30.1.2003 – 4 CN 14.01 
–, BVerwGE 117, 351 (358 f); 
Runkel, in: Bielenberg/Runkel/
Spannowsky (Hg.), Raumord-
nungs- und Landesplanungs-
recht, Bd. 2, Stand Oktober 
2005, K § 3 Rn. 120; vgl. auch 
Durner, Konflikte räumlicher 
Planungen, 2005, S. 254 f.

(21)
Vgl. dazu BVerwG, Urt. v. 
30.1.2003 – 4 CN 14.01 –, 
BVerwGE 117, 351 (359); Dur-
ner, Konflikte räumlicher Pla-
nungen, 2005, S. 256f mwN; 
vgl. auch Schulte, NVwZ 1999, 
942 (943).

(22)
Vgl. Runkel, in: Bielenberg/
Runkel/Spannowsky (Hg.), 
Raumordnungs- und Landes-
planungsrecht, Bd. 2, Stand 
Oktober 2005, K § 3 Rn. 121; 
Schulte, NVwZ 1999, 942 (943); 
a. A. Goppel, DVBl 2000, 86 
(87 f); ebenso Dallhammer, 
in: Cholewa u. a., ROG, Bd. 1, 
Stand Oktober 2004, § 7 Rn. 04; 
Goppel, UPR 2000, 431 ff; vgl. 
auch Erbguth, NuR 2004, 91 
(92); Gruber, DÖV 1995, 488 
(490 ff).

(23)
Vgl. zum Ganzen Runkel, in: Bielenberg/Runkel/Span-
nowsky (Hg.), Raumordnungs- und Landesplanungsrecht, 
Bd. 2, Stand Oktober 2005, K § 3 Rn. 121 ff; Durner, Kon-
flikte räumlicher Planungen, 2005, S. 257; Schulte, NVwZ 
1999, 942 (943).

(24)
So wohl auch BayVerfGH, Entsch. V. 15.7.2002 – Vf. 
10-VII-00 und Vf. 12-VII-00 – BayVBl 2003, 109 (113), in 
dieser Entscheidung werden solche Vorgaben geltungser-
haltend als „appellative Mitteilung“ ausgelegt. „Jedenfalls 
gegenüber Infrastrukturmaßnahmen des Bundes“ ebenso 
Spannowsky, in: Bielenberg/Runkel/Spannowsky (Hg.), 
Raumordnungs- und Landesplanungsrecht, Bd. 2, Stand 
Oktober 2005, K § 7 Rn. 111; drs., UPR 2000, 418 (422 ff). 
A. A. Dallhammer, in: Cholewa u. a., ROG, Bd. 1, Stand 
Oktober 2004, § 7 Rn. 104; Goppel, DVBl 2000, 86 (87 ff); 
ähnlich Erbguth, NuR 2004, 91 (92).

(25)
A. A. Dallhammer, in: Cholewa u. a., ROG, Bd. 1, Stand 
Oktober 2004, § 7 Rn. 104; Goppel, UPR 2000, 431 (432 
f); Erbguth, NuR 2004, 91 (92).
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entstehenden	Raumnutzungsansprüche	mit	
den	Ansprüchen	anderer	Fachplanungen	im	
Wege	der	Abwägung	zu	koordinieren.�6		Da-
bei	 kann	 die	 Raumordnungsplanung	 –	 im	
Falle	 des	 Überwiegens	 von	 gegen	 die	Tras-
senführung	sprechenden	Belangen	–	für	ein	
für	 die	 geplante	 Trasse	 beanspruchtes	 Ge-
biet	 eine	 andere	 Raumnutzung	 vorsehen.��		
Soweit	 dies	 in	 Form	 eines	 Raumordnungs-
ziels	geschieht,	ist	die	Fachplanung	strikt	an	
diese	Vorgabe	gebunden.	

Die	Raumordnungsplanung	kann	gleichzei-
tig	andere	Flächen	für	eine	Alternativtrasse	
freihalten.	 Dies	 ist	 etwa	 durch	 ein	 Ziel	 der	
Raumordnung	 möglich,	 das	 einer	 solchen	
Nutzung	einen	Vorrang	 im	Sinne	der	Rege-
lung	in	§	�	Abs.	4	Nr.	�	ROG	einräumt.�8		Die	
Raumordnungsplanung	 bietet	 dann	 der	
Fachplanung	eine	gegen	andere	Nutzungen	
gesicherte	Alternativtrasse	an.	Auf	diese	Wei-
se	könnte	eine	Bindung	der	Fachplanung	an	
eine	 durch	 die	 Raumordnungsplanung	 des	
Landes	favorisierte	Trasse	entstehen.�9		Es	ist	
dabei	 jedoch	zu	beachten,	dass	beide	Fest-
legungen	–	die	anderweitige	Zuweisung	der	
von	 der	 Fachplanung	 vorgesehenen	 Trasse	
und	die	„Reservierung“	der	Alternativtrasse	
–	abwägungsfehlerfrei	sein	müssen.	Wie	be-
reits	 ausgeführt	 darf	 die	 Abwägung	 zudem	
nicht	auf	einer	von	der	Fachplanung	abwei-
chenden	Sichtweise	der	verkehrsfachlichen	
Bedürfnisse,	sondern	allein	auf	einem	Über-
wiegen	anderer	Belange	beruhen.	

Die	 Raumordnungsplanung	 kann	 also	
durchaus	 auch	 zuungunsten	 der	 Verkehrs-
fachplanung	Bindungswirkungen	entfalten.	
Darüber	hinaus	kann	sie	selbstverständlich	
die	 durch	 die	 Fachplanung	 vorgesehenen	
Trassen	–	wenn	die	diesbezüglichen	Belange	
in	 der	 raumordnerischen	 Abwägung	 über-
wiegen	 –	 durch	 Raumordnungsziele	 gegen	
konkurrierende	 Fachplanungen	 und	 die	
Bauleitplanung	der	Gemeinden	sichern.�0	

Für	 Vorgaben	 zum	 Aus-	 oder	 Neubau	 von	
Verkehrsinfrastruktureinrichtungen	 gilt	 das	
zuvor	 Gesagte	 entsprechend.	 Die	 Raum-
ordnungsplanung	 kann	 daher	 nicht	 den	
Ausbau	 eines	 bestehenden	 Flughafens	 be-
stimmen.��	 	Sie	kann	die	 für	die	 fachplane-
rische	 Aufgabenstellung	 relevanten	 Fragen	
nicht	 in	 der	Weise	 an	 sich	 ziehen,	 dass	 sie	
dem	 Fachplanungsträger	 die	 Realisierung	
eines	 Flughafenvorhabens	 an	 einem	 be-
stimmten	 Standort	 rechtsverbindlich	 vor-
schreibt.��	 	 Alle	 raumordnerischen	 Stand-
ortfestlegungen	 können	 aufgrund	 der	
Begrenzung	 der	 Raumordnungskompetenz	
bei	einer	positiven	Abwägungsentscheidung	

nur	 den	 Inhalt	 haben,	 dass	 die	 bezeich-
neten	 Flächen	 grundsätzlich	 zum	 Ausbau	
geeignet	 und/oder	 durch	 entsprechende	
Raumordnungsziele	 zu	 sichern	 sind.��	 	 So-
fern	 die	 raumordnerische	 Abwägung	 zu	
einem	 anderen	 Ergebnis	 kommt,	 kann	 sie	
auch	 hier	 die	 betroffenen	 Flächen	 anderen	
Nutzungszwecken	 zuweisen.�4	 Zuletzt	 hat	
das	 Bundesverwaltungsgericht	 der	 Raum-
ordnungsplanung	 auch	 die	 Kompetenz	 zu-
gesprochen,	 durch	 eine	 Standortfestlegung	
in	 einem	 Landesentwicklungs-	 oder	 Regio-
nalplan	vorzugeben,	dass	der	Standort	nach	
einem	 raumordnerischen	 Alternativenver-
gleich	vorzugswürdig	ist,	um	konkurrieren-
de	 Raumnutzungen	 in	 einen	 dauerhaften,	
großräumig	 ausgewogenen	 Ausgleich	 zu	
bringen.�5	

Aus	 der	 Beschränkung	 der	 Raumordnung	
auf	 die	 abwägende	 Koordinierung	 der	 ver-
schiedenen	 Fachplanungen	 bzw.	 der	 von	
ihnen	erhobenen	Raumnutzungsansprüche	
ergibt	 sich	 auch,	 dass	 Aussagen	 zu	 fach-
lichen	Einzelheiten	wie	die	Anordnung	von	
Nachtflugverboten,	 konkreten	 technischen	
Schallschutzmaßnahmen,	 Geschwindig-
keitsbegrenzungen,	 Bedienqualitäten	 bei	
Eisenbahnstrecken	etc.	außerhalb	des	Kom-
petenztitels	 der	 Raumordnung	 liegen.�6		
Soweit	 sich	 solche	 Vorgaben	 in	 Raumord-
nungsplänen	finden	–	was	in	der	Planungs-
praxis	 nicht	 selten	 der	 Fall	 ist	 –��	 	 sind	 sie	
wegen	 Überschreitung	 des	 Kompetenzrah-
mens	nichtig.�8	

Bundes- und Landesfachplanung

Zwar	 ist	 die	 Abgrenzung	 von	 Raumord-
nungsplanung	der	Länder	und	Fachplanung	
des	 Bundes	 in	 der	 Praxis	 besonders	 strei-
tig,	 da	 sich	 zwei	 Planungsträger	 mit	 unter-
schiedlichen	 Interessen	 gegenüberstehen.	
Die	Grenzen	der	Raumordnungskompetenz	
ergeben	 sich	 jedoch	 aus	 dem	 Wesen	 der	
Raumordnung	iSv	Art.	�5	Abs.	�	S.	�	Nr.	4	GG	
im	 Verhältnis	 zur	 Fachplanung	 und	 damit	
ohne	Rücksicht	darauf,	wem	die	Kompetenz	
im	 Hinblick	 auf	 die	 jeweilige	 Fachplanung	
zugewiesen	 wird.	 Die	 Abgrenzungslinie	

(26)
Vgl. dazu Spannowsky, UPR 2000, 418 (425 f/429).

(27)
Vgl. Durner, Konflikte räumlicher Planungen, 2005, S. 
252, 258 („zulässige indirekte ‘Negativplanungen’“), 260; 
vgl. ferner Spannowsky, UPR 2000, 418 (425 f).

(28)
Spannowsky, UPR 2000, 418 (429).

(29)
Ebenda.

(30)
Vgl. BVerwG, Urt. v. 16.3.2006 
– 4 A 1075.04 –, juris (Wahl 
des Flughafenstandorts Berlin-
Schönefeld); Durner, Konflikte 
räumlicher Planungen, 2005, 
S. 258; vgl. zum Verhältnis 
der Regionalplanung zu den 
Kompetenzen der Naturschutz-
fachbehörden BVerwG, Urt. 
v. 30.1.2003 – 4 CN 14.01 –, 
BVerwGE 117, 351 (358).

(31)
BVerwG, Urt. v. 16.3.2006 
– 4 A 1075.04 –, juris; Stein-
berg/Steinwachs, NVwZ 2004, 
530 (535 f) mwN; a. A. offenbar 
VGH Kassel, Urt. v. 16.8.2002 
– 4 N 455/02 –, NVwZ 2003, 
229 (231), welches eine im 
Hessischen Landesentwick-
lungsplan aus dem Jahr 2000 
in Zielform enthaltene Verpflich-
tung zum Ausbau des Frank-
furter Flughafens wegen Abwä-
gungsfehlern für nichtig erklärt, 
die der Abwägung rechtlich 
vorgelagerte Kompetenzfrage 
jedoch unerwähnt lässt; ähnlich 
Hendler, UPR 2003, 256 (261 f). 
Vgl. allgemein auch VGH Mann-
heim, Beschl. v. 26.7.2004 – 8 S 
902/04 –, NuR 2005, 250 (253).

(32)
BVerwG, Urt. v. 16.3.2006 
– 4 A 1075.04 –, juris.

(33)
Vgl. BVerwG, Urt. v. 15.5.2003 
– 4 CN 9.01 –, BVerwGE 118, 
181 (194).

(34)
Vgl. Durner, Konflikte räumlicher 
Planungen, 2005, S. 260; Stein-
berg/Steinwachs, NVwZ 2004, 
530 (536).

(35)
BVerwG, Urt. v. 16.3.2006 
– 4 A 1075.04 –, juris (Wahl 
des Flughafenstandorts Berlin-
Schönefeld); ablehnend Durner, 
Konflikte räumlicher Planungen, 
2005, S. 260.

(36)
Vgl. dazu BVerwG, Urt. v. 
15.5.2003 – 4 CN 9.01 –, BVer-
wGE 118, 181 (194 ff); Durner, 
Konflikte räumlicher Planungen, 
2005, S. 256 u. 260f; vgl. fer-
ner Schulte, NVwZ 1999, 942 
(943).

(37)
Durner, Konflikte räumlicher 
Planungen, 2005, S. 260 f.

(38)
Vgl. Spannowsky, UPR 2000, 
418 (421); Zentralinstitut für 
Raumplanung, DVBl 2005, 1149 
(1156).

Rechtliche	Rahmenbedingungen
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zwischen	 Raumordnung	 und	 Fachplanung	
verläuft	aus	diesen	Gründen	in	allen	Fällen	
gleich.	Die	Raumordnungsplanung	darf	da-
her	auch	gegenüber	den	Fachplanungen	des	
Landes	 nicht	 weiter	 gehen	 als	 gegenüber	
Bundesfachplanungen.	

Verhältnis von höherstufiger 
Landesplanung und Regionalplanung

Regionalpläne	 sind	 nach	 §	 �	 Nr.	 �	 ROG	
Raumordnungspläne	für	Teilräume	der	Län-
der.	 Als	 solche	 sind	 sie	 raumbedeutsame	
Planungen	iSv	§	4	Abs.	�	S.	�	ROG,	so	dass	sie	
die	Ziele	der	Raumordnung	im	landesweiten	
Raumordnungsplan	 zu	 beachten	 bzw.	 die	
Grundsätze	 der	 Raumordnung	 zu	 berück-
sichtigen	haben.�9		Soweit	also	ein	Regional-
plan	–	egal	ob	in	Form	eines	Ziels	oder	eines	
Grundsatzes	 –	 Vorgaben	 zum	 Verkehrsbe-
reich	macht	und	dabei	beispielsweise	ein	in	
einem	Landesentwicklungsplan	enthaltenes	
Raumordnungsziel	nicht	beachtet,	so	ist	di-
ese	 Festlegung	 wegen	 des	 Verstoßes	 gegen	
§		4	Abs.	�	ROG	rechtswidrig	und	nichtig.40		

Daneben	 gilt	 sowohl	 für	 Ziele	 als	 auch	 für	
Grundsätze	der	Raumordnung	die	rahmen-
rechtliche	Vorgabe	des	§	�	Abs.	�	S.	�	ROG,	
der	 zufolge	 durch	 Raumordnungspläne	 die	
Grundsätze	 der	 Raumordnung	 nach	 Maß-
gabe	 der	 Leitvorstellung	 und	 des	 Gegen-
stromprinzips	des	§	�	Abs.	�	und	�	ROG	für	
den	jeweiligen	Planungsraum	und	einen	re-
gelmäßig	mittelfristigen	Zeitraum	räumlich	
und	 sachlich	 zu	 konkretisieren	 sind.4�	 Aus-
reichend	 zur	 Erfüllung	 dieser	 Rechtmäßig-
keitsvoraussetzung	ist	es,	wenn	das	Ziel	bzw.	
der	Grundsatz	der	Raumordnung	einen	ihm	
„vorgeschalteten“	 Grundsatz	 konkretisiert.	
Solche	 allgemeineren	 Grundsätze	 finden	
sich	im	Falle	von	Regionalplänen	nicht	nur	
in	§	�	Abs.	�	ROG	und	dem	jeweiligen	Lan-
desplanungsgesetz,	sondern	auch	in	landes-
weiten	Raumordnungsplänen	(vgl.	§	�	Abs.	�	
Hs.	 �	 ROG).4�	 	 Darüber	 hinaus	 sind	 nach	
dem	 raumordnungsrechtlichen	 Entwick-
lungsgebot	in	§	9	Abs.	�	S.	�	ROG	Regional-

pläne	 aus	 dem	 Raumordnungsplan	 für	 das	
Landesgebiet	 nach	 §	 8	 ROG	 zu	 entwickeln.	
Ergänzend	zur	Konkretisierungspflicht	nach	
§	�	Abs.	�	S.	�	ROG	folgt	daraus,	dass	ein	Ziel	
der	 Raumordnung	 in	 einem	 Regionalplan	
aus	 der	 planerischen	 Gesamtkonzeption	
des	 landesweiten	 Raumordnungsplans	 ab-
zuleiten	ist.4�	

Zuletzt	 kann	 die	 Regionalplanung	 eigene	
Vorgaben	zum	Verkehrsbereich	–	also	solche,	
die	nicht	lediglich	Vorgaben	des	Landesent-
wicklungsplans	 konkretisieren	 –	 nur	 dann	
machen,	 wenn	 es	 sich	 um	 einen	 Interes-
senskonflikt	 regionaler	 Bedeutung	 handelt,	
der	 nicht	 wesentlich	 über	 den	 räumlichen	
Geltungsbereich	 des	 Regionalplans	 hin-
ausreicht.44	 	 Soweit	 etwa	 die	 Auswahl	 eines	
von	mehreren	Flughafenstandorten	für	den	
Ausbau	 eine	 Abwägung	 von	 Standorten	 im	
ganzen	 Landesgebiet	 erfordert,	 kann	 eine	
diesbezügliche	 Vorgabe	 nur	 durch	 einen	
landesweiten	 Raumordnungsplan	 gemacht	
werden.	

Regionalplanung und Planfeststellung

Wie	bereits	ausgeführt	gilt	die	Pflicht,	Ziele	
der	 Raumordnung	 zu	 beachten,	 auch	 bei	
Genehmigungen,	 Planfeststellungen	 oder	
sonstigen	 behördlichen	 Entscheidungen	
über	 die	 Zulässigkeit	 raumbedeutsamer	
Maßnahmen	öffentlicher	Stellen	(§	4	Abs.	�	
S.	 �	 Nr.	 �	 ROG)	 und	 bei	 Planfeststellungen	
und	 Plangenehmigungen	 über	 die	 Zuläs-
sigkeit	raumbedeutsamer	Maßnahmen	von	
Personen	 des	 Privatrechts	 (§	 4	 Abs.	 �	 S.	 �	
Nr.	�	 ROG).	 Diese	 Beachtenspflicht	 wird	 in	
der	 juristischen	 Literatur	 überwiegend	 in	
all	ihren	Formen	als	strikt	bindend	interpre-
tiert.	Dementsprechend	sind	auch	Planfest-
stellungen	strikt	an	Ziele	der	Raumordnung	
gebunden;	d.	h.	die	Ziele	der	Raumordnung	
dürfen	nicht	in	die	Abwägungsentscheidung	
im	 Rahmen	 der	 Planfeststellung	 eingestellt	
oder	überwunden	werden.45		

Das	 Bundesverwaltungsgericht	 lässt	 den-
noch	bei	Planfeststellungen	im	Verkehrsbe-
reich	 teilweise	 zu,	 Ziele	 der	 Raumordnung	
mit	 verkehrsbezogenen	 Vorgaben	 in	 die	
Abwägung	 einzustellen	 und	 durch	 im	 Rah-
men	der	raumordnerischen	Abwägung	noch	
nicht	berücksichtigte,	spezifisch	fachplane-
rische	 Belange	 zu	 überwinden.46	 	 Dies	 be-
trifft	zunächst	explizit	nur	die	 luftverkehrs-
rechtliche	 Fachplanung.4�	 	 Darüber	 hinaus	
sollen	aber	auch	für	die	Abwägung	nach	§	��	
Abs.	�	S.	�	FStrG	Einschränkungen	der	Bin-
dungswirkungen	möglich	sein.48	Sowohl	der	

(39)
Vgl. zur Zielbeachtenspflicht 
Runkel, in: Bielenberg/Runkel/
Spannowsky, Raumordnungs- 
und Landesplanungsrecht, 
Bd. 2, Stand Oktober 2005, 
K § 3 Rn. 149.

(40)
U. U. kommt insoweit eine Teil-
nichtigkeit in Betracht, als nur 
der das landesweite Ziel über-
schreitende Teil unwirksam 
ist; vgl. Runkel, in: Bielenberg/
Runkel/Spannowsky, Raumord-
nungs- und Landesplanungs-
recht, Bd. 2, Stand Oktober 
2005, K § 3 Rn. 149.

(41)
Heemeyer, Flexibilisierung der 
Erfordernisse der Raumord-
nung, 2006, S. 18 f, 25 f mwN.

(42)
Runkel, in: Bielenberg/Runkel/
Spannowsky, Raumordnungs- 
und Landesplanungsrecht, Bd. 
2, Stand Oktober 2005, K § 3 
Rn. 130 f.

(43)
Runkel, in: Bielenberg/Runkel/
Spannowsky, Raumordnungs- 
und Landesplanungsrecht, Bd. 
2, Stand Oktober 2005, K § 3 
Rn. 150.

(44)
Vgl. dazu BVerwG, Beschl. 
v. 7.11.1996 – 4 B 170/96 
–, NVwZ-RR 1997, 523 (523f); 
vorgehend BayVGH, Urt. v. 
10.5.1996 – 20 B 95.3692, 
20 A 95.40001 – juris; in diesen 
Entscheidungen geht es um die 
Standortfestlegung bzgl. Flug-
häfen in einem Regionalplan mit 
Ausschlusswirkung für weitere 
Flugplätze im Verdichtungs-
raum.

(45)
Vgl. Runkel, in: Bielenberg/
Runkel/Spannowsky, Raumord-
nungs- und Landesplanungs-
recht, Bd. 2, Stand Oktober 
2005, K § 4 Rn. 153; Heemeyer, 
Flexibilisierung der Erforder-
nisse der Raumordnung, 2006. 
S. 42 ff, 85 ff; Hoppe, in: Hop-
pe/Bönker/Grotefels, Öffent-
liches Baurecht, 2. Aufl. 2002, 
§ 3 Rn. 29; Koch/Hendler, Bau-
recht, Raumordnungs- und Lan-
desplanungsrecht, 4. Aufl. 2004, 
S. 52f; Kment, Rechtsschutz im 
Hinblick auf Raumordnungs-
pläne, 2002, S. 136; Seibert, 
Festschr. Kutscheidt, 2003, 
S. 373 (384 f); Spiecker, Raum-
ordnung und Private, 1999, 
S. 127 ff. v. Nicolai, ZUR 2004, 
74 (76); vgl. auch BVerwG, Urt. 
v. 20.11.2003 – 4 CN 6.03 –, 
BVerwGE 119, 217 (223); a. A. 
zu § 4 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 ROG 
OVG Münster, Urt. v. 10.7.2003 
– 20 A 4257/99 –, juris.

(46)
BVerwG, Urt. v. 16.3.2006 – 4 A 1075.04 –, juris (Wahl 
des Flughafenstandorts Berlin-Schönefeld).

(47)
BVerwG, Urt. v. 16.3.2006 – 4 A 1075.04 –, juris.

(48)
BVerwG, Urt. v. 16.1.2003 – 4 CN 8.01 –, NVwZ 2003, 
730 (732); die Entscheidung nimmt insoweit ausdrücklich 
Bezug auf BayVerfGH, Entsch. v. 15.7.2002 – Vf. 10-VII-
00 und Vf. 12-VIII-00 –, BayVBl 2003, 109 (110). Vgl. zur 
restriktiven Auslegung von § 4 ROG aufgrund eigentums-
grundrechtlicher Bedenken auch OVG Münster, Urt. v. 
10.7.2003 – 20 A 4257/99 –, juris; OVG Bautzen, Urt. v. 
26.11.2002 – 1 D 36/01 –, LKV 2003, 333 (334).
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Bayerische	Verfassungsgerichtshof	als	auch	
das	 Bundesverwaltungsgericht	 haben	 im	
Zusammenhang	 mit	 der	 zielförmigen	Tras-
senfestlegung	eines	Autobahnteilstücks	ent-
schieden,	 dass	 diese	 Festlegung	 innerhalb	
der	 nachfolgenden	 Planfeststellung	 nicht	
bewirken	kann,	dass	eine	sich	„aus	anderen	
Gründen“	 aufdrängende	Trassenalternative	
aus	der	Abwägung	nach	§	��	Abs.	�	S.	�	FStrG	
auszuscheiden	wäre.49		

3.2 Ziele und Grundsätze 
der Raumordnung im 
Verkehrsbereich

Die	 –	 als	 zusammenfassende	 bundesrecht-
liche	 Regelung	 konzipierte	 –50	 	 Norm	 des	
§	 4	 ROG	 behandelt	 ausschließlich	 Ziele,	
Grundsätze	 und	 sonstige	 Erfordernisse	 der	
Raumordnung	und	auch	das	übrige	Raum-
ordnungsgesetz	enthält	keine	weiteren	Aus-
sagen	zu	Bindungswirkungen.	Raumordne-
rische	 Aussagen	 mit	 Bindungswirkungen	
sind	 daher	 bei	 geltenden	 Raumordnungs-
plänen	 allein	 Ziele	 und	 Grundsätze	 der	
Raumordnung.5�	 Raumordnerische	 Aussa-
gen,	 die	 nicht	 unter	 die	 Erfordernisse	 der	
Raumordnung	 subsumierbar	 sind,	 können	
im	 Rahmen	 des	 Raumordnungsrechts	 kei-
nerlei	Bindungswirkungen	auslösen.5�		Dies	
gilt	 beispielsweise	 für	 Bestandsaufnahmen	
beschreibender	 Art,	 nachrichtliche	 Über-
nahmen	 aus	 anderen	 Fachplanungen,	 po-
litische	 Absichtserklärungen	 und	 Begrün-
dungen	zum	Raumordnungsplan.5�		

Abgrenzung von Zielen und Grundsätzen 
der Raumordnung

Bei	der	Abgrenzung	von	Zielen	und	Grund-
sätzen	der	Raumordnung	voneinander	sind	
die	 unterschiedlichen	 gesetzlichen	 Defini-
tionen	der	beiden	Erfordernisse	der	Raum-
ordnung	zu	beachten.	Gemäß	§	�	Nr.	�	ROG	
sind	 Ziele	 der	 Raumordnung	 verbindliche	
Vorgaben	 in	 Form	 von	 räumlich	 und	 sach-
lich	 bestimmten	 oder	 bestimmbaren,	 vom	
Träger	 der	 Landes-	 oder	 Regionalplanung	
abschließend	abgewogenen	textlichen	oder	
zeichnerischen	 Festlegungen	 in	 Raumord-
nungsplänen	 zur	 Entwicklung,	 Ordnung	
und	 Sicherung	 des	 Raums.	 Grundsätze	 der	
Raumordnung	 sind	 demgegenüber	 gemäß	
§	 �	 Nr.	 �	 ROG	 allgemeine	 Aussagen	 zur	
Entwicklung,	 Ordnung	 und	 Sicherung	 des	
Raums	in	oder	auf	Grund	von	§	�	als	Vorga-
ben	 für	 nachfolgende	 Abwägungs-	 und	 Er-
messensentscheidungen.	

Entscheidend	 für	 die	 Abgrenzung	 von	 Zie-

len	 und	 Grundsätzen	 der	 Raumordnung	
ist	 der	 unterschiedliche	 Verbindlichkeits-
anspruch.54	 	 Ziele	 der	 Raumordnung	 be-
anspruchen	 eine	 strikte	 Verbindlichkeit	
außerhalb	von	Abwägungs-	und	Ermessens-
entscheidungen	und	bestimmen	das	Ergeb-
nis	nachfolgender	Planungen.55		Grundsätze	
der	 Raumordnung	 machen	 demgegenüber	
gemäß	 §	 �	 Nr.	 �	 ROG	 Vorgaben	 für	 nach-
folgende	 Abwägungs-	 und	 Ermessensent-
scheidungen;	 ihr	Wirkungskreis	 liegt	 daher	
innerhalb	 dieser	 Entscheidungen.56	 	 Bei	
der	 Frage	 der	 Einordnung	 von	 raumordne-
rischen	 Festlegungen	 als	 Ziel	 oder	 Grund-
satz	der	Raumordnung	kommt	es	daher	ent-
scheidend	 darauf	 an,	 ob	 die	 Festlegung	 für	
sich	beansprucht,	die	Adressaten	im	Ergeb-
nis	 zu	 binden	 und	 insoweit	 eine	 abschlie-
ßende	Entscheidung	zu	treffen	oder	nicht.5�		
Ist	 dies	 nicht	 der	 Fall,	 so	 werden	Vorgaben	
für	 nachfolgende	 Abwägungs-	 und	 Ermes-
sensentscheidungen	 gemacht,	 selbst	 wenn	
diese	über	die	bloße	Einstellung	als	Belang	
in	die	Abwägung	hinausgehen.	

Diese	 unterschiedlichen	 Verbindlichkeits-
ansprüche	sind	in	beiden	Legaldefinitionen	
verankert.	 Bei	 Zielen	 der	 Raumordnung	
betrifft	 dies	 das	 Erfordernis	 einer	 verbind-
lichen	 Vorgabe	 und	 einer	 abschließend	
abgewogenen	 Festlegung.	 Da	 sich	 die	 Bin-
dungswirkung	 und	 damit	 die	 Verbindlich-
keit	von	Zielen	der	Raumordnung	allein	aus	
§	4	ROG	bzw.	den	entsprechenden	Fachge-
setzen	(iVm	§	4	Abs.	5	ROG)	ergibt,58	 	kann	
das	Zielmerkmal	der	verbindlichen	Vorgabe	
vom	 Plangeber	 nur	 fordern,	 seine	 Festle-
gungen	so	zu	formulieren,	dass	sie	erkenn-
bar	eine	derartige	Verbindlichkeit	beanspru-
chen.59	 	 Im	 Hinblick	 auf	 das	 Zielmerkmal	
der	 abschließenden	 Abgewogenheit	 ist	 zu	
berücksichtigen,	 dass	 sich	 das	 Abwägungs-
gebot	 bereits	 aus	 §	 �	 Abs.	 �	 ROG	 und	 die	
Rechtsfolge	 der	 Unüberwindbarkeit	 allein	
aus	 §	 4	 Abs.	�	 S.	 �	 ROG	 ergibt.	 Eine	 Festle-
gung	ist	daher	dann	abschließend	abgewo-
gen	iSv	§	�	Nr.	�	ROG,	wenn	sie	keiner	wei-

(49)
BVerwG, Urt. v. 16.1.2003 – 4 CN 8.01 –, NVwZ 2003, 
730 (732) [insoweit in der amtlichen Sammlung nicht ab-
gedruckt]; BayVerfGH, Entsch. v. 15.7.2002 – Vf. 10-VII-
00 und Vf. 12-VIII-00 –, BayVBl 2003, 109 (110 f).

(50)
Begründung des Gesetzentwurfs der Bundesregierung 
zum BauROG 1998, BT-Drs. 13/6392, S. 40.

(51)
Runkel, in: Bielenberg/Runkel/
Spannowsky, Raumordnungs- 
und Landesplanungsrecht, 
Bd. 2, Stand Oktober 2005, 
K § 3 Rn. 86.

(52)
Runkel, in: Bielenberg/Runkel/
Spannowsky, Raumordnungs- 
und Landesplanungsrecht, 
Bd. 2, Stand Oktober 2005, 
K § 3 Rn. 6; von der Heide, in: 
Cholewa u. a., ROG, Bd. 1, 
Stand Oktober 2004, § 3 Rn. 9.

(53)
Runkel, ebd.

(54)
BVerwG, Beschl. v. 17.6.2004 
– 4 BN 5.04 –, Buchholz 310 
§ 47 VwGO Nr. 166 S. 141 f.

(55)
Vgl. BVerwG, Beschl. v. 
17.6.2004 – 4 BN 5.04 –, Buch-
holz 310 § 47 VwGO Nr. 166 
S. 42; Schroeder, UPR 2000, 
52 (54).

(56)
BVerwG, Beschl. v. 17.6.2004 – 
4 BN 5.04 –, Buchholz 310 § 47 
VwGO Nr. 166 S. 142; Dallham-
mer, in: Cholewa u. a., ROG, 
Bd. 1, Stand Oktober 2004, § 7 
Rn. 131.

(57)
Ähnlich Schroeder, UPR 2000, 
52 (54).

(58)
Hendler, in: Ziekow (Hg.), Be-
schränkung des Flughafen-
betriebs, 2004, S. 153 (155). 
Dies gilt nur für die durch die 
Bindungsvorschriften gemach-
ten Aussagen über Art und 
Intensität der Bindung. Deren 
konkrete Ausprägung bestimmt 
der Plangeber durch Zuschnitt 
und Konkretisierungsgrad des 
Zielinhalts.

(59)
Vgl. dazu Runkel, in: Bielenberg/
Runkel/Spannowsky, Raumord-
nungs- und Landesplanungs-
recht, Bd. 2, Stand Oktober 
2005, K § 3 Rn. 173; Reidt, in 
Gelzer/Bracher/Reidt, Baupla-
nungsrecht, 7. Aufl. 2004, Rn. 
70; Schulte, NVwZ 1999, 942 
(ebd.); zum Verbindlichkeitsan-
spruch als wesentlichem Un-
terscheidungsmerkmal von Zie-
len und Grundsätzen vgl. auch 
BVerwG, Beschl. v. 17.6.2004 
– 4 BN 5.04 –, Buchholz 310 
§ 47 VwGO Nr. 166 S. 141f; 
BVerwG, Urt. v. 19.7.2001 
– 4 C 4.00 –, BVerwGE 115, 
17 (23); a. A. Spannowsky, 
UPR 2003, 248 (252), dem zu-
folge dieses Merkmal lediglich 
umschreibt, dass es sich bei 
einem Ziel der Raumordnung 
um eine normative Festlegung 
handeln muss.

Rechtliche	Rahmenbedingungen
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teren	Abwägung	mehr	zugänglich	sein	soll.60		
Die	 beiden	 Zielmerkmale	 überschneiden	
sich	daher	ihrem	Inhalt	nach.6�	

Bei	 Grundsätzen	 der	 Raumordnung	 be-
schreibt	das	Begriffsmerkmal	„als	Vorgaben	
für	 nachfolgende	 Abwägungs-	 und	 Ermes-
sensentscheidungen“	 deren	 Funktion	 als	
öffentliche	Belange,	die	in	Abwägungs-	und	
Ermessensentscheidungen	einzustellen	sind	
und	 dabei	 auch	 überwunden	 werden	 kön-
nen.6�		Es	fordert	für	Grundsätze	der	Raum-
ordnung	einen	der	Berücksichtigungspflicht	
(§	4	Abs.	�	und	Abs.	4	ROG)	entsprechenden	
Verbindlichkeitsanspruch.	 Dieser	 liegt	 vor,	
wenn	 die	 Festlegung	 bestimmungsgemäß	
als	 Belang	 in	 Abwägungs-	 und	 Ermessen-
sentscheidungen	 eingestellt	 werden	 soll.	
Eine	 Aussage	 ist	 dann	 allgemein	 iSd	 §	 �	
Nr.	�	ROG,	wenn	sie	nicht	abschließend	ab-
gewogen	ist,	sondern	nur	einen	von	mehre-
ren	 raumordnerischen	 Belangen	 darstellen	
und	 abwägungsfähig	 bleiben	 soll.6�	 	 Das	
Merkmal	der	„allgemeinen	Aussage“	fordert	
keine	 sachliche	 und/oder	 räumliche	 Un-

schärfe	der	Festlegung.64	

Ziele	 und	 Grundsätze	 der	 Raumordnung	
unterscheiden	sich	weiterhin	dadurch,	dass	
es	sich	bei	Zielen	der	Raumordnung	gemäß	
§	�	Nr.	�	ROG	um	räumlich	und	sachlich	be-
stimmte	 oder	 bestimmbare	 Festlegungen	
handeln	muss.	Dieses	Merkmal	fordert,	dass	
die	 räumliche	 und	 sachliche	 raumordne-
rische	Entscheidung	unter	Berücksichtigung	
der	allgemeinen	Auslegungsregeln	bzw.	auf-
grund	einer	gefestigten	Rechtsprechung	ei-
ner	 eindeutigen	 Auslegung	 zugänglich	 sein	
muss.65	 	 Bestimmbar	 ist	 eine	 Festlegung	
dann,	 wenn	 sie	 allein	 oder	 in	 der	 Zusam-
menschau	 mit	 anderen	 Festlegungen,	 na-
turräumlichen	Gegebenheiten,	anerkannten	
Standards	etc.	so	konkretisiert	werden	kann,	
dass	 sie	 einen	 räumlichen	 und	 sachlichen	
Inhalt	hat,	den	die	Zieladressaten	beachten	
sollen.66		Die	Tatsache,	dass	zur	Bestimmung	
weitere	 Erhebungen	 oder	 Untersuchungen	
tatsächlicher	 Art	 erforderlich	 sind,	 macht	
eine	Festlegung	nicht	unbestimmbar.6�	

Ansatzpunkte für die Auslegung von 
Festlegungen

Ob	 bzw.	 welcher	 Verbindlichkeitsanspruch	
vorliegt,	 ist	 durch	 Auslegung	 aus	 der	 Sicht	
des	 Festlegungsadressaten	 zu	 bestimmen.	
Wesentlicher	Ansatzpunkt	für	die	Auslegung	
ist	der	Wortlaut.	Für	einen	strikten	Verbind-
lichkeitsanspruch	 spricht	 die	 Verwendung	
von	 „Ist“-	 bzw.	 „Sind“-Formulierungen.68		
Die	Aufnahme	des	Zusatzes,	wonach	etwas	
nur	„möglichst“	zu	tun	oder	zu	unterlassen	
ist,	 legt	 demgegenüber	 die	 Eröffnung	 von	
Abwägungsspielräumen	 und	 damit	 einen	
Verzicht	auf	einen	strikten	Verbindlichkeits-
anspruch	 nahe.69	 	 Gleiches	 gilt	 für	 die	Ver-
wendung	 von	 Formulierungen	 wie	„zu	 be-
rücksichtigen“,	„für	etwas	Sorge	zu	tragen“,	
„auf	etwas	Rücksicht	zu	nehmen“.�0		

Weiterhin	ist	die	Kennzeichnung	einer	Fest-
legung	 als	 ein	 Gesichtspunkt	 in	 der	 Ausle-
gung	 der	 Festlegung	 zu	 berücksichtigen.��		
Die	 Kennzeichnung	 als	 Raumordnungsziel	
spricht	 im	 Rahmen	 der	 Auslegung	 dafür,	
dass	 der	 Plangeber	 seine	 Festlegung	 mit	
einem	 strikten	 Verbindlichkeitsanspruch	
hat	 ausstatten	 wollen.��	 Dabei	 ist	 jedoch	
die	 Möglichkeit	 zu	 berücksichtigen,	 dass	
der	 Plangeber	 im	 Hinblick	 auf	 die	 Anfor-
derungen	 der	 Zieldefinition	 einem	 Rechts-
irrtum	 unterliegt,	 weshalb	 die	 Kennzeich-
nung	 als	 Ziel	 der	 Raumordnung	 bei	 der	
Auslegung	 einer	 Festlegung	 lediglich	 eine	
unterstützende	Rolle	spielen	kann.	Demge-
genüber	 schließt	 die	 Kennzeichnung	 einer	

(60)
Vgl. VGH Kassel, Urt. v. 
16.8.2002 – 4 N 455/02 –, 
NVwZ 2003, 229 (231); OVG 
Frankfurt (Oder), Beschl. v. 
20.3.2002 – 3 D 26/99.NE –, 
LKV 2002, 421 (427); Bartlsper-
ger, Raumplanung zum Außen-
bereich, 2003, S. 160; in diesem 
Sinne wohl auch BayVGH, Urt. 
v. 8.12.2003 – 20 N 01.2612 
–, BayVBl 2004, 272 (273); 
OVG Frankfurt (Oder), Urt. v. 
24.8.2001 – 3 D 4/99.NE –, 
VerwRR MO 2001, 411 (413f); 
a. A. offenbar Runkel, in: Bie-
lenberg/Runkel/Spannowsky, 
Raumordnungs- und Landes-
planungsrecht, Bd. 2, Stand 
Oktober 2005, K § 3 Rn. 58, der 
bereits für das Erreichen der 
Zielqualität eine gerechte Abwä-
gung fordert.

(61)
Vgl. dazu BVerwG, Urt. v. 
18.9.2003 – 4 CN 20.02 –, 
BVerwGE 119, 54 (58); ähnlich 
OVG Frankfurt (Oder), Urt. v. 
10.2.2005 – 3 D 104/03.NE 
–, amtlicher Umdruck S. 30; 
VGH Kassel, Urt. v. 16.8.2002 
– 4 N 455/02 –, NVwZ 2003, 
229 (231); Heitsch, NuR 2004, 
20 (ebd.).

(62)
BVerwG, Urt. v. 18.9.2003 
– 4  N 20.02 –, BVerwGE 119, 
54 (58); vgl. auch Runkel, in: 
Bielenberg/Runkel/Spannows-
ky, Raumordnungs- und Lan-
desplanungsrecht, Bd. 2, Stand 
Oktober 2005, K § 3 Rn. 182; 
Spiecker, Raumordnung und 
Private, 1999, S. 102.

(63)
I. E. ebenso Spiecker, Raum-
ordnung und Private, 1999, 
S. 102; ähnlich Runkel, in: Bie-
lenberg/Runkel/Spannowsky, 
Raumordnungs- und Landes-
planungsrecht, Bd. 2, Stand 
Oktober 2005, K § 3 Rn. 172 f, 
obwohl das Merkmal in ein Ge-
gensatzverhältnis zur Bestimmt-
heit und Verbindlichkeit von Zie-
len gesetzt wird.

(64)
Runkel, in: Bielenberg/Runkel/
Spannowsky, Raumordnungs- 
und Landesplanungsrecht, 
Bd. 2, Stand Oktober 2005, 
K § 3 Rn. 173; a. A. Spiecker, 
Raumordnung und Private, 
1999, S. 101, die trotz § 7 Abs. 1 
S. 1 ROG davon ausgeht, dass 
eine allgemeine Aussage iSv 
§ 3 Nr. 3 ROG entweder räum-
lich und sachlich unbestimmt 
oder räumlich konkret und sach-
lich unbestimmt sein muss.

(65)
Spiecker, Raumordnung und 
Private, 1999, S. 73; Hoppe, 
StGR 1994, 332 (337).

(66)
Runkel, in: Bielenberg/Runkel/Spannowsky, Raumord-
nungs- und Landesplanungsrecht, Bd. 2, Stand Oktober 
2005, K § 3 Rn. 28; vgl. auch OVG Frankfurt (Oder), Urt. v. 
5.11.2003 – 3 D 23/00.NE –, LKV 2005, 123 (129).

(67)
Runkel, in: Bielenberg/Runkel/Spannowsky, Raumord-
nungs- und Landesplanungsrecht, Bd. 2, Stand Oktober 
2005, K § 3 Rn. 28; vgl. auch OVG Frankfurt (Oder), Urt. v. 
5.11.2003 – 3 D 23/00.NE –, LKV 2005, 123 (129).

(68)
Vgl. OVG Münster, Urt. v. 6.6.2005 – 10 D 145/04.
NE –, BauR 2005, 1577 (1580); OVG Lüneburg, Urt. v. 
28.10.2004 – 1 KN 155/03 –, ZUR 2005, 156 (159); VGH 
Kassel, Urt. v. 16.8.2002 – 4 N 455/02 –, NVwZ 2003, 
229 (231); OVG Frankfurt (Oder), Beschl. v. 20.3.2002 – 3 
D 26/99.NE –, LKV 2002, 421 (426); Runkel, in: Bielen-
berg/Runkel/Spannowsky, Raumordnungs- und Landes-
planungsrecht, Bd. 2, Stand Oktober 2005, K § 3 Rn. 25; 
Heitsch, NuR 2004, 20 (ebd.).

(69)
Vgl. OVG Frankfurt (Oder), Urt. v. 10.2.2005 – 3 D 104/03.
NE –, amtlicher Umdruck S. 37; Erbguth, DVBl 1998, 209 
(211); Hoppe, DVBl 2001, 81 (83/85).

(70)
Runkel, in: Bielenberg/Runkel/Spannowsky, Raumord-
nungs- und Landesplanungsrecht, Bd. 2, Stand Oktober 
2005, K § 3 Rn. 172.

(71)
BVerwG, Beschl. v. 7.3.2003 – 4 BN 60/01 –, NVwZ 2002, 
869 (870); OVG Frankfurt (Oder), Urt. v. 5.11.2003 – 3 D 
23/00.NE –, LKV 2005, 123 (126); OVG Frankfurt (Oder), 
Urt. v. 27.8.2003 – 3 D 5/99.NE –, LKV 2004, 319 (321); 
OVG Frankfurt (Oder), Beschl. v. 20.3.2002 – 3 D 26/99.
NE –, LKV 2002, 421 (427); vgl. auch BVerwG, Urt. v. 
18.9.2003 – 4 CN 20.02 –, BVerwGE 119, 54 (58 f).

(72)
BVerwG, Beschl. v. 7.3.2003 – 4 BN 60/01 –, NVwZ 2002, 
869 (870).
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Festlegung	als	Grundsatz	der	Raumordnung	
in	aller	Regel	aus,	dass	diese	nach	den	ma-
teriellen	Kriterien	des	§	�	Nr.	�	ROG	als	Ziel	
der	 Raumordnung	 zu	 qualifizieren	 ist.��	 Sie	
dokumentiert,	dass	der	Plangeber	der	Fest-
legung	 keinen	 strikten	 Verbindlichkeitsan-
spruch	iSv	§	�	Nr.	�	ROG	beilegen	will.�4	

Auch	die	Entstehungsgeschichte	kann	Hin-
weise	 für	 die	 Auslegung	 liefern;�5	 	 gleiches	
gilt	für	den	systematischen	Zusammenhang	
mit	anderen	Festlegungen.�6		So	ist	denkbar,	
dass	sich	eine	Festlegung	in	einem	Regional-
plan	erkennbar	auf	eine	Festlegung	in	einem	
landesweiten	 Raumordnungsplan	 bezieht	
und	beide	Vorschriften	auch	eine	inhaltliche	
Parallelität	aufweisen.��	 	Dies	spricht	für	ei-
nen	 Gleichlauf	 der	Verbindlichkeitsansprü-
che.	

Ein	 Widerspruch	 zwischen	 zwei	 als	 Ziel	
der	 Raumordnung	 gekennzeichneten	 Fest-
legungen	 in	 einem	 Raumordnungsplan	
spricht	 dafür,	 dass	 beide	 Plansätze	 ledig-
lich	 Teilaspekte	 beleuchten	 wollen,	 welche	
im	 Rahmen	 der	 Abwägung	 mit	 anderen	
Aspekten	 zusammengeführt	 und	 zu	 einem	
Ausgleich	 gebracht	 werden	 sollen.�8	 	 Beide	
Festlegungen	 beanspruchen	 damit	 keine	
strikte	Verbindlichkeit	außerhalb	von	nach-
folgenden	 Planungs-	 und	 Ermessensent-
scheidungen.�9	 	 Weiterhin	 können	 sich	 in	
der	Festlegung	oder	in	der	Begründung	aus-
drückliche	Hinweise	darauf	finden,	dass	der	
Plangeber	für	die	Festlegung	keine	abschlie-
ßende	Abgewogenheit	beansprucht.80		

Grundsätzlich	ist	zu	beachten,	dass	Unklar-
heiten	 über	 den	 Verbindlichkeitsanspruch	
zulasten	 der	 Bindungswirkung	 gehen	 und	
damit	 letztlich	 zur	 Einordnung	 als	 Raum-
ordnungsgrundsatz	führen	können.8�	

„Soll“- und  „In der Regel“-Festlegungen

Grundsätzlich	 können	 „Soll“-	 und	 „In	 der	
Regel“-Festlegungen	 sowohl	 als	 Ziele	 –	 in	
Gestalt	einer	Regel-Ausnahme-Konstruktion	
–	als	auch	als	Grundsätze	der	Raumordnung	
auszulegen	sein.	Soll	es	sich	um	ein	Raum-
ordnungsziel	handeln,	so	müssen	neben	der	
Vorgabe	für	den	Regelfall	auch	die	Ausnah-
mefälle	 bestimmt	 oder	 bestimmbar	 sein.8�		
Es	 muss	 also	 zumindest	 durch	 Auslegung	
aus	 Sicht	 des	 Festlegungsadressaten	 ermit-
telt	 werden	 können,	 welche	 Fallkonstella-
tionen	 der	 Regel	 entsprechen	 und	 welche	
zu	den	 (atypischen)	Ausnahmen	 zu	 zählen	
sind.8�	 	Der	Plangeber	 kann	die	 atypischen	
Ausnahmefälle	 auch	 abstrakt	 beschreiben	
und	dabei	auf	die	Verwendung	auslegungs-

bedürftiger	 Begriffe	 zurückgreifen,	 sofern	
diese	für	den	Zieladressaten	zumindest	be-
stimmbar	 sind.84	 	 Die	 abstrakte	 Beschrei-
bung	 der	 Ausnahmevoraussetzungen	 muss	
dem	 Zieladressaten	 hinreichende	 Anhalts-
punkte	 für	 die	 Identifizierung	 eines	 raum-
ordnerischen	Ausnahmefalls	geben.85		

Bei	„Soll“-	und	„In	der	Regel“-Festlegungen	
ohne	 nähere	 Konkretisierung	 der	 Atypik	
wird	 dem	 Planadressaten	 demgegenüber	
unzulässigerweise	die	Möglichkeit	eröffnet,	
sich	 ohne	 landesplanerische	 Beteiligung	
durch	eine	eigene	Abwägungsentscheidung	
über	 die	 landes-	 oder	 regionalplanerische	
Abwägung	 hinwegzusetzen.86	 	 Bei	 solchen	
Festlegungen	handelt	es	sich	daher	lediglich	
um	Vorgaben	für	nachfolgende	Abwägungs-	
und	 Ermessensentscheidungen	 und	 damit	
um	Grundsätze	der	Raumordnung.

3.3 Nachrichtliche Übernahmen 
im Verkehrsbereich

Neben	 Zielen	 und	 Grundsätzen	 der	 Raum-
ordnung	 enthalten	 Raumordnungspläne	
in	 der	 Planungspraxis	 noch	 weitere	 Inhalte	
textlicher	 oder	 zeichnerischer	 Art.	 Für	 den	
Verkehrsbereich	 besonders	 relevant	 sind	
nachrichtliche	 Übernahmen	 aus	 anderen	

(73)
Noch weitergehend OVG Frankfurt (Oder), Urt. v. 
5.11.2003 – 3 D 23/00.NE –, LKV 2005, 123 (126); OVG 
Frankfurt (Oder), Urt. v. 27.8.2003 – 3 D 5/99.NE –, LKV 
2004, 319 (321), welches eine andere Auslegung für aus-
geschlossen hält; ebenso Reidt, in Gelzer/Bracher/Reidt, 
Bauplanungsrecht, 7. Aufl. 2004, Rn. 70.

(74)
Vgl. OVG Frankfurt (Oder), Urt. v. 5.11.2003 – 3 D 23/00.
NE –, LKV 2005, 123 (126); OVG Frankfurt (Oder), Urt. v. 
27.8.2003 – 3 D 5/99.NE –, LKV 2004, 319 (321).

(75)
OVG Frankfurt (Oder), Beschl. v. 20.3.2002 – 3 D 26/99.
NE –, LKV 2002, 421 (427).

(76)
Vgl. BVerwG, Urt. v. 18.9.2003 – 4 CN 20.02 –, BVerwGE 
119, 54 (61); OVG Frankfurt (Oder), Urt. v. 10.2.2005 – 3 
D 104/03.NE –, amtlicher Umdruck S. 44 f; OVG Frankfurt 
(Oder), Beschl. v. 20.3.2002 – 3 D 26/99.NE –, LKV 2002, 
421 (427).

(77)
Vgl. dazu BVerwG, Urt. v. 18.9.2003 – 4 CN 20.02 –, 
BVerwGE 119, 54 (61).

(78)
Vgl. OVG Frankfurt (Oder), Urt. v. 27.8.2003 – 3 D 5/99.
NE –, LKV 2004, 319 (322).

(79)
Vgl. dazu OVG Frankfurt (Oder), Urt. v. 27.8.2003 – 3 D 
5/99.NE –, LKV 2004, 319 (322), wo jedoch statt der Ver-
bindlichkeit die abschließende Abwägung verneint wird.

(80)
Zu Hinweisen in der Begrün-
dung vgl. etwa OVG Bautzen, 
Urt. v. 26.11.2002 – 1 D 36/01 – 
LKV 2003, 333 (338); vgl. auch 
BayVGH, Urt. v. 8.12.2003 
– 20 N 01.2612 –, BayVBl 2004, 
272 (273).

(81)
Paßlick, Ziele der Raumordnung 
und Landesplanung, 1986, 
S. 119.

(82)
OVG Münster, Urt. v. 6.6.2005 – 
10 D 145/04.NE –, BauR 2005, 
1577 (1581); a. A. Goppel, 
BayVBl 2005, 83; vgl. auch 
Spannowsky, UPR 2003, 248 
(253), der eine Bestimmbarkeit 
der atypischen Fälle nur „aus 
Gründen des Grundrechts-
schutzes, des Schutzes des 
kommunalen Selbstverwal-
tungsrechts sowie aus rechts-
staatlichen und demokratischen 
Erwägungen im Einzelfall“ für 
erforderlich hält.

(83)
Vgl. BVerwG, Urt. v. 17.9.2003 
– 4 C 14.01 –, BVerwGE 119, 
25 (41); BayVGH, Urt. v. 
19.4.2004 – 15 B 99.2605 –, 
BayVBl 2005, 80 (81); Spiecker, 
Raumordnung und Private, 
1999, S. 90/91; Hoppe, DVBl 
2004, 478 (480); teilweise a. 
A. Goppel, BayVBl 2005, 83; 
Spannowsky, UPR 2003, 248 
(253).

(84)
Vgl. dazu Spiecker, Raumord-
nung und Private, 1999, S. 90, 
die für die Bestimmbarkeit der 
Ausnahmefälle „zumindest eine 
Beschreibung im Grundsätz-
lichen bzw. Exemplarischen“ 
fordert.

(85)
BVerwG, Urt. v. 17.9.2003 
– 4 C 14.01 –, NVwZ 2004, 220 
(225) [insoweit in der amtlichen 
Sammlung nicht abgedruckt]; 
vgl. auch OVG Frankfurt/Oder, 
Urt. v. 5.11.2003 – 3 D 23/00.
NE –, LKV 2005, 123 (128 f).

(86)
BVerwG, Urt. v. 18.9.2003 – 4 N 
20.02 –, BVerwGE 119, 54 (60); 
vgl. dazu auch OVG Frankfurt 
(Oder), Beschl. v. 20.3.2002 
– 3 D 26/99.NE –, LKV 2002, 
421 (423); Schmitz, in: Bie-
lenberg/Runkel/Spannowsky, 
Raumordnungs- und Landes-
planungsrecht, Bd. 2, Stand Ok-
tober 2005, K § 11 Rn. 21; so 
auch Goppel, BayVBl 2002, 449 
(450); Spannowsky, UPR 2003, 
248 (252), welche jedoch beide 
die Übertragung der Entschei-
dung für atypische Sonderfälle 
an die Zieladressaten für zuläs-
sig halten.

Rechtliche	Rahmenbedingungen
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Fachplanungen	 und	Vorschläge.	 Nach	 dem	
zuvor	 Gesagten	 können	 beide	 Planinhalte	
keine	 Bindungswirkungen	 erzeugen,	 da	 es	
sich	 nicht	 um	 Erfordernisse	 der	 Raumord-
nung	handelt.	

Nachrichtliche	 Übernahmen	 betreffen	 im	
Verkehrsbereich	 häufig	 Aussagen	 aus	 der	
Fachplanung	Verkehr	zu	Trassen	und	Stand-
orten	von	Verkehrsinfrastruktur.	Sie	werden	
ohne	 raumordnerischen	 Geltungsanspruch	
zu	 Informationszwecken	 in	 den	 Raumord-
nungsplan	übernommen.	Ihre	Aufnahme	in	
den	Raumordnungsplan	ist	zulässig,	soweit	
sie	 die	 Übersichtlichkeit	 des	 Plans	 nicht	
beeinträchtigen	und	klar	von	den	Erforder-
nissen	 der	 Raumordnung	 unterscheidbar	
sind.8�	

Nachrichtliche	 Übernahmen	 unterschei-
den	 sich	 von	 Zielen	 und	 Grundsätzen	 der	
Raumordnung	 dadurch,	 dass	 sie	 keinerlei	
raumordnerische	 Bindungswirkung	 bean-
spruchen.	 In	 der	 Planungspraxis	 kann	 ins-
besondere	 die	 Abgrenzung	 zu	 solchen	 Zie-
len	der	Raumordnung	schwierig	sein,	die	die	
Sicherung	 von	 Standorten	 und	 Trassen	 für	
Infrastruktur	iSv	§	�	Abs.	�	ROG	bezwecken.	
Bei	einer	nachrichtlichen	Übernahme	fehlt	
es	zum	einen	an	einer	verbindlichen	Vorga-
be	 iSv	 §	 �	 Nr.	 �	 ROG,	 da	 der	 Plangeber	 für	
sie	keinerlei	raumordnerischen	Verbindlich-
keitsanspruch	erhebt.88	 	Zum	anderen	fehlt	
das	 Zielmerkmal,	 wonach	 es	 sich	 um	 eine	
vom	 Träger	 der	 Landes-	 oder	 Regionalpla-
nung	abschließend	abgewogene	Festlegung	
handeln	 muss.	 Denn	 dieses	 liegt	 nur	 dann	
vor,	 wenn	 eine	 Festlegung	 keiner	 weiteren	
Abwägung	 mehr	 zugänglich	 sein	 soll.	 Aus	
der	Formulierung	„vom	Träger	der	Landes-	
oder	 Regionalplanung“	 ergibt	 sich,	 dass	
dieser	 Verbindlichkeitsanspruch	 auf	 einer	
eigenen	Abwägung	des	Plangebers	beruhen	
muss.	 Eine	 aus	 einem	 Fachplan	 übernom-
mene	 Festlegung	 kann	 daher	 nur	 dann	 ein	
Ziel	 der	 Raumordnung	 sein,	 wenn	 der	Trä-
ger	der	Raumordnungsplanung	diese	in	die	
nach	§	�	Abs.	�	ROG	rahmenrechtlich	vorge-
gebene	raumordnungsrechtliche	Abwägung	
einbezogen	hat	und	dabei	zum	gleichen	Er-
gebnis	gekommen	 ist.89	 	Dementsprechend	
fordert	§	�	Abs.	�	ROG	als	Voraussetzung	für	
ein	solches	Ziel	der	Raumordnung,	dass	die	
übernommenen	 Festlegungen	 „nach	 Maß-
gabe	 von	 Absatz	 �	 zur	 Koordinierung	 von	
Raumansprüchen	erforderlich	sind“.	

Ob	diese	Voraussetzungen	des	§	�	Nr.	�	ROG	
vorliegen	 oder	 es	 sich	 lediglich	 um	 eine	
nachrichtliche	Aussage	des	Raumordnungs-
plans	 handelt,	 ist	 durch	 Auslegung	 aus	 der	

(87)
Schmidt-Aßmann, DÖV 1986, 
985 (990); vgl. auch Dallham-
mer, in: Cholewa u. a., ROG, 
Bd. 1, Stand Oktober 2004, § 7 
Rn. 117; siehe dazu auch unter 
3.5.

(88)
Zum Verbindlichkeitsanspruch 
und seiner Verankerung in den 
Begriffsdefinitionen von Zielen 
und Grundsätzen der Raum-
ordnung nach § 3 Nr. 2, 3 ROG 
siehe oben 3.2.

(89)
Runkel, in: Bielenberg/Runkel/
Spannowsky, Raumordnungs- 
und Landesplanungsrecht, Bd. 
2, Stand Oktober 2005, K § 3 
Rn. 82; vgl. auch Dallhammer, 
in: Cholewa u. a., ROG, Bd. 
1, Stand Oktober 2004, § 7 
Rn. 117.

(90)
Eine Kennzeichnung hat keine 
konstitutive Wirkung, sondern 
ist nur als Indiz für einen dem-
entsprechenden Willen des 
Plangebers in der Auslegung 
der Festlegung zu berücksichti-
gen; siehe dazu unten 3.5.

(91)
Vgl. zur Abgrenzung von Zielen 
und Grundsätzen der Raumord-
nung BVerwG, Urt. v. 18.9.2003 
– 4 CN 20.02 –, BVerwGE 119, 
54 (61); vgl. ferner BVerwG, Urt. 
v. 13.3.2003 – 4 C 3/02 –, NVwZ 
2003, 1261 (1261 f); OVG Bau-
tzen, Urt. v. 26.11.2002 – 1 D 
36/01 –, LKV 2003, 333 (338).

(92)
Vgl. BayVGH, Urt. v. 8.12.2003 
– 20 N 01.2612 –, BayVBl 2004, 
272 (273); OVG Bautzen, Urt. v. 
26.11.2002 – 1 D 36/01 –, LKV 
2003, 333 (338).

(93)
Runkel, in: Bielenberg/Runkel/
Spannowsky, Raumordnungs- 
und Landesplanungsrecht, Bd. 
2, Stand Oktober 2005, K § 3 
Rn. 6. Schmidt-Aßmann, DÖV 
1986, 985 (990 f) spricht in die-
sem Zusammenhang von „Hin-
weis- und Überzeugungsaufga-
ben“. Soweit er die Auffassung 
vertritt, dass Vorschläge eine 
„Argumentationspflicht“ auslö-
sen, so ist dies mit der neuen 
Rechtslage nach dem BauROG 
1998 nicht vereinbar.

(94)
Siehe bereits oben 3.3.

(95)
Runkel, in: Bielenberg/Runkel/
Spannowsky, Raumordnungs- 
und Landesplanungsrecht, Bd. 
2, Stand Oktober 2005, K § 3 
Rn. 89.

Sicht	 des	 Festlegungsadressaten	 festzustel-
len.	 Die	 Unterscheidung	 kann	 sich	 einmal	
aus	 der	 Kennzeichnung	 als	 nachrichtliche	
Übernahme	(„N“)	ergeben.	Soweit	eine	sol-
che	Kennzeichnung	vorliegt,	kann	aus	Adres-
satensicht	nur	eine	nachrichtliche	Übernah-
me	 vorliegen.90	 	 Neben	 der	 Kennzeichnung	
sind	 die	 verwendeten	 Formulierungen,	 die	
Entstehungsgeschichte	 der	 Festlegung	 und	
der	 systematische	Zusammenhang	mit	 an-
deren	Festlegungen	zu	beachten.9�		Auch	die	
Planbegründung	 kann	 herangezogen	 wer-
den.9�	Grundsätzlich	gilt,	dass	Unklarheiten	
über	den	Verbindlichkeitsanspruch	zulasten	
der	Bindungswirkung	gehen.

3.4 Vorschläge im 
Verkehrsbereich

Vorschläge	 dienen	 dazu,	 politische	 Wün-
sche	 durch	 die	 Aufnahme	 in	 den	 Raum-
ordnungsplan	kundzutun,	ohne	dass	damit	
eine	 Bindungswirkung	 beansprucht	 wird.9�		
Sie	 beziehen	 sich	 gerade	 im	 Verkehrsbe-
reich	häufig	auf	solche	Inhalte,	für	die	keine	
raumordnerisch	 bindenden	 Vorgaben	 ge-
macht	werden	können,	da	sie	außerhalb	der	
Grenzen	des	Kompetenztitels	der	Raumord-
nung	liegen.

Auch	 Vorschläge	 unterscheiden	 sich	 von	
Zielen	und	Grundsätzen	der	Raumordnung	
dadurch,	dass	der	Plangeber	 für	sie	keiner-
lei	 raumordnerische	 Bindungswirkung	 be-
ansprucht.	Wie	 bereits	 im	 Zusammenhang	
mit	 nachrichtlichen	 Übernahmen	 ausge-
führt	 wurde,	 ist	 die	 Frage,	 ob	 und	 welche	
Bindungswirkung	für	eine	Festlegung	bean-
sprucht	wird,	durch	Auslegung	aus	der	Sicht	
des	Festlegungsadressaten	zu	beantworten.	
Die	 Unterscheidung	 kann	 sich	 einmal	 aus	
der	Kennzeichnung	als	Vorschlag	(„V“)	erge-
ben.	Soweit	eine	solche	Kennzeichnung	vor-
liegt,	kann	aus	Adressatensicht	nur	ein	Vor-
schlag	vorliegen.	Neben	der	Kennzeichnung	
sind	 die	 verwendeten	 Formulierungen,	 die	
Entstehungsgeschichte	 der	 Festlegung	 und	
der	 systematische	Zusammenhang	mit	 an-
deren	Festlegungen	zu	beachten.94		

3.5 Kennzeichnung der 
Planinhalte

Nach	 §	 �	 Abs.	 �	 S.	 �	 ROG	 sind	 Ziele	 der	
Raumordnung	in	Raumordnungsplänen	als	
solche	 zu	 kennzeichnen.	 Diese	 Pflicht	 be-
steht	unabhängig	davon,	ob	es	sich	um	Ziele	
textlicher	oder	zeichnerischer	Art	handelt.95		
Dabei	 stellt	 die	 Kennzeichnung	 keinen	 für	



��

die	 Zielqualität	 konstitutiven	 Akt	 dar,	 so	
dass	die	Kennzeichnung	als	Ziel	allein	keine	
Bindungswirkung	iSv	§	4	Abs.	�	S.	�	ROG	be-
gründen	kann.96		Ein	Ziel	der	Raumordnung	
liegt	nur	dann	vor,	wenn	eine	Festlegung	die	
in	 der	 Legaldefinition	 nach	 §	 �	 Nr.	 �	 ROG	
enthaltenen	 Merkmale	 erfüllt.9�	 	 Die	 Kenn-
zeichnung	 als	 Raumordnungsziel	 ist	 daher	
lediglich	als	ein	Gesichtspunkt	in	der	in	die-
sem	 Zusammenhang	 erforderlichen	 Ausle-
gung	der	Festlegung	zu	berücksichtigen.

Für	 Grundsätze	 der	 Raumordnung,	 nach-
richtliche	 Übernahmen	 und	 Vorschlä-
ge	 besteht	 keine	 durch	 das	 Raumord-
nungsgesetz	 statuierte	 rahmenrechtliche	
Kennzeichnungspflicht.	 	 Zwar	 wird	 die	
Kennzeichnungspflicht	 in	 zwei	 Landespla-
nungsgesetzen	 auf	 Raumordnungsgrund-
sätze	ausgeweitet.98		Eine	allgemein	geltende	
Kennzeichnungspflicht	auch	für	Grundsätze	
der	 Raumordnung	 und	 sonstige	 Aussagen	
wie	 nachrichtliche	 Übernahmen	 und	 Vor-
schläge	 lässt	 sich	 aber	 auch	 aus	 dem	 Be-
stimmtheitsgrundsatz	 des	 Grundgesetzes	
nicht	ableiten.99		

Dennoch	 legen	 die	 –	 wenn	 auch	 einge-
schränkten	 –	 materiellen	 Wirkungen	 von	
Raumordnungsgrundsätzen	 es	 nahe,	 dass	
für	 den	 Adressaten	 der	 jeweiligen	 Festle-
gung	auch	erkennbar	sein	muss,	ob	es	sich	
um	einen	Grundsatz	der	Raumordnung	mit	

einem	 raumordnerischen	 Verbindlichkeits-
anspruch	 handelt	 oder	 ob	 es	 sich	 lediglich	
um	 Planinhalte	 ohne	 raumordnerischen	
Verbindlichkeitsanspruch	 wie	 nachricht-
liche	 Übernahmen	 oder	 Vorschläge	 han-
delt.�00		

Will	 der	 Plangeber	 daher	„auf	 der	 sicheren	
Seite“	sein,	so	wird	er	auch	Grundsätze	der	
Raumordnung,	 nachrichtliche	 Übernah-
men	und	Vorschläge	für	die	Planadressaten	
als	 solche	 erkennbar	 formulieren.	 Dies	 ist	
auch	 ohne	 Rückgriff	 auf	 eine	 Kennzeich-
nung	als	„G“,	„N“	oder	„V“	–	beispielsweise	
durch	die	Wahl	eindeutiger	Formulierungen	
–	 möglich.	 Eine	 Kennzeichnung	 wirkt	 zwar	
ebenso	 wie	 bei	 Zielen	 der	 Raumordnung	
nicht	konstitutiv,	 ihr	dürfte	 jedoch	 im	Hin-
blick	auf	die	Prüfung	des	insoweit	entschei-
denden	Verbindlichkeitsanspruchs	 eine	 er-
hebliche	 Indizwirkung	 zukommen.	 Es	 liegt	
also	 letztlich	 im	 Ermessen	 des	 Plangebers,	
ob	 er	 sich	 des	 Hilfsmittels	 der	 Kennzeich-
nung	als	„G“,	„N“	oder	„V“	bedient.	Es	dürfte	
jedoch	die	Klarheit	sowohl	beim	Plangeber	
selbst	als	auch	beim	Planadressaten	fördern	
und	 ist	 daher	 zu	 empfehlen.	 Ein	 anderer	
Weg	zur	Förderung	der	Rechtsklarheit	wäre	
die	konsequente	Beschränkung	der	Planin-
halte	 auf	 Ziele	 und	 Grundsätze	 der	 Raum-
ordnung	 und	 der	 vollständige	 Verzicht	 auf	
alle	 Bestandskennzeichnungen,	 nachricht-
liche	Übernahmen	und	Vorschläge.

(96)
BVerwG, Beschl. v. 7.3.2003 – 
4 BN 60/01 –, NVwZ 2002, 869 
(870); Koch/Hendler, Baurecht, 
Raumordnungs- und Landes-
planungsrecht, 4. Aufl. 2004, 
§ 3 Rn. 24; Hoppe, DVBl 1999, 
1457 (1459 f); Dallhammer, 
in: Cholewa u.a., ROG, Bd. 1, 
Stand Oktober 2004, § 7 Rn. 56; 
Runkel, in: Bielenberg/Runkel/
Spannowsky, Raumordnungs- 
und Landesplanungsrecht, 
Bd. 2, Stand Oktober 2005, 
K § 3 Rn. 10.

(97)
Vgl. nur BVerwG, Urt. v. 
18.9.2003 – 4 CN 20.02 –, BVer-
wGE 119, 54 (59); BVerwG, Be-
schl. v. 7.3.2002 – 4 BN 60/01 –, 
NVwZ 2002, 869 (870); Hoppe, 
DVBl 1999, 1457 (1459 ff).

(98)
Vgl. dazu §§ 7 Abs. 1 S. 5, 11 
Abs. 1 S. 2 LPlG BW sowie § 2 
Abs. 3 SächsLPlG.

(99)
A. A. Runkel, in: Bielenberg/
Runkel/Spannowsky, Raumord-
nungs- und Landesplanungs-
recht, Bd. 2, Stand Oktober 
2005, K § 3 Rn. 11.

(100)
Vgl. Runkel, in: Bielenberg/
Runkel/Spannowsky, Raumord-
nungs- und Landesplanungs-
recht, Bd. 2, Stand Oktober 
2005, K § 3 Rn. 11; vgl. ferner 
allgemein zu den Wirkungen von 
Grundsätzen in Raumordnungs-
plänen Goppel, BayVBl 1999, 
331 (334); Kment, Rechtsschutz 
im Hinblick auf Raumordnungs-
pläne, 2002, S. 174 f, 178 f.

Rechtliche	Rahmenbedingungen
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Abgeleitet aus den bestehenden rechtlichen Rahmenbedingungen sollten bei regional-
planerischen Festlegungen zum Verkehrsbereich grundsätzlich folgende Anforderungen 
beachtet werden:

Zur Kompetenzabgrenzung zwischen Raumordnung und Fachplanung

• Überfachlichkeit der Raumordnung = keine Ersatzfachplanung in Raumordnungsplänen, 
sofern nicht ausdrücklich gesetzlich ermöglicht

• Beschränkung der Raumordnung auf die Koordinierung der verschiedenen Fachpla-
nungen bzw. der von ihnen erhobenen Raumnutzungsansprüche im Wege der Abwä-
gung

• Einzelfachliche räumliche Belange und Nutzungsansprüche muss die Raumordnungspla-
nung grundsätzlich der jeweiligen Fachplanung entnehmen, sofern vorhanden und nicht 
erheblich veraltet.

• Der Bedarf und die Dringlichkeit eines Aus- oder Neubaus von Verkehrsvorhaben ge-
hören zum Kernbereich der Fachplanungskompetenz Verkehr. Alle raumordnerischen 
Standortfestlegungen können nur den Inhalt haben, dass die bezeichneten Flächen 
grundsätzlich zum Ausbau geeignet, ggf. nach einem raumordnerischen Alternativen-
vergleich vorzugswürdig und/oder durch entsprechende Raumordnungsziele zu sichern 
sind.

• Aussagen zu fachlichen Einzelheiten (Nachtflugverbote, konkrete technische Schall-
schutzmaßnahmen etc.) liegen außerhalb des Kompetenztitels der Raumordnung.

Anforderungen an Ziele und Grundsätze der Raumordnung

• Entscheidend für die Abgrenzung von Zielen und Grundsätzen der Raumordnung ist der 
unterschiedliche Verbindlichkeitsanspruch.

• Eine zielförmige Festlegung muss (durch ihre Formulierung, Stellung, Kennzeichnung 
etc.) erkennbar beanspruchen, die Adressaten im Ergebnis zu binden und insoweit eine 
abschließende Entscheidung zu treffen. 

• Werden Vorgaben für nachfolgende Abwägungs- und Ermessensentscheidungen ge-
macht, so handelt es sich um einen Grundsatz der Raumordnung – selbst wenn sie wie 
Gewichtungsvorgaben über die bloße Einstellung als Belang in die Abwägung hinausge-
hen.

• Soll es sich bei „Soll“- und “In der Regel“-Festlegungen um Raumordnungsziele handeln, 
so müssen neben der Vorgabe für den Regelfall auch die Ausnahmefälle bestimmt oder 
bestimmbar sein. 

• Nachrichtliche Übernahmen und Vorschläge unterscheiden sich von Zielen und Grund-
sätzen der Raumordnung dadurch, dass sie keinerlei raumordnerische Bindungswirkung 
beanspruchen.

• Unklarheiten über den Verbindlichkeitsanspruch gehen zulasten der Bindungswirkung.

Zur Kennzeichnungspflicht

• Ziele der Raumordnung sind zwingend als solche zu kennzeichnen.

• Eine Kennzeichnung von Grundsätzen der Raumordnung, Vorschlägen und nachricht-
lichen Übernahmen ist zu empfehlen.

• Für die Einordnung von als Ziel oder Grundsatz ist das Vorliegen der Begriffsmerkmale 
nach dem ROG entscheidend; die Kennzeichnung ist lediglich als Gesichtspunkt in der 
Auslegung einer Festlegung zu berücksichtigen. Eine Kennzeichnung als „G“, „N“ oder 
„V“ schließt die Auslegung als Raumordnungsziel praktisch aus.
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Zentrale	 Handlungsfelder	 im	 Funktionsbe-
reich	 Verkehr	 ergeben	 sich	 zum	 einen	 aus	
den	Möglichkeiten,	die	der	Regionalplanung	
zur	 Steuerung	 der	 Verkehrsentwicklung	
über	 formelle	 und	 informelle	 Wege	 offen	
stehen	und	zum	anderen	aus	den	Grenzen,	
die	 durch	 äußere	 Gegebenheiten	 und	 ge-
setzliche	 Normen	 gesetzt	 sind.	 Das	 inner-
halb	 dieses	 Bereichs	 Regelbare	 beschreibt	
das	 für	 die	Träger	 der	 Regionalplanung	 re-
levante	Handlungsfeld	im	Funktionsbereich	
Verkehr.�0�

Eine	Behandlung	von	Inhalten,	welche	von	
der	 Regionalplanung	 nicht	 beeinflussbar	
sind	 bzw.	 für	 die	 sie	 keine	 Regelungskom-
petenz	 besitzt,	 erscheint	 daher	 insbeson-
dere	 vor	 dem	 Hintergrund	 eines	 möglichst	
schlanken	 und	 effektiven	 Regionalplans	
wenig	sinnvoll�0�		–	im	Gegenteil	hat	eine	Be-
handlung	 solcher	 Inhalte,	 für	 welche	 keine	
Kompetenzen	vorliegen	oder	die	den	regel-
baren	Kontext	übergreifen,	häufig	die	Versa-
gung	der	Genehmigung	zur	Folge.

4.1 Möglichkeiten und Grenzen 
der raumordnerischen 
Steuerung im 
Verkehrsbereich

Den	 Regionalplanern	 stehen	 prinzipiell	
zwei	 formelle	 Pfade	 zur	 Einflussnahme	 auf	
die	 verkehrliche	 Entwicklung	 eines	 Pla-
nungsraumes	 offen.	 Dies	 sind	 zum	 einen	
diejenigen	 Festlegungen,	 die	 direkte	 und	
unmittelbare	Wirkungen	 für	Verkehrsträger	
und	Verkehrsnetze	entfalten	und	allgemein	
unter	 dem	 Kapitel	 „Verkehr“	 subsumiert	
werden.	Dazu	gehören	insbesondere	Festle-
gungen	wie

•	 Festlegungen	 zur	 Sicherung	 von	 Trassen	
und	Standorten,

•	 Festlegungen	bezüglich	einer	Kategorisie-
rung	des	Infrastrukturnetzes,

•	 Festlegungen	 zur	 Beeinflussung	 der	 ver-
kehrlichen	Qualitäten	und

•	 sonstige	 den	 Verkehr	 direkt	 betreffende	
Festlegungen

Zum	 anderen	 bieten	 sich	 den	 Planerarbei-
tern	auch	Möglichkeiten,	indirekt	Einfluss	zu	
nehmen	 und	 die	 verkehrliche	 Entwicklung	
zu	 steuern.	 Hierzu	 gehören	 Festlegungen	
aus	 anderen	 Funktionsbereichen,	 wie	 z.	 B.	
dem	Freiraumbereich.	Diese	sind	zwar	nicht	
direkt	 dem	 Funktionsbereich	 des	 Verkehrs	

zuzuordnen,	 können	 aber	 mittelbar	 Aus-
wirkungen	auf	die	verkehrliche	Entwicklung	
entfalten	–	 insbesondere	 dann,	 wenn	 diese	
Festlegungen	 besonderen	 Schutzzwecken	
dienen	 (bspw.	 Vorranggebiete	 Rohstoffsi-
cherung)	 oder	 sich	 auf	 die	 Siedlungsent-
wicklung	beziehen.

Gerade	 Festlegungen	 zur	 Siedlungsent-
wicklung	 ziehen	 mitunter	 entscheidende	
Auswirkungen	 für	 die	Verkehrsentwicklung	
nach	 sich.	 Ein	 solcher	 Zusammenhang	 ist	
von	 Regionalplanern	 nicht	 immer	 durch-
gehend	 erkannt	 worden.�0�	 	 Dabei	 ist	 die-
ser	 Zusammenhang	 augenscheinlich,	 denn	
Siedlungstätigkeit	 bedeutet	 in	 der	 Konse-
quenz	immer	auch	verkehrliche	Aktivität.�04		

Den	 Festlegungen	 aus	 dem	 Funktionsbe-
reich	Siedlungsentwicklung	gilt	es	aus	dieser	
Konsequenz	 heraus	 aus	 verkehrlicher	 Sicht	
besonderes	Augenmerk	zu	schenken.	In	Zu-
kunft	könnte	dies	vor	dem	Hintergrund	des	
demographischen	 Wandels	 noch	 bedeu-
tender	werden.

Steuerungsmöglichkeiten	ergeben	sich	dar-
über	hinaus	bei	der	frühzeitigen	Beteiligung	
im	 Planungsprozess	 der	 Fachplanungsträ-
ger.	 So	 werden	 die	Träger	 der	 Regionalpla-
nung	 formal	 am	 Verfahren	 beteiligt	 und	
können	 die	 für	 die	 Raumordnung	 rele-
vanten	 Anregungen	 oder	 Einwände	 in	 den	
Planungsprozess	 einbringen.	 Die	 Regional-
planung	 ist	 hier	 als	 integrierte	 räumliche	
Gesamtplanungsdisziplin	 gefordert,	 gera-
de	 auch	 solche	 Hinweise	 zu	 geben,	 die	 für	
die	 sektorale	 Fachplanung	 nicht	 erkennbar	
sind.	 Diese	 Aufgabe	 muss	 sie	 als	Träger	 öf-
fentlicher	 Belange	 in	 den	 jeweiligen	 Fach-
verfahren	erfüllen.

Die	 Grenzen	 der	 raumordnerischen	 Steu-
erung	 im	 Verkehrsbereich	 sind	 verhältnis-
mäßig	eindeutig	bestimmbar.	Die	Regional-
planung	stößt	bezüglich	ihrer	Einfluss-	und	
Steuerungsmöglichkeiten	an	den	Stellen	an	
Grenzen,	 an	 denen	 sie	 ihre	 Kompetenzen	
verlässt	 und	 in	 den	 Zuständigkeitsbereich	
anderer	 Stellen	 vordringt.�05	 	 Dies	 wird	 im	
Funktionsbereich	 Verkehr	 teilweise	 sehr	
deutlich.	 Die	 Planungen,	 die	 von	 den	 je-
weiligen	 Baulastträgern	 erarbeitet	 werden,	
können	 von	 den	 Regionalplanungsträgern	
formell	nur	bedingt	beeinflusst	werden;	 im	
Straßenverkehrsbereich	 ist	 dies	 besonders	
offenkundig.

Der	 Regionalplanung	 stehen	 dagegen	 auch	
informelle	 Wege	 offen,	 auf	 die	 Planungen	

(101)
Die hier getroffenen Aussagen 
bezüglich der Möglichkeiten 
und Grenzen raumordnerischer 
Steuerung im Funktionsbereich 
Verkehr stützen sich sowohl auf 
die Ergebnisse der schriftlichen 
Befragung aller deutschen Re-
gionalplaner als auch auf die 
auf dieser Befragung aufbauen-
den vertiefenden Expertenge-
spräche.

(102)
Vgl. Bundesamt für Bauwe-
sen und Raumordnung (Hrsg.) 
(2001): Schlanker und effektiver 
Regionalplan; Praxisuntersu-
chung und Expertise zur Har-
monisierung von Festlegungen 
in regionalen Raumordnungs-
plänen auf Grundlage des 
Raumordnungsgesetzes, Heft 
101, Bonn.

(103)
Einige Regionalplaner haben in 
der schriftlichen Befragung ei-
nen Zusammenhang verneint.

(104)
Vgl.: Bahrenberg, Gerhard 
(1999): Kann man über die 
Siedlungsstruktur den Modal 
Split beeinflussen?, in: Institut 
für Regionalentwicklung und 
Strukturplanung IRS (Hrsg.) 
(1999): Siedlungsstrukturen, 
räumliche Mobilität und Verkehr, 
Erkner, S. 57.

(105)
Vgl. Kapitel 3.3

4	 Zentrale	Handlungsfelder
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anderer	 Träger	 Einfluss	 zu	 nehmen.	 Spezi-
ell	über	informelle	Arbeitskreise	kann	etwas	
bewegt	 werden.	 Dies	 ist	 dann	 besonders	
Erfolg	 versprechend,	 wenn	 persönliche	
Kontakte	 zwischen	 Regionalplanern	 und	
Fachplanern	bestehen	und	aufrechterhalten	
werden.	 In	 Regionalplänen	 enthaltene	Vor-
schläge	oder	Hinweise	werden	in	der	Praxis	
von	 den	 jeweiligen	 Fachplanungsträgern	
hauptsächlich	dann	aufgegriffen,	wenn	eine	
Zusammenarbeit	zwischen	den	Trägern	der	
Regionalplanung	 und	 der	 Fachplanung	 er-
folgt.�06

4.2  Steuerungswirkung von 
einzelnen Festlegungen im 
Verkehrsbereich

Festlegungen	 im	 Funktionsbereich	Verkehr	
entfalten	 nicht	 nur	 aufgrund	 ihres	 Cha-
rakters	 als	 Ziel	 oder	 Grundsatz	 der	 Raum-
ordnung	 unterschiedliche	 (Steuerungs-)	
Wirkungen.	 Vielmehr	 sind	 innerhalb	 des	
Funktionsbereichs	 Verkehr	 bezüglich	 der	
einzelnen	 Regelungsgegenstände	 Unter-
schiede	feststellbar,	was	im	Zusammenhang	
mit	 den	 unterschiedlichen	 Adressaten	 der	
Festlegungen	zu	sehen	ist.	

Die	 Festlegungen	 mit	 der	 größten	 Steue-
rungswirksamkeit	innerhalb	des	Funktions-
bereichs	Verkehr	sind	insbesondere	die,	die	
der	 Kategorie	 „Festlegungen	 zur	 verkehr-
lichen	 Infrastruktur“	 angehören.	 Hierunter	
fallen	Festlegungen	wie

•	 Festlegungen	 zur	 Sicherung	 von	 Trassen	
und	Standorten,

•	 Festlegungen	zu	funktionalen	Netzen	und

•	 Festlegungen	 bzgl.	 des	 Ausbaus	 bereits	
vorhandener	Infrastruktur.

Die	 Adressaten	 der	 Festlegungen	 zu	 ver-
kehrlicher	 Infrastruktur	 sind	 in	 erster	 Linie	
die	 Gemeinden	 und	 Fachplanungsträger,	
weniger	 die	 Aufgabenträger	 und	 selten	 die	
Verkehrsunternehmen	 und	 Fachverbän-
de.	 Die	 Steuerungswirksamkeit	 von	 Festle-
gungen	zur	verkehrlichen	Infrastruktur	liegt	
fast	ausschließlich	 in	den	gesetzlichen	Vor-
gaben	 im	 Raumordnungsgesetz	 begründet.	
Insbesondere	 diejenigen	 Planinhalte,	 die	
als	Ziele	und	Grundsätze	der	Raumordnung	
qualifiziert	 werden,	 bedingen	 eine	 hohe	
Steuerungswirksamkeit,	 da	 die	 Adressaten	
(vorwiegend	 kommunale	 Bauleitplanung)	
diese	Vorgaben	zu	beachten	bzw.	zu	berück-
sichtigen	haben.	Darüber	hinaus	ist	die	hohe	
Steuerungswirksamkeit	auch	darauf	zurück-
zuführen,	 dass	 konkrete	 handlungsbezo-

gene	 Aussagen	 gemacht	 werden	 können.	
Diese	 handlungsbezogenen	 Aussagen	 rich-
ten	sich	maßgeblich	an	die	Fachplanungs-,	
Aufgabenträger	und	Verkehrsunternehmen.

Ebenfalls	eine	hohe	Steuerungswirksamkeit	
weisen	solche	Festlegungen	auf,	die	die	„In-
tegrierte	 Siedlungs-	 und	 Verkehrsplanung“	
zum	Regelungsgegenstand	haben.	Beispiele	
hierfür	sind

•	 Festlegungen	 zu	 besonderen	 Gemeinde-
funktionen,

•	 Festlegungen	zu	Siedlungsschwerpunkten	
an	ÖPNV-Achsen	und

•	 Festlegungen	 zum	 schienengebundenen	
ÖPNV.

Diese	 Festlegungen	 haben	 die	 gleiche	 Ziel-
richtung:	 Zweck	 solcher	 Festlegungen	 ist	
es,	die	weitere	Siedlungstätigkeit	unter	ver-
kehrlichen	 Gesichtspunkten	 zu	 steuern	
und	 möglichst	 an	 der	 bestehenden	 Infra-
struktur	 zu	 orientieren.	 Insbesondere	 Fest-
legungen,	 die	 die	 Siedlungsentwicklung	 an	
den	 Nahverkehrs-	 und	 Siedlungsachsen	
vorsehen,	 die	 eine	 Bebauungsverdichtung	
an	 Haltepunkten	 des	 ÖPNV	 (insbesondere	
dem	schienengebundenen)	oder	die	Orien-
tierung	 der	 weiteren	 Siedlungstätigkeit	 am	
System	 der	 Zentralen	 Orte	 vorsehen	 sind	
besonders	steuerungswirksam.

Weniger	 steuerungswirksam	 sind	 dagegen	
solche	 Festelegungen,	 die	 sich	 mit	 der	 all-
gemeinen	 Verkehrsentwicklung	 befassen.	
Hierzu	gehören	insbesondere	Festlegungen	
wie

•	 Festlegungen	 zur	 Beeinflussung	 des	Mo-
dal	Split	und

•	 Festlegungen	 bezüglich	 verkehrlicher	
Qualitäten.

Die	 mangelnde	 Steuerungswirksamkeit	 ist	
hier	auf	den	nicht	vorhandenen	räumlichen	
Konkretisierungsgrad	 zurückzuführen.	
Häufig	sind	solche	Festlegungen	dazu	noch	
sachlich	unbestimmt,	da	ihnen	Handlungs-
anweisungen	fehlen.

Zudem	 zeigen	 sich	 auch	 die	 Grenzen	 der	
kompetenzrechtlichen	 Aufgabenwahrneh-
mung.	 So	 sind	 z.	B.	 Festlegungen	 in	 einem	
Regionalplan,	 die	 Taktfrequenzen	 oder	 Be-
dienungshäufigkeiten	 des	 ÖPNV	 konkret	
fixieren	 wollen	 wenig	 steuerungswirksam,	
da	 hier	 in	 den	 Aufgabenbereich	 des	 Fach-
planungsträgers	 bzw.	 Betreibers	 eingegrif-
fen	wird.

Zusammenfassend	lassen	sich	bezüglich	der	

(106)
Die Einschätzung der Steue-
rungswirkung einzelner Festle-
gungen geht ebenfalls auf die 
Ergebnisse der schriftlichen 
Befragung und den darauf auf-
bauenden Expertengesprächen 
zurück.
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Steuerungswirksamkeit	 verkehrsbezogener	
Festlegungen	 folgende	 Hinweise	 formulie-
ren:

•	 Festlegungen	mit	konkretem	Raum-	bzw.	
Flächenbezug	 besitzen	 ein	 hohes	 Poten-
zial	an	Steuerungswirksamkeit.	Diese	sind	
nach	 Möglichkeit	 als	 Ziele	 der	 Raumord-
nung	zu	formulieren.

•	 Die	 Einflussmöglichkeiten	 der	 Regional-
planung	 auf	 Fachplanungsträger	 sind	
nicht	besonders	hoch.	Daher	sind	persön-
liche	 Kontakte	 für	 eine	 erfolgreiche	 Zu-
sammenarbeit	unerlässlich.

•	 Auf	 Festlegungen	 zur	 allgemeinen	 Ver-
kehrsentwicklung	 kann	 weitgehend	 ver-

zichtet	werden,	denn	diese	entfalten	keine	
Steuerungswirkung.

•	 Festlegungen,	 die	 als	 Grundsätze	 der	
Raumordnung	 qualifiziert	 sind	 und	 sich	
inhaltlich	 mit	 der	 Entwicklung	 des	 Ver-
kehrs	 befassen,	 erweisen	 sich	 als	 nicht	
steuerungswirksam	 und	 können	 im	 Zu-
sammenhang	mit	schlanken	Regionalplä-
nen	vernachlässigt	werden.

•	 Festlegungen,	 die	 sich	 auf	 die	 Kompe-
tenzen	 anderer	 (Fach-)Planungsträger	
und	insbesondere	privater	Akteure	erstre-
cken,	sind	wirkungslos.	Um	die	Effektivität	
des	 gesamten	 Regionalplans	 zu	 steigern,	
sollte	 auf	 solche	 Festlegungen	 unbedingt	
verzichtet	werden.
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5	 Hinweise	zur	zukunftsorientierten	
Ausgestaltung	verkehrsbezogener	
Aussagen	in	Regionalplänen

5.1  Differenzierung und 
Kennzeichnung der 
raumordnerischen und 
fachplanerischen Aussagen

Bundesdeutsche	 Raumordnungspläne	 ent-
halten	in	der	Regel	neben	Zielen	und	Grund-
sätzen	 der	 Raumordnung	 als	 originäre	
raumordnerische	 Planelemente,	 die	 unter	
die	 Erfordernisse	 der	 Raumordnung	 nach	
§	 �	 Nr.	 �	 ROG	 fallen,	 auch	 nachrichtliche	
Übernahmen,	Vorschläge	oder	Hinweise.	

Nach	 §	 �	 Abs.	 �	 S.	 �	 ROG	 müssen	 lediglich	
Ziele	 der	 Raumordnung	 als	 solche	 in	 den	
Raumordnungsplänen	gekennzeichnet	wer-
den.	 Erfolgt	 eine	 Kennzeichnung	 der	 Aus-
sagen	 in	 regionalen	 Raumordnungsplänen	
aber	 allein	 nach	 dieser	 Maßgabe	 und	 wer-
den	 daher	 lediglich	 die	 Ziele	 gekennzeich-
net,	führt	dies	leicht	zu	Unklarheit	über	die	
Festlegungsqualität	 bzw.	 Verbindlichkeit�0�	
der	 anderen	 Aussagen.	 Daher	 ist	 zur	 bes-
seren	 Nachvollziehbarkeit	 eine	 eindeutige	
und	 differenzierte	 Kennzeichnungen	 der	
Planelemente	 notwendig.	 Deshalb	 ist	 es	
sinnvoll,	wie	es	bereits	im	Sächsischen	Lan-
desplanungsgesetz�08	 und	 im	 Landespla-
nungsgesetz	 Baden-Württembergs�09	 gere-
gelt	 wird,	 alle	 verbindlichen	 Planinhalte	 zu	
kennzeichnen.	

In	der	Planungspraxis	wird	fälschlicherwei-
se	oftmals	die	Kennzeichnung	als	alleiniges	
Merkmal	 für	 die	 Bindungswirkung	 einer	
Aussage	 in	einem	Regionalplan	angesehen.	
Mit	der	Kennzeichnung	allein	 ist	allerdings	
noch	 keine	 Festlegungsqualität	 gegeben:	
diese	 ergibt	 sich	 ausschließlich	 aus	 dem	
Vorliegen	 der	 Tatbestandsmerkmale	 nach	
§	�	ROG.	Trotzdem	kommt	ihr	eine	wichtige	
Indizwirkung	 zu,��0	 nicht	 zuletzt	 deshalb,	
weil	 der	 Adressat	 in	 den	 seltensten	 Fällen	
in	 der	 Lage	 sein	 wird,	 anhand	 von	 Plan-
karte	 und	 Plantext	 die	 Übereinstimmung	
zwischen	 dem	 Willen	 des	 Plangebers,	 der	
tatsächlichen	Kennzeichnung	und	den	vor-
liegenden	 Tatbestandsmerkmalen	 zu	 über-
prüfen.	 Deshalb	 ist	 eine	 Übereinstimmung	
zwischen	Kennzeichnung	und	tatsächlicher	
Festlegungsqualität	von	entscheidender	Be-
deutung	für	die	Nachvollziehbarkeit	aufsei-
ten	der	Planungsträger	bei	nachgeordneten	
Planungen	und	Maßnahmen.

5.2  Hinweise zur Kennzeichnung 
von Zielen und Grundsätzen 
der Raumordnung nach ROG

In	 der	 praktischen	 Handhabung	 bestehen	
zwei	verschiedene	Formen,	der	Kennzeich-
nungspflicht	 für	 Ziele	 der	 Raumordnung	
nach	§	�	I	S.	�	ROG	und	der	Empfehlung	zur	
Kennzeichnung	 aller	 Planinhalte	 nachzu-
kommen.	 Zum	 einen	 besteht	 die	 Möglich-
keit	 die	 Erfordernisse	 der	 Raumordnung	
pauschal	zu	kennzeichnen.	Dies	ist	dann	der	
Fall,	 wenn	 die	 jeweiligen	 Plansätze	 	 insge-
samt	 durch	 eine	 einheitliche	 Kenntlichma-
chung	 hervorgehoben	 sind.	 Zum	 anderen	
können	die	Erfordernisse	der	Raumordnung	
auch	 individuell	 gekennzeichnet	 werden.	
Dies	 ist	dann	der	Fall,	wenn	einzelne	Plan-
sätze	 für	 sich	 alleine	 mit	 einer	 Kennzeich-
nung	versehen	sind.

Kennzeichnung der raumordnerischen 
Erfordernisse in den Textteilen der 
Regionalpläne

Zum	 Zeitpunkt	 der	 Untersuchung	 fanden	
sich	 in	 den	 Verkehrskapiteln	 der	 unter-
suchten	Raumordnungspläne	�095	als	Ziele	
der	 Raumordnung	 gekennzeichnete	 Festle-
gungen	und	���	als	Grundsätze	der	Raum-
ordnung	 gekennzeichnete	 Festlegungen.	
Von	 den	 Zielen	 der	 Raumordnung	 waren	
���	 individuell	 und	 ��4	 pauschal	 gekenn-
zeichnet.	Ebenso	waren	66	Grundsätze	indi-
viduell	und	4�	pauschal	gekennzeichnet.	

Des	 Weiteren	 existieren	 �56	 Festlegungen	
ohne	 Kennzeichnung,	 daher	 ist	 nicht	 ein-
deutig,	ob	es	sich	bei	diesen	um	Ziele	oder	
Grundsätze	 der	 Raumordnung	 handelt.	
	Diese	 Festlegungen	 ohne	 Kennzeichnung	
finden	sich	 jedoch	nicht	nur	 in	Plänen,	die	
�998	 bereits	 genehmigt	 bzw.	 im	 Aufstel-
lungsverfahren	waren.

Pauschale Kennzeichnung

Grundsätzlich	 existieren	 zwei	 Formen	 der	
pauschalen	Kennzeichnung	von	Zielen	und	
Grundsätzen	der	Raumordnung	in	den	Text-
teilen	der	Regionalpläne.	Bei	der	ersten	Form	
der	pauschalen	Kennzeichnung	wird	an	ex-
ponierter	Stelle	im	Plan	–	in	der	Praxis	meist	
in	der	Einleitung	oder	in	den	Lesehinweisen	
–	 darauf	 hingewiesen,	 dass	 bspw.	 Ziele	 der	

(107)
Zur unterschiedlichen Bin-
dungswirkung der Aussagen 
in Raumordnungsplänen siehe 
ausführlich Kap. 4.4.

(108)
Vgl. § 2 Abs. 3 S. 1 SächsLPlG.: 
„In den Raumordnungsplänen 
sind die Ziele und die Grundsät-
ze als solche eindeutig zu kenn-
zeichnen.“

(109)
Vgl. § 11 Abs. 1 S. 2 LPlG Ba-
den-Württemberg: „Die Ziele 
sind durch den Buchstaben 
»Z«, die Grundsätze sind durch 
den Buchstaben »G« zu kenn-
zeichnen.“

(110)
Vgl. Hendler, Reinhard: Koch, 
Hans-Joachim; Hendler, Rein-
hard: Baurecht, Raumordnungs- 
und Landesplanungsrecht, 
Stuttgart: 2001, § 3 Rn. 24; 
BVerwG, Beschl. v. 7.3.2002 - 
4 BN 60/61 -, NVwZ 2002, 869 
(870);
BVerwG, Beschl. v. 15.04.2003 
- 4 BN 25.03 -, SächsVBl 2003, 
192.
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Raumordnung	generell	in	Fettdruck	gesetzt	
sind	(vgl.	Beispiel	�).	

Quelle:  Regionales Raumordnungsprogramm 2005 der  
Region Hannover – Entwurf –, ohne Seitenanga-
be

Beispiel 1 
Lesehinweise I

Aufgabe und Grundlagen des Regionalen 
Raumordnungsprogramms
(...)
Zum Regionalen Raumordnungspro-
gramm gehören:
- (...)

- Ziele der Raumordnung – durch Fett-
druck gekennzeichnet – sind verbind-
lich

- Grundsätze der Raumordnung – kein 
Fettdruck – sind zu berücksichtigen 
und unterliegen der Abwägung.

- (...)

In	 dem	 hier	 genannten	 Beispiel	 sind	 zwar	
die	Ziele	der	Raumordnung	durch	Fettdruck	
pauschal	 gekennzeichnet,	 eine	 Kennzeich-
nung	 der	 Grundsätze	 der	 Raumordnung	
findet	jedoch	nicht	statt.	Günstiger	wäre	es,	
diese	 ebenfalls	 zu	 kennzeichnen.	 Denkbar	
wäre	 es,	 hierauf	 aufbauend	 beispielsweise	
einen	 kursiven	 Schriftsatz	 für	 Grundsätze	
der	Raumordnung	auszuwählen.

Alternativ	 hierzu	 wäre	 auch	 denkbar,	 die	
Ziele	 der	 Raumordnung	 durch	 eine	 farbige	
Hinterlegung	 des	Textes	 pauschal	zu	 kenn-
zeichnen	 (vgl.	 Beispiel	 �).	Vorteil	 einer	 sol-
chen	 Lösung	 ist	 die	 problemlose	 Auffind-
barkeit	der	Ziele	der	Raumordnung.	

Bei	der	zweiten	Form	der	pauschalen	Kenn-
zeichnung	wird	z.	B.	die	Kopfzeile	der	jewei-
ligen	Textseite	mit	der	Überschrift	„Ziele	der	

Raumordnung“	versehen.	In	diesen	Fällen	ist	
dann	allerdings	oft	fraglich,	ob	wirklich	aus-
schließlich	Ziele	der	Raumordnung	im	Plan	
festgelegt	werden.	Oftmals	finden	sich	unter	
diesen	 Überschriften	 Festlegungen,	 die	 le-
diglich	den	Charakter	von	Grundsätzen	der	
Raumordnung	oder	gar	von	nachrichtlichen	
Übernahmen	aufweisen.	Prinzipiell	 ist	eine	
derartige	 Form	 der	 Kennzeichnung	 dann	
möglich,	wenn	neben	„Zielen	der	Raumord-
nung“	auch	die	Überschrift	„Grundsätze	der	
Raumordnung“	 existiert	 und	 die	 Planele-
mente	entsprechend	eindeutig	zuzuordnen	
sind.

Bei	einer	pauschalen	Kennzeichnungsweise	
ist	die	erstgenannte	Form	der	Pauschalkenn-
zeichnung	 aufgrund	 der	 problematischen	
Zuordnung	 und	 der	 mangelnden	 Eindeu-
tigkeit	 der	 Planaussagen	 bei	 der	 zweiten	
Form	vorzuziehen.	Zu	empfehlen	ist	dabei,	
die	 entsprechende	 Kennzeichnungsweise	
in	den	Vorbemerkungen	oder	Lese-	und	An-
wendungshinweisen	zu	Beginn	der	Textteile	
der	Regionalpläne	zu	erläutern.

Individuelle Kennzeichnung

Für	den	Adressaten	noch	eindeutiger	ist	eine	
individuelle	Kennzeichnung	des	Plansatzes.	
Dies	kann	beispielsweise	in	der	Randspalte	
des	 Plantextes	 vorgenommen	 werden.	 Da-
bei	wird	jede	Aussage,	die	als	Ziel	der	Raum-
ordnung	 qualifiziert	 werden	 soll,	 mit	 dem	
Buchstaben	„Z“	 versehen,	 bei	 Grundsätzen	
entsprechend	ein	„G“	(vgl.	Beispiel	�).	

Ergänzend	 hierzu	 ist	 es	 empfehlenswert,	
auch	 die	 übrigen	 Aussagen	 in	 den	 Regio-
nalplänen	 wie	 zum	 Beispiel	 nachrichtliche	
Übernahmen	und	Vorschläge	entsprechend	
zu	 kennzeichnen.	 Auch	 hier	 ist	 anzuraten,	
die	Kennzeichnungsweise	in	den	Vorbemer-
kungen	zu	erläutern	(vgl.	Beispiel	4).

Lesehinweis:
(...)
Aussagen im Textteil, die einen Zielcharakter haben, sind im Regionalen Raumordnungs-
programm farbig (grau) unterlegt und umrandet. Ziele der Raumordnung lösen – vorbehalt-
lich des § 4 Abs. 4 ROG – eine strikte Beachtenspflicht aus, die nicht durch planerische 
Abwägung oder Ermessensentscheidung überwunden werden kann. Ziele sind somit das 
Ergebnis einer Abwägung auf der Ebene der Regionalplanung und somit landesplane-
rische Letztentscheidungen.
(...)

Quelle:  Regionales Raumordnungsprogramm für den Landkreis Osnabrück 2004, S. IV

Beispiel 2 
Lesehinweise II
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Kennzeichnung der raumordnerischen 
Erfordernisse in den zeichnerischen 
Darstellungen der Regionalpläne

Analog	 zu	 den	 Kennzeichnungsoptionen	
im	Textteil	besteht	in	den	Planlegenden	die	
Möglichkeit,	 die	 Ziele	 und	 die	 Grundsätze	
der	Raumordnung	sowohl	pauschal	als	auch	
individuell	zu	kennzeichnen.	Die	pauschale	
Kennzeichnung	 würde	 im	 Falle	 der	 zeich-
nerischen	 Darstellungen	 beispielsweise	
so	 aussehen,	 dass	 unter	 einer	 Überschrift	
„Ziele	 der	 Raumordnung“	 und	 unter	 einer	
Überschrift	 „Grundsätze	 der	 Raumord-
nung“	 alle	 Planelemente	 aufgeführt	 sind,	
welche	 diesen	 beiden	 Kategorien	 zuzuord-
nen	wären	(vgl.	Beispiel	5).	Dies	hat	den	Vor-
teil,	dass	vom	Planadressaten	sowohl	sämt-

Beispiel 3 
Individuelle Kennzeichnung I

Z Die Entwicklung des Straßennetzes 
in der Region soll vor allem nach der 
raumordernischen Bedeutung unter 
Berücksichtigung der zentralörtlichen 
Gliederung und unabhängig von der 
Klassifizierung nach Baulastträgern 
erfolgen.

Quelle:  Regionalplan Bodensee-Oberschwaben 1996, 
S. 106

Beispiel 4 
Lesehinweise III

Gesetzliche Grundlagen

(...)
Im Gegensatz zum ersten Regionalplan wird gemäß der Anordnung des Innenministeriums 
über die Aufstellung von Regionalplänen vom 27.06.1986 zwischen Zielen, Grundsätzen, 
Vorschlägen und Nachrichtlichen Übernahmen unterschieden. Sie sind in der Folge als 
Buchstaben G, Z, V und N abgekürzt:

G  = Grundsätze sind allgemeine Entwicklungs- und Ordnungsprinzipien oder fachliche 
Gesichtspunkte. Nach verbindlicher Erklärung des Regionalplanes sind sie von den 
öffentlichen Planungsträgern im Rahmen des ihnen zustehenden Ermessens bei ihren 
Planungen und Maßnahmen gegeneinander und untereinander abzuwägen.

Z  = Ziele sind Aussagen, die sachlich und räumlich bestimmt oder bestimmbar sind. Die 
Ziele sind aufeinander abgestimmt und dürfen sich in ihren Festlegungen nicht wider-
sprechen. Sie sind als Ziele der Raumordnung und Landesplanung von den Behör-
den (Bund, Land, Kreis) den Gemeinden und sonstigen öffentlichen Planungsträgern 
bei allen raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen zu beachten.

V  = Vorschläge ergänzen die im Regionalplan dargestellten Ziele und Grundsätze. Sie 
werden nicht für verbindlich erklärt. Die öffentlichen Planungsträger sollen sich aber 
bei ihren Planungen und Maßnahmen auseinandersetzen.

N  = Nachrichtliche Übernahmen der Landesplanung und der Fachplanung.

Quelle:  Regionalplan Bodensee-Oberschwaben 1996, S. VIII

liche	 verbindlichen	 Festlegungen	 als	 auch	
diejenigen	Festlegungen,	die	einer	weiteren	
Abwägung	 zugänglich	 sind,	 schnell	 erfasst	
werden	können.	Darüber	hinaus	ist	es	auch	
möglich,	 unter	 einer	 Überschrift	 „Nach-
richtliche	Übernahmen“	oder	„Weitere	Pla-
ninhalte“	 auch	 solche	 Aussagen	 gesondert	

Beispiel 5 
Legendenüberschrift

Quelle:  Regionaler Raumordnungsplan Westpfalz 2004, 
Zeichnerische Darstellung
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richtlichen	 Übernahmen,	 Vorschlägen	 und	
Hinweisen	nicht	ohne	weiteres	leistbar.

Eine	 günstige	 Lösung	 besteht	 darin,	 eine	
Mischform	 der	 pauschalen	 und	 individu-
ellen	 Kennzeichnungsarten	 anzuwenden,	
bei	der	die	Erfordernisse	der	Raumordnung	
individuell	 gekennzeichnet	 und	 die	 nach-
richtlichen	 Übernahmen	 pauschal	 gekenn-
zeichnet	 werden.	 Das	 hat	 den	Vorteil,	 dass	
die	einzelnen	originär	regionalplanerischen	
Planelemente	 (Ziele	 und	 Grundsätze	 der	
Raumordnung)	 den	 einzelnen	 Funktions-
bereichen	 Siedlung,	 Freiraum	 und	 Infra-
struktur	 zugeordnet	 werden	 können	 und	

darzustellen,	 die	 nicht	 als	 Ziele,	 bzw.	 als	
Grundsätze	 der	 Raumordnung	 qualifiziert	
werden	sollen.

Prinzipiell	besteht	darüber	hinaus	die	Mög-
lichkeit,	 dieses	 System	 der	 Kennzeichnung	
um	 eine	 Kategorie	 Vorschläge	 und/oder	
Hinweise	zu	erweitern.	

Nachteil	einer	solchen	Lösung	ist	die	etwas	
problematischere	Zuordnung	der	einzelnen	
Planelemente	 zu	 den	 einzelnen	 Funktions-
bereichen.	Diese	Möglichkeit	wäre	bei	einer	
individuellen	Kennzeichnung	der	raumord-
nerischen	Erfordernisse	allerdings	gegeben.	
Allerdings	ist	hier	die	Abgrenzung	zu	nach-

Beispiel 6 
Strukturierung einer Planlegende

Quelle:  Regionalplan Westsachsen 2001, Karte 11 Raumnutzung
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dabei	gleichzeitig	diese	von	den	rein	nach-
richtlich	übernommenen	Aussagen	anderer	
Planungsträger	 getrennt	 dargestellt	 werden	
können	(vgl.	Beispiel	6).

Wie	 wichtig	 es	 ist,	 aufgrund	 der	 Indizwir-
kung	 einer	 Kennzeichnung	 für	 die	 Über-
einstimmung	 der	 Kennzeichnung	 mit	 dem	
eigentlichen	 Festlegungsinhalt	 zu	 sorgen,	
machen	folgende	Zahlen	deutlich:	Die	Ein-
schätzung	 der	 Festlegungsqualität,	 die	 so-
wohl	 auf	 Grundlage	 der	 Plankarte	 und	 des	
Plantextes	als	auch	der	Planbegründung	vor-
genommen	 wurde,	 konnte	 in	 8�4	 der	 �095	
als	Ziele	der	Raumordnung	gekennzeichne-
ten	 Festlegungen	 nicht	 eindeutig	 erfolgen.	
Dies	trifft	auch	auf	�6	der	���	vorhandenen	
Grundsätze	der	Raumordnung	und	auf	alle	
�56	Festlegungen	ohne	Kennzeichnung	zu.

5.3  Hinweise zur Handhabung 
nachrichtlicher 
Übernahmen

Nachrichtliche Übernahmen aus der 
Fachplanung

Wie	in	§	�	Abs.	�	des	Raumordnungsgesetzes	
vorgesehen,	 besteht	 in	 Regionalplänen	 die	
Möglichkeit	 Darstellungen	 aus	 anderen	
Fachplänen	 zu	 übernehmen.	 Dazu	 können	
diese	 Aussagen	 entweder	 als	 eigenständige	
Ziele	 oder	 Grundsätze	 der	 Raumordnung	
(Doppelsicherung)	 formuliert	 werden	 oder	
aber	als	nachrichtliche	Übernahmen	in	die	
Pläne	übernommen	werden.	Das	ROG	sieht	
dies	u.	a.	insbesondere	für	Darstellungen	in	
Fachplänen	des	Verkehrsrechts	vor	(vgl.	§	�	
Abs.	�	Satz	�).	

Dementsprechend	 ist	 die	 Zahl	 der	 nach-
richtlichen	 Übernahmen	 im	 Verkehrsbe-
reich	gegenüber	anderen	Festlegungsberei-
chen	 in	 bundesdeutschen	 Regionalplänen	
vergleichsweise	hoch.	Insbesondere	im	Stra-
ßenverkehr	sind	mit	rund	einem	Viertel	al-
ler	in	diesem	Funktionsbereich	getroffenen	

Beispiel 7 
Individuelle Kennzeichnung II

N Zur Entwicklung der Netzstrukturen 
und -elemente werden folgende 
Maßnahmen nachrichtlich aus dem 
Bundesverkehrswegeplan 1992, dem 
Landesstraßenbedarfsplan Branden-
burg 1995 und weiteren Planungen 
der Baulastträger übernommen:

 - (...)

Quelle:  Regionalplan Havelland-Fläming 1998, S. 136

Festlegungen	 verhältnismäßig	 viele	 nach-
richtliche	Übernahmen	enthalten.

Da	 aber	 das	 Raumordnungsgesetz	 die	
Kennzeichnung	 der	 raumordnerischen	 Er-
fordernisse	 ausschließlich	 für	 die	 Ziele	 der	
Raumordnung	 vorschreibt,	 sind	 nachricht-
liche	 Übernahmen	 in	 den	 Regionalplänen	
generell	 selten	 gekennzeichnet	 und	 dem-
entsprechend	nicht	immer	leicht	als	solche	
erkennbar.	

Zum	 besseren	 Verständnis	 der	 Regional-
pläne	 würde	 es	 aber	 zweifelsfrei	 beitragen,	
wenn	 nachrichtliche	 Übernahmen	 eindeu-
tig	 als	 solche	 gekennzeichnet	 werden	 wür-
den.	Dabei	sind	 im	Grundsatz	die	gleichen	
Kennzeichnungsoptionen	wie	für	Ziele	und	
Grundsätze	 der	 Raumordnung	 vorzuschla-
gen.	Denkbar	ist	demnach	sowohl	eine	pau-
schale	Kennzeichnung	(bspw.	durch	Kursiv-
druck	 der	 entsprechenden	 Plansätze	 und	
entsprechendem	 Hinweis	 darauf)	 als	 auch	
eine	individuelle	Kennzeichnung	durch	den	
Buchstaben	„N“.	Vorzuziehen	wäre	aufgrund	
der	 Eindeutigkeit	 jedoch	 eine	 individuelle	
Kennzeichnung	 nachrichtlicher	 Übernah-
men	(vgl.	Beispiel	�).

Nachrichtliche Übernahmen aus der 
Raumordnung und Landesplanung

Viele	Regionalpläne	übernehmen	auch	lan-
desplanerische	 Ziele	 und	 Grundsätze	 der	
Raumordnung,	ohne	diese	weiter	zu	konkre-
tisieren.	In	der	Regel	handelt	es	sich	um	Er-
fordernisse	der	Raumordnung,	die	 in	dem-
selben	Wortlaut	wiedergegeben	werden.	Im	
Regionalplan	 stellen	 sie	 Übernahmen	 dar,	
die	 nicht	 originär	 von	 der	 Raumplanung	
ausformuliert	 sind.	 Eine	 entsprechende	
Kennzeichnung	 als	 „N“	 ist	 daher	 sinnvoll.	
Eine	pauschale	Kennzeichnung	dieser	Fälle	
erscheint	 jedoch	 nicht	 besonders	 zielfüh-
rend.	

Erkennbar	 wäre	 eine	 individuelle	 Kenn-
zeichnung	 nach	 dem	 Vorbild	 des	 Regio-
nalplans	 Mittelrhein-Westerwald	 (Rhein-
land-Pfalz).	 Hier	 sind	 die	 mit	„Z“	 oder	„G“	
individuell	gekennzeichneten	Plansätze	um	
ein	 „n“	 erweitert,	 sodass	 sofort	 ersichtlich	
ist,	dass	es	sich	um	von	der	Landesplanung	
übernommene	Ziele	(„Zn“)	oder	Grundsät-
ze	 („Gn“)	 der	 Raumordnung	 handelt	 (vgl.	
Beispiel	8).

Eine	Erläuterung	dieser	Kennzeichnungsart	
kann	 dann	 ebenfalls	 im	 vorausgehenden	
Teil	 des	 Regionalplans	 –	 in	 der	 Präambel	
oder	den	Lesehinweisen	–	erfolgen	(vgl.	Bei-
spiel	9).
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Beispiel 8 
Individuelle Kennzeichnung II

Gn Der Neubau einer Rheinbrücke im 
Zuge der B 266-Linz (B 42) soll ge-
prüft werden.

Quelle:  Regionaler Raumordnungsplan Mittelrhein 
Westerwald, Entwurf 09/2005, S. 40
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Beispiel 9
Individuelle Kennzeichnung III

Allgemeine Hinweise

(...) Nachrichtliche Übernahmen aus dem 
LEP III sind durch Zn für Ziele und Gn für 
Grundsätze gekennzeichnet. (...)

Quelle:  Regionaler Raumordnungsplan Mittelrhein-Wes-
terwald, Entwurf 09/2005, ohne Seitenangabe.

5.4  Vorschläge zur Ausgestaltung 
von Zielen und Grundsätzen 
der Raumordnung im 
Verkehrsbereich

Plansätze

Durch	 die	 Legaldefinition	 in	 §	 �	 Nr.	 �	 ROG	
wird	 geregelt,	 dass	 Ziele	 der	 Raumordnung	
verbindliche	 	Vorgaben	 in	 Form	 von	 räum-
lich	 und	 sachlich	 bestimmten	 oder	 be-
stimmbaren,	 vom	 Träger	 der	 Landes-	 oder	
Regionalplanung	 abschließend	 abgewo-
genen	 textlichen	 oder	 zeichnerischen	 Fest-
legungen	 sind.	 Dies	 stellt	 an	 die	 Plansätze	
zu	den	Zielen	der	Raumordnung	die	Anfor-
derung,	 dass	 sie	 inhaltlich	 ausformulierte	
Festlegungen	enthalten	müssen.	Dabei	soll-
ten	sie	so	eindeutig	formuliert	sein,	dass	sie	
dem	Grundsatz	der	Rechtsklarheit	entspre-
chen.���		

Für	Grundsätze	der	Raumordnung	stellt	im	
Gegensatz	 dazu	 die	 verbindliche	 Vorgabe	
keine	 Voraussetzung	 für	 die	 Qualifikation	
als	 Grundsatz	 dar,	 da	 es	 sich	 hierbei	 ledig-
lich	 um	 Abwägungsdirektiven	 handelt,	 die	
überwindbar	sind.

Um	 den	 Ansprüchen	 verbindlicher	 Festle-
gungen	 zu	 genügen,	 sollte	 darauf	 geachtet	
werden,	 dass	 die	 Plansätze	 eindeutig	 und	
prägnant	formuliert	sind.

Bei	der	Formulierung	von	Zielen	der	Raum-
ordnung	 sollte	 bereits	 durch	 die	 Wortwahl	
erkennbar	sein,	dass	es	sich	um	ein	verbind-
liches	Ziel	der	Raumordnung	handelt.	Dies	
entspricht	auch	dem	Grundsatz	der	Rechts-

klarheit,	 der	 eine	 strikte	 Formulierung	 mit	
Verbindlichkeitsanspruch	 fordert.	 Formu-
lierungen,	 die	 diesem	 Grundsatz	 genügen	
sind	„Ist“-	und	„Sind“-Formulierungen	oder	
Begriffe	wie	„müssen“,	„darf	nicht“	oder	„hat	
zu	 erfolgen“.	 Auch	 „Soll“-Formulierungen	
können	je	nach	Landesrecht	als	verbindlich	
angesehen	 werden.���	 Als	 Beispiele	 für	 klar	
formulierte	 „Ist/Sind“-Plansätze	 können	
Beispiel	�0	und	��	gelten.

Vermieden	 werden	 sollten	 hingegen	 die	
Verwendung	von	Formulierungen	wie	„soll-
te“,	 „kann/könnte“,	 „sollte/ist	 möglichst“,	
„wäre/ist	 wünschenswert“,	 „ist	 grundsätz-
lich“,	 die	 schon	 durch	 die	 Formulierung	
Einschränkungen	 im	 Verbindlichkeitscha-
rakter	zeigen.	Der	Inhalt	der	Plansätze	soll-
te	 zudem	 klare	 Aussagen	 in	 Bezug	 auf	 die	
räumliche	 Dimension	 und	 den	 sachlichen	
Gehalt	 der	 Planung	 treffen.	 Plansätze	 wie	
„in	der	zeichnerischen	Darstellung	sind	die	
regional	 bedeutsamen	 Straßen	 dargestellt“	
geben	 lediglich	wieder,	was	 in	der	Plankar-
te	erkennbar	ist	und	genügen	daher	diesen	
Ansprüchen	nicht.	Demzufolge	kann	es	sich	
hierbei	 auch	 nicht	 um	 verbindliche	Vorga-
ben	 handeln.	 Aus	 einem	 solchen	 Plansatz	
kann	 lediglich	 abgeleitet	 werden,	 dass	 es	
diese	 Festlegung	 und	 eine	 entsprechende	
zeichnerische	Darstellung	gibt.	Er	bietet	je-
doch	 keinerlei	 Aufschluss	 darüber,	 welche	
Handlungsanweisungen	bezüglich	des	Dar-
gestellten	zu	befolgen	sind.	Die	zugehörige	
Begründung	 kann	 hierzu	 nicht	 herangezo-
gen	werden;	eine	Ableitung	von	Handlungs-
anweisungen	 aus	 der	 unverbindlichen	 Be-
gründung	ist	nicht	möglich.

Beispiel 10 
Ist-Formulierung I

Die Leistungsfähigkeit des Fernstraßen-
netzes ist durch (…) den Ausbau der 
B 224 zur A 52 zu stärken. 

Quelle:  Gebietsentwicklungsplan Emscher-Lippe 2003, 
S. 114

Beispiel 11 
Ist-Formulierung II

Zur besseren Anbindung der Region an 
die benachbarten Wirtschaftsräume im 
In- und Ausland ist das überregionale 
Straßennetz der Region (vor allem in Ost-
West-Richtung) bedarfsgerecht auszu-
bauen und zu ergänzen.

Quelle:  Regionalplan Schwarzwald-Baar-Heuberg 2003, 
S. 27f

(111)
Vgl. Bundesamt für Bauwesen 
und Raumordnung (Hrsg.): Frei-
raumschutz in Regionalplänen, 
Reihe Werkstatt: Praxis, Heft 
40, Bonn 2006, S. 43. 

(112)
So zum Beispiel in Bayern, vgl. 
Art. 3 Abs. 2 S. 2 BayLplG: 
„Textliche Ziele werden grund-
sätzlich als Soll-Vorschriften 
formuliert.“
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Beispiel 12
Soll-Formulierung

Es soll geprüft werden, ob es sinnvoll ist, 
durch Nutzung der vorhandenen Güter-
verkehrsstrecke zwischen Marl-Sinsen 
und Marl-Zentrum eine direkte SPNV-Ver-
bindung der Stadt Marl mit der Kreisstadt 
Recklinghausen und dem östlichen 
Ruhrgebiet zu schaffen. 

Quelle:  Gebietsentwicklungsplan Emscher-Lippe 2003, 
S. 111

Quelle:  Regionalplan für den Planungsraum IV – Schles-
wig-Holstein Süd-West 2005, Kapitel 7.2.3 
Straßenverkehr

Beispiel 13
Einschränkung durch Begriffe wie „wünschens-
wert“

Darüber hinaus sind im Hinblick auf die 
innere Erschließung des Planungsraums 
folgende Netzverbesserungen wün-
schenswert:[…]

Beispiel 14 
Nummerierung Plansätze

D 3.6.5 Luftfahrt
01 Die für die Entwicklung des Landes 

und seiner Teilbereiche erforderliche 
Luftverkehrsbedienung ist auf ein 
sicheres, leistungsfähiges und dem 
Stand der Technik entsprechendes 
Niveau zu bringen. (…)

Quelle:  Regionales Raumordnungsprogramm Landkreis 
Grafschaft Bentheim, S.3.6.33, 2002

Zur	 Formulierung	 von	 Grundsätzen	 der	
Raumordnung	sind	vor	allem	„Soll“-Formu-
lierungen	geeignet	(vgl.	Beispiel	��).	Zudem	
können	„Ist/Sind“-Formulierungen	mit	ein-
schränkenden	Adverbien,	wie	in	Beispiel	��	
aufgezeigt	 wird,	 den	 Grundsatzcharakter	
unterstreichen.

Eine	einfache	und	verständliche	Gliederung	
des	 Textteils	 ist	 für	 eine	 gute	 Handhabung	
des	Regionalplans	von	Vorteil.	Es	ist	zu	emp-
fehlen,	 Plansätze	 zu	 nummerieren	 um	 ein	
Auffinden	 derselben	 zu	 erleichtern.	 Dies	
kann	zum	einen	in	Form	einer	Durchnum-
merierung	 der	 Plansätze	 im	 Teilkapitel	 ge-
schehen,	 die	 sich	 aus	 den	 entsprechenden	
Nummerierungen	 des	 Kapitels,	Teilkapitels	
und	Plansatzes	zusammensetzen.	

Die	 im	 Beispiel	 �4	 dargestellte	 Nummerie-
rung	 des	 Plansatzes	 setzt	 sich	 demzufolge	
aus	dem	Teil	„D	�	Nutzung	und	Entwicklung	
natürlicher	und	raumstruktureller	Standort-
voraussetzungen“	des	Regionalen	Raumord-
nungsprogramms,	dem	Unterkapitel	6	(Ver-
kehr),	dem	Teilkapitel	5	(Luftfahrt)	und	der	
Nummer	0�	des	ersten	Plansatzes	in	diesem	
Teilkapitel	 zusammen.	 Hilfreich	 kann	 aber	
auch	eine	separate	Nummerierung	der	Ziele	
und	 Grundsätze	 der	 Raumordnung	 durch	
ein	 Z	 oder	 G,	 gefolgt	 von	 einer	 laufenden	
Nummer,	sein.

Zur	 Verdeutlichung	 derjenigen	 im	 Text-
teil	 verbindlich	 formulierten	 Festlegungen	
sollten	sich	diese	deutlich	von	den	übrigen	
Aussagen	unterscheiden	lassen.	Eine	Kennt-
lichmachung	 durch	 die	 Verwendung	 einer	
anderen	 Schriftart	 oder	 -größe,	 Fett-	 oder	
Kursivdruck	 sowie	 eine	 farbliche	 Hinterle-
gung	der	Plansätze	 ist	hierbei	denkbar.	Die	
Art	der	Kenntlichmachung	und	ihre	Bedeu-
tung	sollten	jedoch	in	jedem	Fall	in	den	ein-
leitenden	 Worten	 des	 Regionalplans	 erläu-
tert	werden.

Über	 die	 Gliederung	 und	 Unterscheidung	
der	 Plansätze	 hinaus	 ist	 zu	 empfehlen,	 die	
einzelnen	 Unterkapitel	 deutlich	 voneinan-
der	abzusetzen	und	die	Überschriften	so	zu	

wählen,	dass	sich	auch	diese	in	ihrer	Schrift-
größe	 von	 den	 Plansätzen	 absetzen.	 Hilf-
reich	kann	es	auch	sein,	wenn	thematische	
Einheiten	 durch	 Marginalien	 kenntlich	 ge-
macht	werden	(vgl.	Beispiel	�5).	

Für	derartige	Randbezeichnungen	könnten	
beispielsweise	 im	 Kapitel	 „Regionales	 Ei-
senbahnnetz“	 Schlagworte	 wie	 „Funktion	
des	 Eisenbahnnetzes“,	 „Großräumige	 Ver-
bindungen“,	 „Regionale	 Verbindungen“.	
„Hochgeschwindigkeitsnetz“	 u.	a.	 vorgese-
hen	werden.

5.1.3.2  Die Fernverkehrsverbindungen (Kategorie I) des Rhein-Nek-
kar-Raums mit den großen Verdichtungsräumen und den 
Haupturlaubsgebieten Mitteleuropas sollen leistungsfähig und 
für Hochgeschwindigkeitsverkehr ausgebaut werden. In die 
folgenden großräumigen Verbindungen ist der Rhein-Neckar-
Raum einzubinden: [...]

Großräumige 
Verbindungen

Beispiel 15
Thematische Marginalien am Plansatz

Quelle:  Raumordnungsplan Rhein-Neckar 2000, S. 93
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4.1.4.5  Bahnhöfe und Verknüpfungspunkte (G)
  Bahnhöfe und Haltepunkte für den Schienenverkehr sind zu erhalten. Aufgelas-

sene Anlagen sind gegebenenfalls zu reaktivieren oder zumindest in ihrem bau-
lichen Bestand und ihrer Zugänglichkeit zu sichern.

  Zentrale Omnibusbahnhöfe sollen möglichst am Bahnhof errichtet werden oder so 
in das Busnetz eingebunden werden, dass das Schienenverkehrsmittel von allen 
Buslinien direkt angefahren werden kann.

  Begründung:

  Sowohl im Verdichtungsraum, in den Randgebieten der Verdichtungsräume wie den ländlichen, dünner 

besiedelten Gebieten konnten die Einrichtungen des öffentlichen Personennahverkehrs in Abhängig-

keit von ihrer Wirtschaftlichkeit nicht im beliebigen Umfang in Betrieb gehalten werden. Angesichts der 

derzeitigen Umstrukturierung der Bahn sowie angesichts der vorgesehen Einführung eines schienenge-

führten Nachverkehrs in Form einer Stadtbahnlösung für die Stadt und für den Landkreis Heilbronn sollte 

eine Schließung weiterer Bahnhöfe und Haltepunkte unterbleiben. Es ist zu überprüfen, ob in Einzelfällen 

stillgelegte Anlagen wieder zu reaktivieren sind oder vorerst gesichert werden sollen.

Beispiel 16
Begründung am Plansatz

Quelle:  Region Franken - Regionalplan 1995, S. 139

Beispiel 17
Zuordnung der Begründung zum Plansatz

Begründung und Erläuterung
zu 6.1.5 Straßenverkehr
zu 6.1.5.1
Nach den übergeordneten allgemeinen 
Zielsetzungen dient das Verkehrssystem 
der Region Rheinpfalz einer umweltver-
träglichen Raumerschließung und der För-
derung der angestrebten Raumstruktur. 
Das Straßennetz muss dabei seine Aufga-
be im Zusammenwirken mit den anderen 
Transportsystemen übernehmen.

Quelle:  Regionaler Raumordnungsplan Rheinpfalz,  
S. 191, 2004

In	den	Plansätzen	werden	i.	d.	R.	die	wesent-
lichen	verbindlichen	Festlegungen	getroffen,	
die	 jeweils	 durch	 eine	 Begründung	 ergänzt	
und	erläutert	werden.	Bei	der	bundesweiten	
Regionalplananalyse	 ist	allerdings	aufgefal-
len,	dass	nicht	jedem	Plansatz	eine	Begrün-
dung	zuzuordnen	war.	Für	die	Verständlich-
keit	 und	 Nachvollziehbarkeit	 der	 Planung	
ist	 es	 jedoch	 von	 Vorteil,	 wenn	 zu	 jedem	
Plansatz	 eine	 entsprechende	 Begründung	
vorhanden	ist.	Diese	Begründung	sollte	da-
bei	jedoch	klar	von	den	verbindlichen	Fest-
legungen	des	Plansatzes	abgegrenzt	sein.	Da	
die	Begründung	nicht	verbindlich	ist,	sollte	
sie	 auch	 nicht	 an	 die	 Stelle	 von	 konkreten	
Festlegungen	treten.

Die	 Zuordnung	 der	 Begründungen	 zu	 den	
entsprechenden	 Plansätzen	 kann	 auf	 ver-
schiede	 Weise	 vorgenommen	 werden,	 wo-
bei	 sämtliche	 hier	 vorgeschlagenen	 Vari-
anten	Vor-	 und	 Nachteile	 bieten.	 Auf	 jeden	
Fall	sollte	aber	auf	Eindeutigkeit	und	Selbst-
erklärung	 der	 gewählten	 Methode	 geachtet	
werden.

Die	 Begründung	 kann	 so	 z.	B.	 jeweils	 im	
Anschluss	an	den	relevanten	Plansatz	abge-
druckt	werden	(vgl.	Beispiel	�6).	Dadurch	ist	
eine	unmittelbare	Zuordnung	gegeben	und	
dem	 Planadressaten	 erschließen	 sich	 alle	
Informationen	 zu	 einem	 Plansatz	 zugleich.	
Bei	einer	derartigen	Anordnung	ist	zu	emp-
fehlen,	dass	Plansatz	und	Begründung	deut-
lich	 von	 einander	 zu	 unterschieden	 sind.	
Dies	 kann,	 analog	 zu	 den	 Empfehlungen	
bzgl.	 der	 Plansätze,	 durch	 Unterschiede	 in	
Schriftart	 oder	 -größe,	 Fett-	 oder	 Kursiv-

druck	 sowie	 einer	 farblichen	 Hinterlegung	
geschehen.	

Störend	bei	dieser	Methode	könnte	wirken,	
dass	 keine	 kompakte	 Darstellung	 aller	 ver-
bindlichen	 Festlegungen	 erfolgt,	 sondern	
dass	 vielmehr	 der	 (verbindliche)	 textliche	
Teil	durch	die	Einschübe	der	Begründungen	
in	die	Länge	gezogen	wird.

Als	weitere	Anordnungsmöglichkeit	kann	die	
Begründung	 jeweils	 einem	 Teilkapitel	 fol-
gend,	ans	Ende	des	Verkehrskapitels	oder	des	
gesamten	Textteils	 gestellt	 werden.	 Um	 die	
Begründungen	bei	dieser	Variante	allerdings	
schnell	 finden	zu	können,	kann	es	sinnvoll	
sein,	 die	 Begründung	 auf	 andersfarbigem	
Papier	abzudrucken.	In	jedem	Fall	sollte	eine	
klare	 Zuordnung	 der	 Begründung	 zu	 den	
einzelnen	Plansätzen	und	nicht	nur	zu	den	
Teilkapiteln	 erfolgen	 (vgl.	 Beispiel	��).	 Dies	
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Beispiel 18 
Halbtransparente Planzeichen mit sichtbarer 
Plangrundlage

Quelle:  Gebietsentwicklungsplan Regierungsbezirk 
Detmold, Teilabschnitt Oberbereich Bielefeld, 
zeichnerische Darstellung, 2004.

kann	relativ	einfach	durch	eine	Nummerie-
rung	 der	 Plansätze	 vorgenommen	 werden.	
Eine	 darauf	 abgestimmte	 Zuordnung	 der	
Begründungssätze	 mit	 einem	 eindeutigen	
Hinweis	 auf	 den	 relevanten	 Plansatz	 durch	
das	 Wort	 „zu“	 erleichtert	 die	 Handhabung	
des	Plans	erheblich.	

Der	Vorteil	dieser	Vorgehensweise	liegt	dar-
in,	 dass	 die	 verbindlichen	 Plansätze	 kom-
pakt	 und	 schnell	 zu	 erfassen	 sind	 und	 bei	
weiterem	 Informationsbedarf	 die	 Begrün-

dung	 problemlos	 hinzugezogen	 werden	
kann.	 Jedoch	 ist	 ein	 Blättern	 vom	 Plansatz	
zur	Begründung	nicht	vermeidbar	und	kann	
störend	wirken.

Von	einer	gesonderten	Veröffentlichung	der	
Begründungen	 in	 einem	 separaten	 Text-
band	sollte	abgesehen	werden,	da	die	Hand-
habung	des	Plans	wesentlich	umständlicher	
werden	würde.

Wie	 bei	 den	 Plansätzen	 kann	 auch	 bei	 der	
Begründung	 eine	 thematische	 Einordnung	
durch	 Marginalien	 zu	 einer	 verbesserten	
Handhabbarkeit	führen.

Planzeichen

Bei	der	Regionalplananalyse	sind	häufig	Un-
stimmigkeiten	 zwischen	 der	 Plankarte	 und	
der	Legende	 festgestellt	worden.	Dies	 führt	
leicht	 zu	 Missverständnissen	 und	 einer	 er-
schwerten	Handhabung	des	Plans.	Um	dies	
zu	vermeiden	sollte	bei	der	Erstellung	eines	
Regionalplans	insbesondere	darauf	geachtet	
werden,	dass	die	Legende	und	die	Plankarte	
aufeinander	abgestimmt	werden.	So	sollten	
zum	 einen	 alle	 in	 der	 Karte	 verwendeten	
Planzeichen	auch	in	der	Legende	dargestellt	
und	erläutert	bzw.	bezeichnet	werden.	Zum	
anderen	ist	darauf	zu	achten,	dass	alle	Plan-
zeichen,	die	in	der	Legende	dargestellt	sind,	
auch	in	der	Karte	verwendet	werden.	Analog	
hierzu	 sollte	 auch	 darauf	 geachtet	 werden,	
dass	die	verwendeten	Planzeichen	 in	Karte	
und	Legende	 identisch	sind	und	sich	nicht	
in	Farbe,	Form	oder	Größe	unterscheiden.	

Darüber	 hinaus	 sollte	 im	 Hinblick	 auf	 eine	
gute	 Lesbarkeit	 der	 Karte	 versucht	 werden,	
die	Anzahl	der	Planzeichen	möglichst	gering	
zu	halten	und	eine	mehrfache	Überlagerung	
der	einzelnen	Planzeichen	zu	vermeiden.	

Einen	 entscheidenden	 Aspekt	 für	 die	 Les-
barkeit	 der	 Plankarte	 stellt	 außerdem	 die	
Wahl	 der	 verwendeten	 Farben	 dar.	 Da	 ge-
rade	die	Farbwahrnehmung	ein	Bereich	ist,	
der	 stark	 von	 subjektiven	 Eindrücken	 und	
Einschätzungen	geprägt	 ist,	sollen	hier	kei-
ne	 Handlungsempfehlungen	 gegeben	 wer-
den.	Dennoch	sollte	bei	der	Farbwahl	darauf	
geachtet	 werden,	 dass	 die	 Farben	 aufein-
ander	 abgestimmt	 sind	 und	 insgesamt	 ein	
harmonisches	 Bild	 ergeben.	 Insbesondere	
im	Verkehrsbereich	 ist	 nicht	 zu	 empfehlen,	
entweder	durch	die	Wahl	zu	blasser	Farben	
eine	 Überlagerung	 durch	 kräftigere	 Farben	
anderer	 Planzeichen	 zu	 ermöglichen	 oder	
durch	besonders	kräftige	Farben	den	zeich-
nerischen	Festlegungen	des	Verkehrs	zu	ei-
ner	Dominanz	zu	verhelfen.

Beispiel 19 
Linienstärken I

Quelle:  Landkreis Oldenburg Regionales Raumordnungsprogramm,  
Zeichnerische Darstellung, 1996.
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nen	mit	best-practice-Beispielen

Für	 die	 Nachvollziehbarkeit	 der	 Planung	
kann	 es	 weiterhin	 von	 Vorteil	 sein,	 wenn	
unter	der	Planzeichnung	die	jeweilige	Plan-
grundlage	sichtbar	ist.	Wenn	dies	gewünscht	
wird,	 ist	 zu	 empfehlen,	 Planzeichen	 halb-
transparent	 darzustellen	 um	 somit	 eine	
räumliche	 Einordnung	 in	 den	 Bestand	 zu	
erleichtern	(vgl.	Beispiel	�8).

Liniendarstellungen

Den	Liniendarstellungen	gilt	es	daher	in	be-
sonderem	 Maße	 Beachtung	 beizumessen.	
Grundsätzlich	 können	 bei	 der	Verwendung	
von	Liniendarstellungen	verschiedene	Emp-
fehlungen	ausgesprochen	werden.

Eine	 Unterscheidung	 der	 einzelnen	 Fest-
legungen	 durch	 eine	 variierende	 Stärke	
der	 Linien	 ist	 oftmals	 schwierig.	 Es	 ist	 je-
doch	 insbesondere	 bei	 funktionalen	 Net-
zen	 von	 Bedeutung,	 gemäß	 der	 Hierarchie	
des	 Netzes	 unterschiedliche	 Abstufungen	
vorzusehen.	 Daher	 sollte	 darauf	 geach-
tet	 werden,	 dass	 bei	 der	 Verwendung	 von	
Liniendarstellungen	 eine	 klar	 erkennbare	
Abstufung	 stattfindet.	 Dabei	 ist	 denkbar,	
dass	 Straßen	 verschiedener	 Kategorien	
beispielsweise	 nicht	 ausschließlich	 durch	
eine	variierende	Strichstärke,	sondern	auch	
durch	 unterschiedliche	 Darstellungsarten	
dargestellt	werden.	So	kann	für	eine	höher-
qualifizierte	 Verbindung	 im	 funktionalen	
Netz	 z.B.	 eine	 doppelte	 Linie	 vorgesehen	
werden	während	für	Straßen	niedrigerer	Ka-
tegorien	eine	einfache	Linie	verwendet	wird	
(vgl.	Beispiel	�9).

Auch	 sollte	 die	 Strichstärke	 der	 Linien	 im	
Verhältnis	 zur	 Plangrundlage	 bzw.	 deren	
Maßstab	entsprechend	gewählt	werden.	Ge-
rade	bei	einem	Maßstab	von	�:�00.000	sind	
Linien	 mit	 einer	 großen	 Strichstärke	 sehr	
dominant.	 Im	 Beispiel	 P	 wird	 deutlich,	 wie	
eine	 angemessene	 Liniendimensionierung	
aussehen	 kann.	 Gleichwohl	 sollten	 aber	
auch	 zu	 dünne	 Linienstärken	 vermieden	
werden,	da	sie	sonst	in	der	Fülle	der	Planzei-
chen	 leicht	 untergehen	 und	 kaum	 noch	 zu	
erkennen	sind.

Für	 das	 Verständnis	 der	 Plankarte	 und	 die	
räumliche	Zuordnung	der	Planelemente	ist	
es	hilfreich,	wenn	Straßen	und	Wasserwege	
in	 der	 Plankarte	 mit	 ihrer	 entsprechenden	
Bezeichnung	 versehen	 werden.	 Dies	 kann	
durch	 eine	 einfache	 Beschriftung	 entlang	
der	Linie	geschehen	(vgl.	Beispiel	�0).

Beispiel 21 
Symbol- und Flächendarstellungen

Quelle:  Regionalplan Chemnitz-Erzgebirge, Karte 2: 
Raumnutzung, 2002.

Beispiel 22
geeignete Symbolwahl

Quelle:  Regionalplan 2004 für den Planungsraum II, zeichnerische Darstellung.

Beispiel 20
Linienstärken II und Beschriftung

Quelle:  Regionalplan Mittelhessen 2001, Zeichnerische 
Darstellung.

Symbole

Da	Symboldarstellungen	prinzipiell	eher	als	
räumlich	unbestimmt	einzustufen	sind,	ist	es	
zielführend,	 wenn	 Standorte	 oder	 Flächen,	
die	 mit	 Symbolen	 gekennzeichnet	 werden	
sollen,	 zusätzlich	 mit	 einer	 Linienumgren-
zung	 versehen	 werden.	 Hierdurch	 wird	 die	
betreffende	Fläche	eindeutig	abgrenzt.	Dies	
bietet	sich	vor	allem	bei	der	Festlegung	von	
Flugplätzen	und	Häfen	an	(vgl.	Beispiel	��)

Bei	der	Wahl	geeigneter	Symbole	ist	es	emp-
fehlenswert,	vor	allen	Dingen	solche	auszu-
wählen,	 die	 sich	 dem	 Planadressaten	 nicht	
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Beispiel 24
Verwendung gleichartiger Planzeichen in Plan- 
und Themenkarte II

Quelle:  Regionaler Raumordnungsplan Westpfalz 2004, 
Zeichnerische Darstellung

Quelle:  Regionaler Raumordnungsplan Westpfalz 2004, S. 40

Beispiel 23
Verwendung gleichartiger Planzeichen in Plan- und Themenkarte I

erst	nach	Einsicht	der	Planlegende	erschlie-
ßen.	 Symbole	 mit	 entsprechender	 eindeu-
tiger	Aussagekraft	verbessern	die	Nachvoll-
ziehbarkeit	 der	 Pläne	 deutlich.	 Symbole	
sollten	 auch	 ohne	 eine	 entsprechende	 Zei-
chenerklärung	 verständlich	 sein;	 dies	 be-
deutet	jedoch	nicht,	auf	eine	entsprechende	
Darstellung	des	Planelementes	in	der	Plan-
legende	zu	verzichten	(vgl.	Beispiel	��).

Themenkarten

Themenkarten	 sind	 ein	 wichtiges	 und	 ad-
äquates	Mittel,	um	Planungen	aufzuarbeiten	
und	zu	verdeutlichen.	Durch	Themenkarten	
können	einzelne	 Inhalte	der	Regionalpläne	
nochmals	herausgehoben	und	veranschau-
licht	 werden,	 ohne	 dass	 Darstellungen	 aus	
anderen	Funktionsbereichen	die	Lesbarkeit	
beeinträchtigen	 würden.	 Dadurch	 kann	 zu	
einem	 besseren	 Verständnis	 des	 Regional-
plans	 wesentlich	 beigetragen	 werden.	 Bei	
ihrer	 Gestaltung	 sind	 die	 gleichen	 Plan-

zeichen	 zu	 verwenden	 wie	 in	 der	 zeichne-
rischen	 Darstellung	 des	 Gesamtplanes.	 Für	
eine	einfachere	Handhabung	ist	es	sinnvoll,	
die	 Planzeichen	 der	 verschiedenen	 Karten	
eines	 Regionalplans	 einander	 anzupassen	
und	 somit	 eine	 leichtere	 Verständlichkeit	
zu	gewährleisten.	Im	Folgenden	werden	ein	
Ausschnitt	aus	der	Planlegende	(Beispiel	�4)	
und	 eine	 Themenkarte	 aus	 einem	 Regio-
nalplan	(Beispiel	��)	abgebildet.	Dabei	sind	
dieselben	Planzeichen	verwendet	worden.	

Zusammenwirken von Text und Karte

Da	Regionalpläne	sowohl	zeichnerische	 als	
auch	 textliche	 Festlegungen	 beinhalten,	
kommt	 es	 besonders	 darauf	 an,	 dass	 sich	
diese	 nicht	 widersprechen.	 Vor	 dem	 Hin-
tergrund	 einer	 nachvollziehbaren	 Planung	
sollte	 nicht	 nur	 darauf	 geachtet	 werden,	
dass	hier	keine	Diskrepanzen	auftreten	son-
dern	auch	darauf,	dass	die	Zusammenhänge	
zwischen	Text	 und	 Karte	 leicht	 zu	 erfassen	
sind.	In	der	Praxis	kommt	es	immer	wieder	
vor,	dass	einem	Planzeichen	in	der	zeichne-
rischen	 Darstellung	 kein	 Plansatz	 im	 text-
lichen	Teil	zugeordnet	ist	oder	aber	dass	sich	
konkrete	 Aussagen	 zum	 Dargestellten	 erst	
in	 der	 Begründung	 des	 jeweils	 relevanten	
Plansatzes	 wieder	 finden.	 Planelemente	 in	
der	zeichnerischen	Darstellung	ohne	einen	
zugehörigen	Plansatz	 im	Textteil	sind	einer	
nachvollziehbaren	Planung	nicht	zuträglich.	
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Beispiel 26 
Lesbare Ortsnamen

Quelle:  Regionalplan Mittelhessen 2001,  
Zeichnerische Darstellung
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4  VERKEHRSWESEN UND BEREICHE FÜR TRASSEN  
  UND INFRASTRUKTURVORHABEN

4.1  Verkehr  
4.1.1  Straßenverkehr 
4.1.2  Funktionales Straßennetz 
4.1.3  Großräumig bedeutsame Straßen 
4.1.4  Regional/ Überregional bedeutsame Straßen 
4.1.5  Regional bedeutsame Straßen
(...)

Quelle:  Regionalplan 2015 Nordschwarzwald, S.VII, 2005 und Planlegende

Beispiel 25
Verwendung gleicher Begriffe in Planlegende und Teilkapiteln

Dies	 sollte	 im	 Hinblick	 auf	 die	 Verständ-
lichkeit	 der	 Planung	 unbedingt	 vermieden	
werden.	Ebenso	kann	es	irritierend	auf	den	
Planadressaten	 wirken,	 wenn	 zu	 mehreren	
Planzeichen	nur	ein	Plansatz	vorhanden	ist,	
ohne	 dass	 eine	 weitere	 Ausdifferenzierung	
stattfindet.

Es	 bestehen	 prinzipiell	 verschiedene	 Mög-
lichkeiten	 um	 eine	 sinnvolle	 und	 nachvoll-
ziehbare	 Verknüpfung	 der	 Planelemente	
sowohl	von	der	zeichnerischen	Darstellung	
zum	Textteil	als	auch	vom	Textteil	zur	zeich-
nerischen	Darstellung	herzustellen.

Zunächst	 ist	 es	 für	 den	 Planadressaten	 äu-
ßerst	 hilfreich,	 wenn	 in	 der	 zeichnerischen	
Darstellung	 die	 gleichen	 Begrifflichkeiten	
und	Untergliederungen	wie	im	Textteil	ver-
wendet	werden.	Wenn	beispielsweise	in	der	
Karte	nach	großräumig	bedeutsamen,	über-
regional	 bedeutsamen,	 regional	 bedeut-
samen	 und	 nach	 flächenerschließenden	
Straßen	 unterschieden	 wird,	 sollten	 diese	
Kategorien	 auch	 so	 im	 Textteil	 verwendet	
werden.	

Vor	dem	selben	Hintergrund	sollte	auch	dar-
auf	 geachtet	 werden,	 dass	 Planzeichen	 in	
der	Legende	der	zeichnerischen	Darstellung	
unter	 der	 gleichen	 Überschrift	 angeführt	
werden,	wie	dies	 im	Textteil	vorgenommen	
ist.	 Beispielsweise	 ist	 es	 für	 den	 Planadres-
saten	nur	schwer	nachvollziehbar,	wenn	ein	
Planzeichen	in	der	Legende	unter	der	Über-
schrift	 „Schienenverkehr“	 eingeordnet	 ist,	
der	zugehörige	relevante	Plansatz	sich	aber	
im	Kapitel	„ÖPNV“	befindet.

Die	 Zuordnung	 der	 Planzeichen	 in	 den	
zeichnerischen	Darstellungen	zu	den	Plan-
sätzen	 im	 Textteil	 kann	 durch	 Verweise	 in	
der	 Legende	 auf	 den	 zugehörigen	 Plansatz	
verbessert	werden	(vgl.	Beispiel	�5).	Der	Ver-
weis	auf	das	betreffende	Plankapitel	ist	zwar	
hilfreich,	 reicht	 aber	 oftmals	 nicht	 aus,	 um	
eine	 eindeutige	 und	 schnelle	 Zuordnung	
zu	 ermöglichen.	 Besser	 ist	 es,	 die	 Zuord-
nung	 durch	 in	 der	 Legende	 eindeutig	 ge-
kennzeichnete	 und	 leicht	 nachvollziehbare	
Verweise	 auf	 den	 entsprechenden	 Plansatz	
im	Textteil	vorzunehmen.	Dies	erspart	dem	
Adressaten	 lästiges	 und	 zeitraubendes	 Su-
chen	 der	 relevanten	 Textteile.	 Das	 Beispiel	
zeigt	ebenfalls	deutlich,	wie	ein	Verweis	ne-
ben	 dem	 Planzeichen	 auf	 die	 Nummer	 des	
Plansatzes	 zur	 leichteren	 Handhabung	 des	
Plans	beitragen	kann.	

Für	 eine	 räumliche	 Zuordnung	 und	 Ver-
ständlichkeit	 der	 Planung	 ist	 es	 weiterhin	
hilfreich,	wenn	die	 im	Text	genannten	Orte	

und	räumlichen	Bestimmungen	auch	in	der	
Karte	 verortet	 sind.	 So	 sollte	 es	 im	 Interes-
se	einer	einfachen	Handhabung	vermieden	
werden,	 dass	 auf	 Orte	 Bezug	 genommen	
wird,	 die	 außerhalb	 des	 Plangebietes	 bzw.	
des	 Kartenausschnitts	 liegen.	 Hier	 wäre	 es	
hilfreich,	 nur	 Orte	 aus	 dem	 Plangebiet	 zu	
nennen	

In	 der	 Praxis	 kommt	 es	 immer	 wieder	 vor,	
dass	 Namen	 kleinerer	 Orte,	 auf	 die	 Bezug	
genommen	 wird,	 nur	 in	 hellem	 Grau	 auf	
der	 Kartengrundlage	 vorhanden	 sind.	 Sie	
sind	dann	von	der	Planzeichnung	häufig	so	
stark	 überlagert,	 dass	 sie	 schlecht	 oder	 gar	
nicht	lesbar	sind.	Sollen	die	Namen	weiter-
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(113)
Vgl.: Bundesamt für Bauwe-
sen und Raumordnung (Hrsg.): 
Schlanker und effektiver Regio-
nalplan, Reihe Forschungen des 
BBR, Heft 101, Bonn 2001.

(114)
In der Vergangenheit vor allem 
durch das Inkrafttreten des EEG 
geschehen. 
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Beispiel 28
Strukturierung eines Inhaltsverzeichnisses

Quelle:  Regionaler Raumordnungsplan Westpfalz 2004, Seite -I-

hin	nur	auf	der	Kartengrundlage	vorhanden	
sein,	ist	es	empfehlenswert,	in	der	Grundla-
ge	schwarze	Schrift	(vgl.	Beispiel	�6)	zu	ver-
wenden	 oder	 die	 Ortsnamen	 nochmals	 in	
größerer	Schrift	zu	drucken	(vgl.	Beispiel	��)	

und	darauf	zu	achten,	dass	keine	Überlage-
rung	der	Ortsnamen	mit	Planzeichen	statt-
findet.

Im	 Hinblick	 auf	 eine	 eindeutige	 sachliche	
Bestimmtheit	sollte	darauf	geachtet	werden,	
dass	 die	 sachlichen	 Aussagen	 in	 Text	 und	
zeichnerischer	 Darstellung	 übereinstim-
men.	Falsch	ist	es	beispielsweise,	wenn	wie	
bei	 einer	 nachrichtlichen	 Übernahme	 in	
der	Karte	an	einer	Stelle	das	Planzeichen	für	
„Neubau“	 verwendet	 wird,	 der	 Text	 hinge-
gen	von	einem	Ausbau	spricht.

Auch	 in	 Bezug	 auf	 die	 Kennzeichnung	 von	
Zielen	und	Grundsätzen	der	Raumordnung,	
Vorschlägen	und	nachrichtlichen	Übernah-
men	 ist	 eine	 eindeutige	 Kennzeichnung	
wichtig.	In	der	Praxis	kommt	es	leider	immer	
wieder	vor,	dass	Planzeichen	zwar	als	nach-
richtliche	Übernahmen	gekennzeichnet,	die	
zugehörigen	Plansätze	aber	unter	Zielen	der	
Raumordnung	aufgeführt	sind.	

5.5  Strukturierung der Text- 
und Kartenteile von 
Regionalplänen

Prinzipiell	 sind	 für	 eine	 leichte	 Handhab-
barkeit	 all	 diejenigen	 Faktoren	 entschei-
dend,	 die	 der	 Lesbarkeit,	 Nachvollziehbar-
keit	und	Übersichtlichkeit	der	Textteile	und	
der	zeichnerischen	Darstellungen	zuträglich	
sind.	Dies	betrifft	nicht	nur	Grundsätzliches	
wie	 die	 Strukturierung	 von	 Legenden	 und	
Inhaltsverzeichnissen,	 sondern	 auch	 die	
verwendeten	Termini	 sowie	 die	 graphische	
und	strukturelle	Text-	und	Kartengestaltung.	
Darüber	hinaus	ist	zu	empfehlen,	sich	auch	
an	den	Erfordernissen	eines	schlanken	Regi-
onalplanes	zu	orientieren.���

Strukturierung der Textteile von 
Regionalplänen

Ein	 klar	 gegliedertes	 und	 gut	 durchstruk-
turiertes	 Inhaltsverzeichnis	 zu	 Beginn	 des	
Textteils	ist	für	den	Planadressaten	zur	erst-
maligen	 Orientierung	 hilfreich.	 Dadurch	
kann	eine	bessere	und	problemlose	Auffind-
barkeit	der	einschlägigen	Plansätze	weitge-
hend	 sichergestellt	 werden.	 Prinzipiell	 er-
scheint	dabei	eine	Gliederung	der	einzelnen	
Kapitel	 entsprechend	 der	 Vorgaben	 in	 §	 �	
Abs.	�	ROG	in

●•	 Festlegungen	zur	Siedlungsstruktur,

●•	 Festlegungen	zur	Freiraumstruktur	und

●•	 Festlegungen	zur	Infrastruktur

vor	diesem	Hintergrund	besonders	sinnvoll.

Beispiel 27 
Hervorgehobene Ortsnamen

Quelle:  Regionalplan Region Regensburg (11), Karte 2: 
Siedlung und Versorgung, 2003
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Durch	eine	weiter	klar	gestaltete	Unterglie-
derung	 der	 einzelnen	 auf	 die	 Funktionsbe-
reiche	 bezogenen	 Teilkapitel	 durch	 jewei-
lige	Unterkapitel	ist	eine	Auffindbarkeit	der	
Plansätze	 problemlos	 gewährleistet.	 Zeit-
raubendes	Blättern	im	Text	und	das	Suchen	
der	relevanten	Textteile	erübrigen	sich	(vgl.	
Beispiel	�8).

Erleichtert	wird	die	Auffindbarkeit	von	Plan-
sätzen	 und/oder	 von	 Begründungen	 auch	
durch	die	Verwendung	von	stichwortartigen	
Marginalien	 mit	 thematischem	 Bezug	 zum	
Text.	Dies	lässt	unabhängig	vom	Inhaltsver-
zeichnis	 und	 der	Textstruktur	 auch	 ein	 ge-
zieltes	thematisches	Suchen	im	Text	zu.

Durch	eine	weiter	klar	gestaltete	Unterglie-
derung	 der	 einzelnen	 auf	 die	 Funktionsbe-
reiche	bezogenen	Teilkapitel	durch	jeweilige	
Unterkapitel	ist	eine	Auffindbarkeit	der	Plan-
sätze	 problemlos	 gewährleistet.	 Erleichtert	
wird	die	Auffindbarkeit	von	Plansätzen	und/
oder	von	Begründungen	auch	durch	die	Ver-
wendung	von	thematischen	Marginalien	am	
Rand	des	Textes.	

Einige	Regionalpläne	werden	aufgrund	zahl-
reicher	Änderungen	in	Teilen	immer	weiter	
fortgeschrieben.	 Teilfortschreibungen	 ha-
ben	den	Vorteil,	dass	bei	einer	sich	kurzfris-
tig	ändernden	Situation,	welche	einen	regi-
onalplanerischen	Handlungsbedarf	auslöst,	
nicht	der	ganze	Regionalplan	neu	aufgestellt	
werden	 muss.��4	 Bei	 einer	 solchen	 Vorge-
hensweise	ist	es	im	Hinblick	auf	eine	besse-
re	Lesbarkeit	förderlich,	wenn	die	ursprüng-
lich	 gewählte	 Strukturierung	 des	 Textteils	
des	Regionalplans	nicht	verändert	wird	und	
darüber	 hinaus	 die	 Teilfortschreibungen	
nicht	in	Einzelbänden	erscheinen.	Bei	den-
jenigen	Teilfortschreibungen,	 die	 jeweils	 in	
einem	eigenständigen	Textband	veröffentli-
cht	sind,	ist	ein	gleichzeitiges	Blättern	in	den	
einzelnen	Bänden	unumgänglich.	Dies	wirkt	
sich	negativ	auf	die	Handhabbarkeit	des	Re-
gionalplans	aus.	Günstiger	ist	hier	die	Wahl	
der	Veröffentlichung	von	Regionalplan	und	
Teilfortschreibungen	in	Form	von	Loseblatt-
sammlungen;	 bei	 erfolgten	 Teilfortschrei-
bungen	 können	 so	 die	 veralteten	 Textteile	
problemlos	 durch	 die	 jeweils	 gültigen	Teile	
ersetzt	werden	(vgl.	Beispiel	�9).

Strukturierung der Kartenteile von 
Regionalplänen

Zunächst	ist	es	für	die	Lesbarkeit	der	zeich-
nerischen	Darstellung	eines	Regionalplanes	
von	immanenter	Bedeutung,	dass	sowohl	in	
der	 Plankarte	 verwendete	 Planelemente	 in	

Beispiel 29
Loseblattsammlung

Quelle:  Eigene Fotografie, Kaiserslautern 2006

Beispiel 30 
Marginalien

Quelle:  Gebietsentwicklungsplan Düsseldorf 1999, S. 64



Festlegungen	zum	Verkehr	in	Regionalplänen	 	 	 Werkstatt:	Praxis	Heft	48�6

(115) Vgl. Kapitel 5.4. der	Legende	erläutert	werden,	als	auch,	dass	
in	 der	 Legende	 enthaltene	 Planzeichen	 in	
der	Karte	wieder	zu	finden	sind.��5	Dadurch	
kann	 Missverständnissen	 vorgebeugt	 und	
dem	Plan	zu	einer	größeren	Lesbarkeit	und	
Nachvollziehbarkeit	verholfen	werden.

Bezüglich	 der	 Strukturierung	 der	 Planle-
genden	 wird	 –	 analog	 zur	 empfohlenen	
Strukturierung	der	Textteile	–	angeregt,	die-
se	 ebenfalls	 nach	 Sachgebietsthemen	 zu	
gliedern.	 Dabei	 ist	 darauf	 zu	 achten,	 dass	
nach	Möglichkeit	dieselbe	Untergliederung	
und	dieselben	Überschriften,	bzw.	Bezeich-
nungen	 angewendet	 werden	 wie	 dies	 im	
Textteil	der	Fall	ist.	Dies	trägt	dazu	bei,	dass	
die	Festlegungen	in	den	Textteilen	und	den	
zeichnerischen	 Darstellungen	 problemlos	
einander	 zugeordnet	 werden	 können	 (vgl.	
Beispiel	�0)

Denkbar	 ist	 dabei	 aber	 auch	 eine	 Spalten-
darstellung	der	Planlegende,	bei	der	in	zwei	
verschiedenen	Spalten	die	Ziele	der	Raum-
ordnung	 und	 die	 Grundsätze	 der	 Raum-
ordnung	klar	voneinander	abgegrenzt	sind.	
Zwar	erscheint	ein	solches	Vorgehen	bei	den	
Festlegungen	zur	Siedlungs-	und	insbeson-
dere	 bei	 denjenigen	 zur	 Freiraumstruktur	
eher	 geboten.	 Es	 sind	 jedoch	 auch	 bei	 den	
Festlegungen	 zum	 Verkehr	 Festlegungen	
möglich,	 die	 nicht	 ausschließlich	 als	 Ziele	
der	Raumordnung	qualifizierbar	sind.	Selbst	
dann,	wenn	im	Verkehrsbereich	ausschließ-

lich	Ziele	der	Raumordnung	enthalten	sein	
sollten,	 kann	 eine	 Untergliederung	 der	 Le-
gende	 in	 einer	 Ziel-	 und	 Grundsatzspalte	
sinnvoll	 erscheinen.	 Insbesondere	 im	 Zu-
sammenhang	mit	den	Festlegungen	aus	den	
anderen	 beiden	 Funktionsbereichen	 trägt	
eine	durchgehend	gleich	bleibende	Gliede-
rung	der	Planlegende	zu	einer	verbesserten	
Lesbarkeit	und	Nachvollziehbarkeit	des	Re-
gionalplans	und	damit	einer	besseren	Über-
sichtlichkeit	bei.

Günstig	 ist	 auch	 die	 Gruppierung	 der	 ein-
zelnen	Planelemente	auf	der	Planlegende	in	
Bezug	zu	ihrer	Qualifizierung	als	Ziele	oder	
Grundsätze	 der	 Raumordnung	 sowie	 die	
Absetzung	 von	 den	 nachrichtlichen	 Über-
nahmen.

Weiterhin	 sollte	 sichergestellt	 werden,	 dass	
bei	 den	 einzelnen	 Planelementen	 in	 der	
Planlegende	die	gleichen	Termini	verwendet	
werden,	wie	diese	im	Textteil	des	Regional-
planes	vorgenommen	werden.	Darüber	hin-
aus	 ist	 es	 hilfreich,	 wenn	 die	 Planelemente	
in	 der	 Legende	 mit	 der	 gleichen	 Gliede-
rungsnummer	 bzw.	 Durchnummerierung	
versehen	 sind	 wie	 die	 entsprechenden	
Plansätze	im	Textteil	der	Regionalpläne.	Da-
durch	 kann	 sichergestellt	 werden,	 dass	 die	
relevanten	Plansätze	ohne	weiteres	eindeu-
tig	auffindbar	sind	und	dass	auf	lästiges	und	
zeitintensives	Blättern	in	den	Textteilen	ver-
zichtet	werden	kann.



��

6		 Hinweise	zum	Zusammenspiel	der	
Raumplanung	mit	der	sektoralen	
Fachplanung	Verkehr	im	Planungsprozess

Prinzipiell	 haben	 die	 Träger	 der	 Fachpla-
nungen	die	Erfordernisse	der	Raumordnung	
bei	ihren	raumbedeutsamen	Planungen	und	
Maßnahmen	 entsprechend	 zu	 beachten	
(Ziele	 der	 Raumordnung)	 bzw.	 zu	 berück-
sichtigen	(Grundsätze	der	Raumordnung).��6		
Voraussetzung	hierfür	ist,	dass	die	regional-
planerischen	Festlegungen	im	Funktionsbe-
reich	Verkehr	 innerhalb	 des	 Kompetenzbe-
reichs	der	Raumordnung	liegen.	Gleichsam	
haben	die	Träger	der	Regionalplanung	aber	
auch	 die	 Fachplanungsträger	 bei	 der	 Auf-
stellung	ihrer	Pläne	zu	beteiligen.

Die	Praxis	zeigt	immer	wieder,	dass	von	Sei-
ten	 der	 Fachplanungsträger	 den	 von	 den	
Trägern	 der	 Regionalplanung	 aufgezeigten	
Problemfeldern,	 Hinweisen	 und	 Vorschlä-
gen	 nicht	 hinreichend	 Aufmerksamkeit	 ge-
schenkt	wird.	Eine	Ursache	hierfür	ist,	dass	
im	 Aufstellungs-	 bzw.	 Änderungsverfahren	
zum	Zeitpunkt	der	formalen	Beteiligung	die	
Planung	 in	 den	 meisten	 Fällen	 bereits	 so	
weit	 fortgeschritten	 ist,	 dass	 es	 für	 größere	
Korrekturen	bereits	zu	spät	 ist.	Häufig	sind	
die	Regionalplanungsträger	daher	nicht	ak-
tiv	am	Planungsprozess	beteiligt.

Bei	 der	 bundesweiten	 Analyse	 dieses	 The-
menfeldes	 wurde	 deutlich,	 dass	 der	 Weg	
zum	 Erfolg	 und	 damit	 zu	 größeren	 Mitwir-
kungs-	 und	 Einflussmöglichkeiten	 auf	 die	
Entscheidungen	der	Fachplanungsträger	 in	
dieser	 Hinsicht	 ambivalent	 einzuschätzen	
ist.	 Im	 Rahmen	 einer	 schriftlichen	 Befra-
gung	und	sich	daran	anschließender	Exper-
tengespräche	ließ	sich	feststellen,	dass	diese	
Mitwirkungs-	und	Einflussmöglichkeiten	in	
diesem	Zusammenhang	sowohl	eine	inhalt-
liche	 als	 auch	 eine	 prozessuale	 Dimension	
besitzen.

Einerseits	kommt	es	im	Verkehrsteil	des	Re-
gionalplans	darauf	an,	die	Qualität	der	ein-
zelnen	 Festlegungen	 deutlich	 zu	 erhöhen.	
Auf	diese	Weise	kann	sichergestellt	werden,	
dass	der	jeweilige	Regelungsgegenstand	für	
die	Adressaten	der	Regionalpläne	und	damit	
auch	 die	 Fachplanungsträger	 ohne	 große	
Schwierigkeiten	 ersichtlich	 ist.	 Vorausset-
zung	ist	ein	konsequenter	Umgang	mit	Zie-
len	 und	 Grundsätzen	 der	 Raumordnung	 in	
den	 Regionalplänen.	 Das	 ist	 wesentlicher	
Wunsch	der	Fachplanungsträger,	da	sich	ih-
nen	häufig	die	Planungsabsichten	der	Träger	

der	 Regionalplanung	 aufgrund	 inhaltlicher	
Mängel	nicht	eindeutig	erschließen.���	

Im	Einzelnen	bedeutet	dies	vor	allem,

•	 die	 Plansätze	 knapp	 und	 präzise	 zu	 for-
mulieren,	d.	h.	auf	das	Wesentliche	zu	re-
duzieren;

•	 die	 Plansätze	 leicht	 verständlich	 und	
adressatengerecht	zu	konzipieren;

•	 den	Kompetenzrahmen	 der	 Regionalpla-
nung	 nicht	 zu	 überschreiten,	 d.	h.	 auch	
auf	Wünsche	aus	der	Region	nur	insoweit	
einzugehen,	wie	dies	innerhalb	des	Kom-
petenz-	und	insbesondere	des	Regelungs-
bereichs	der	Regionalplanung	möglich	ist;	
hierbei	 ergeben	 sich	 je	 nach	 Organisati-
onsform	und	Institutionalisierung	der	Re-
gionalplanung	unterschiedliche	Rahmen-
bedingungen;

•	 die	 Regionalpläne	 insgesamt	 so	 schlank	
wie	möglich	auszugestalten	sowie

•	 die	Plansätze	entsprechend	den	Empfeh-
lungen	in	Kapitel	5.�	zu	kennzeichnen.

Gerade	 von	 Seiten	 der	 Fachplanung	 be-
steht	 immer	 wieder	 großes	 Interesse,	 ihre	
fachplanerischen	 Aussagen	 durch	 Ziele	 der	
Raumordnung	 zusätzlich	 abzusichern.��8	 	
Deswegen	 kann	 durch	 die	 Beachtung	 der	
o.	g.	 Hinweise	 eine	 bessere	 Einfluss-	 und	
Mitwirkungsmöglichkeit	 gewährleistet	 wer-
den.

Andererseits	 ist	 es	 schon	 während	 des	 Pla-
nungsprozesses	 wichtig,	 über	 das	 rein	 for-
male	und	gesetzlich	vorgeschriebene	Betei-
ligungsverfahren	 hinaus,	 auf	 informellem	
Wege	 eine	 Beteiligung	 an	 den	 jeweiligen	
Verfahren	 der	 Fachplanung	 anzustreben.	
Informelle	 Zusammenarbeit	 kann	 in	 we-
sentlichem	Umfang	dazu	beitragen,

•	 Missverständnisse	 frühzeitig	 auszuräu-
men,	

•	 die	 Fachplanungsträger	 für	 die	 Sichtwei-
sen	 einer	 gesamträumlich	 orientierten	
Raumordnungsplanung	zu	gewinnen,	

•	 bereits	frühzeitig	Einfluss	zu	nehmen	und	

•	 Planungsprozesse	zu	beschleunigen.

Häufig	 ist	 den	 Trägern	 der	 Fachplanung	
jedoch	 noch	 nicht	 bewusst,	 welche	 Un-
terstützung	 die	 Raumordnung	 ihren	 Pla-

(116)
Vgl. Kapitel 3.1.

(117)
Auch dies wurde im Rahmen der 
bundesweiten Untersuchung 
mehrfach deutlich.

(118)
Dies ist insbesondere bei den 
Festlegungen zur Trassensiche-
rung der Fall; diese erleichtern 
die Verfahren z. T. erheblich.
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nungen	bieten	kann.	Da	der	Raumordnung	
eine	 Überfachlichkeit	 zukommt,	 kann	 die-
se	nicht	nur	bereits	 frühzeitig	erkennen,	 in	
welchen	 Bereichen	 eventuell	 Konfliktpo-
tenzial	 besteht	 und	 den	 Fachplanungsträ-
gern	gegenüber	frühzeitig	Bedenken	äußern	
bzw.	 Hinweise	 geben.	 Auch	 bei	 umstritte-
nen	 Planungen	 können	 die	 Aussagen	 der	
Raumordnungspläne	 –	 Deckungsgleichheit	
mit	den	Planungen	der	Fachplanungsträger	
vorausgesetzt	 –	 diejenigen	 der	 Fachpläne	
untermauern	und	den	Trägern	der	Fachpla-
nungen	 eine	 argumentative	 Unterstützung	
bieten.

Darüber	hinaus	bietet	das	Instrumentarium	
der	Regionalplanung	eine	Vielzahl	von	Fest-
legungen,	 über	 die	 die	 Fachplanungsträger	
nicht	verfügen.	Gerade	im	Bereich	der	Tras-
sen-	und	Standortsicherung	kann	die	Regi-
onalplanung	 beispielsweise	 den	 Planungs-
absichten	der	Fachplanungsträger	wertvolle	
Unterstützung	 bieten	 und	 diese	 sinnvoll	
ergänzen.

Es	ist	daher	nicht	zu	unterschätzen,	welche	
Bedeutung	solchen	informellen	Netzwerken	
beizumessen	ist.	Vor	diesem	Hintergrund	ist	
uneingeschränkt	 zu	 empfehlen,	 informelle	
Verbindungen	 zu	 den	 sektoralen	 Fachpla-
nungsdisziplinen	 herzustellen	 und	 zu	 pfle-
gen.	Es	wird	daher	angeregt:

•	 bereits	 frühzeitig	 –	 möglichst	 schon	 vor	
der	Planaufstellung	–	Kontakt	mit	den	Trä-
gern	der	Fachplanung	aufzunehmen,

•	 die	Planungsabsichten	der	Fachplanungs-
träger	 abzufragen,	 um	 Missverständnis-
sen	vorzubeugen,

•	 eigene	Vorstellungen	zu	erläutern,

•	 in	stetiger	Wiederkehr	informelle	Abstim-
mungen	vorzunehmen	und

•	 enge	 und	 laufende	 Informationsrunden	
(„Runde	Tische“)	durchzuführen,	um	auch	
nach	Abschluss	des	Planungsprozesses	ei-
nen	 anhaltenden	 Informations-	 und	 Er-
fahrungsaustausch	sicherzustellen.
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7.1  Formelle Regelungsbereiche

Grundsätzlich	 bestimmt	 sich	 die	 Raum-
struktur	 der	 Bundesrepublik	 Deutschland	
durch	 die	 Verteilung	 von	 Bevölkerung,	 Ar-
beitsplätzen	und	Infrastrukturen.��9		So	sind	
es	diese	Komponenten,	welche	die	wesent-
lichen	 und	 bestimmenden	 Faktoren	 in	 der	
Entwicklung	 des	 Raumes	 darstellen	 (vgl.	
Abbildung	1).●

Durch	 die	 Entwicklung	 dieser	 Einzelkom-
ponenten	ergibt	sich	in	der	Summe	das	be-
kannte	Bild	der	bebauten	Umwelt,	welches	
durch	 die	 umgebenden	 verbliebenen	 Frei-
räume	 vervollständigt	 wird.	 Die	 Gesamt-
struktur	 des	 Raumes	 ist	 danach	 durch	 die	
bebaute	Umwelt	einerseits	und	die	verblei-
benden	Freiräume	andererseits	geprägt.

Analog	 hierzu	 sollen	 die	 Raumordnungs-
pläne	 Festlegungen	 zur	 Raumstruktur	 ent-
halten,	 wozu	 das	 Raumordnungsgesetz	 in	
§	 �	 Abs.	 �	 insbesondere	 drei	 Funktionsbe-
reiche	heraushebt:

•	 Festlegungen	 zu	 der	 anzustrebenden	
Siedlungsstruktur

•	 Festlegungen	zu	der	anzustrebenden	Frei-
raumstruktur

•	 Festlegungen	zu	den	zu	sichernden	Stand-
orten	und	Trassen	für	Infrastruktur

Diese	 drei	 Funktionsbereiche	 finden	 sich	
folgerichtig	in	nahezu	jedem	deutschen	Re-
gionalplan.

Den	 Festlegungen	 zu	 den	 zu	 sichernden	
Standorten	 und	 Trassen	 für	 die	 Infrastruk-
tur	 und	 damit	 dem	 Funktionsbereich	 Ver-
kehr	 kommt	 dabei	 ein	 großes	 Gewicht	 zu.	
Die	 Nutzungsansprüche	 dieses	 Funktions-
bereichs	 stehen	 nicht	 nur	 in	 Wechselwir-
kung	 zu	 den	 räumlichen	 Anforderungen	
der	 Funktionsbereiche	 Siedlung	 und	 Frei-
raum.	 So	 können	 sich	 Siedlungstätigkeit	
und	 Freiraumschutz	 auf	 den	 Funktionsbe-
reich	Verkehr	ebenso	auswirken	wie	umge-
kehrt	 Verkehrsströme	 die	 Siedlungs-	 und	
Freiraumstruktur	 beeinflussen.��0	 	 Auch	 die	
zu	 erwartenden	 gesellschaftlichen	 Trends	
zeigen,	dass	die	Anforderungen	an	das	Ver-
kehrssystem	der	Zukunft	durch	vielfältigere	
Mobilitätsformen	 und	 -ansprüche	 steigen	
werden.���		Sich	wandelnde	Lebensstile	und	

Wirtschaftsweisen	 haben	 zur	 Folge,	 dass	
in	 der	 Summe	 höhere	 Verkehrsleistungen	
zu	 erwarten	 sind	 und	 damit	 auch	 die	 Flä-
cheninanspruchnahme	für	die	Infrastruktur	
steigen	wird.

Innerhalb	der	großen	Agglomerationsräume	
herrschen	bereits	heute	ein	hohes	Verkehrs-
aufkommen	 einerseits	 und	 ein	 hoher	 Sied-
lungsdruck	andererseits	vor.	 In	diesen	vom	
Verkehr	hoch	belasteten	Korridoren	kommt	
der	 Raumordnung	 eine	 wichtige	 Funktion	
bei	 der	 Koordination	 der	 Nutzungsansprü-
che	zu.

Durch	 die	 Grenzöffnung	 und	 die	 Herstel-
lung	des	europäischen	Binnenmarktes	sind	
aufgrund	 gestiegener	 Warenströme	 auch	
die	 Belastungen	 auf	 die	 Verkehrsadern	 in-
nerhalb	 der	 Europäischen	 Union	 und	 dem	
übrigen	 Europa	 stark	 angewachsen.	 Insbe-
sondere	 der	 Transitverkehr	 spielt	 dabei	 in	
der	 Bundesrepublik	 durch	 die	 räumliche	
Nähe	zu	den	neuen	EU-Mitgliedstaaten	eine	
tragende	 Rolle.	 Das	 steigende	 Transport-
volumen	auf	den	deutschen	Verkehrsachsen	
führt	 bereits	 heute	 häufig	 zu	 Kapazitäts-
problemen.	Der	Aus-	bzw.	Neubau	einzelner	
Abschnitte	 erscheint	 damit	 unumgänglich,	
auch	 die	 Flächeninanspruchnahme	 durch	

�		 Empfehlungen	zur	zukünftigen	Hand-
habung	des	Themenbereichs	Verkehr	in	
Regionalplänen

(119)
Vgl. Bundesamt für Bauwe-
sen und Raumordnung (Hrsg.) 
(2005): Raumordnungsbericht 
2005, Bonn, S. 27.

(120)
Vgl. Bundesamt für Bauwe-
sen und Raumordnung (Hrsg.) 
(2005): Raumordnungsbericht 
2005, Bonn, S. 71.

(121)
Vgl. Bundesamt für Bauwe-
sen und Raumordnung (Hrsg.) 
(2005): Raumordnungsbericht 
2005, Bonn, S. 71.

Abbildung 1
Komponenten der Raumstrukturentwicklung

Quelle:  Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (Hrsg., 2005): Raumordnungsbericht 
2005, Bonn, S. 28
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Verkehrsinfrastruktur	wird	zukünftig	weiter	
zunehmen.

Probleme	bei	der	raumordnerischen	Steue-
rung	des	Verkehrs	treten	aber	immer	wieder	
auf,	da	die	Verkehrsplanung	in	Deutschland	
vor	 allem	 eine	 sektorale	 Fachplanungsdis-
ziplin	ist,	die	sich	nur	bedingt	an	den	Aussa-
gen	der	Raumordnung	orientiert.	Der	Funk-
tionsbereich	Verkehr	ist	dadurch	von	einem	
Spannungsverhältnis	 zwischen	 der	 Raum-
ordnung	auf	der	einen	Seite	und	den	sekto-
ralen	Fachplanungen	auf	der	anderen	Seite	
gekennzeichnet.	 Während	 die	 Träger	 der	
Fachplanungen	den	Themenbereich	Verkehr	
sektoral	behandeln	und	dabei	insbesondere	
die	verkehrlichen	Aspekte	in	ihre	Planungen	
einbeziehen,	 kommt	 der	 Raumordnung	 als	
Träger	einer	räumlich	integrierten	Gesamt-
planung	ein	Koordinierungsauftrag	zu.	Das	
bedeutet,	 dass	 die	 Raumordnung	 im	 Ge-
gensatz	 zur	 Fachplanung	 die	 räumlichen	
Nutzungsansprüche	aller	drei	Funktionsbe-
reiche	Siedlung,	Freiraum	und	Verkehr	einer	
Gesamtbetrachtung	unterzieht.

Verkehrsplanung	 ist	 darüber	 hinaus	 auch	
durch	 politische	 Einflussnahme	 geprägt.	
Anliegen	von	Kommunal-	und	Regionalpo-
litikern	 finden	 nicht	 selten	 Eingang	 in	 die	
Planungen.	Solche	„Gefälligkeitsplanungen“	
wie	beispielsweise	Ortsumgehungen	werden	
immer	 wieder	 erwartet,	 sollten	 aber	 ver-
mieden	 werden,	 da	 sie	 keinerlei	 fachlichen	
Grundlage	entsprechen.

Für	 die	 Effizienz	 der	 gesamten	 Regional-
planung	 ist	 es	 unbedingt	 erforderlich,	 die	
Kompetenzgrenzen	 nicht	 zu	 überschrei-
ten.���	Da	diese	Kompetenzgrenze	allerdings	
nicht	immer	zweifelsfrei	zu	ziehen	ist,	muss	
in	Zukunft	mehr	Wert	auf	eine	verstärkte	Ko-
operation	 mit	 den	 Fachplanungsbehörden	
gelegt	werden.	Dabei	reicht	es	jedoch	nicht	
aus,	 den	 jeweiligen	 Partner	 ausschließlich	
formal	am	Verfahren	zu	beteiligen.	Vielmehr	
ist	eine	über	den	gesetzlichen	Rahmen	hin-
ausgehende	 informelle	 Beteiligung	 not-
wendig.	 Dabei	 sind	 stetig	 wiederkehrende	
informelle	 Runden	 der	 beteiligten	 Akteure	
hilfreich,	 um	 Missverständnisse	 frühzeitig	
auszuräumen	 und	 ein	 gegenseitiges	 Ver-
trauensverhältnis	aufzubauen.

7.2  Kernbereich der formalen 
verkehrlichen Festlegungen 
der Regionalpläne

Sollen	 die	 originären	 regionalplanerischen	
Festlegungen	 im	 Funktionsbereich	Verkehr	

Wirkung	 zeigen,	 so	 muss	 auch	 die	 Qualität	
der	Festlegungen	hohen	Anforderungen	ge-
nügen.	 In	der	bundesweiten	Untersuchung	
haben	 sich	 jedoch	 teilweise	 erhebliche	
Mängel	 bei	 den	 regionalplanerischen	 Fest-
legungen	 in	 Bezug	 auf	 die	 Kennzeichnung	
der	 Erfordernisse	 der	 Raumordnung	 und	
die	 Eindeutigkeit	 der	 Formulierungen	 in	
den	Plansätzen	gezeigt.���		Wie	diesen	hohen	
Anforderungen	 Rechnung	 getragen	 werden	
kann,	 ist	 insbesondere	 im	 Kapitel	 5	 dieser	
Veröffentlichung	deutlich	geworden.

Nicht	zu	empfehlen	ist	es,	den	Funktionsbe-
reich	Verkehr	aus	dem	Regelungskatalog	der	
Regionalplanung	 herauszunehmen.	 Dies	
wurde	 zwar	 von	 einigen	 Regionalplanern	
im	 Rahmen	 einer	 bundesweiten	 Umfrage	
aufgrund	der	Dominanz	der	Fachplanungen	
vorgeschlagen,	 doch	 damit	 würde	 sich	 die	
Raumordnungsplanung	 zu	 einem	 wesent-
lichen	Baustein	der	räumlichen	Entwicklung	
zukünftig	 ausschweigen.	 Darüber	 hinaus	
würden	 die	Träger	 der	 Raumordnung	 auch	
den	Vorschriften	 des	 §	 �	 Abs.	 �	 ROG	 nicht	
nachkommen.	Dadurch	ginge	die	Koordina-
tion	der	räumlichen	Nutzungsansprüche	des	
Verkehrs	 mit	 den	 konkurrierenden	 räum-
lichen	 Nutzungsansprüchen	 anderer	 Funk-
tionsbereiche	 durch	 eine	 Aufgabe	 dieses	
Handlungsfelds	weitgehend	verloren.

Nahezu	 alle	 Regionalpläne	 treffen	 bislang	
innerhalb	 des	 Funktionsbereichs	 Verkehr	
Aussagen	 zum	 Straßen-,	 Schienen-	 und	
Luftverkehr	 sowie	 teilweise	 auch	 zum	 öf-
fentlichen	 Personennahverkehr.	 Dies	 soll-
te	 auch	 in	 Zukunft	 beibehalten	 werden,	
wenn	 verkehrsbezogen	 raumordnerischer	
Handlungsbedarf	 besteht.	 Auch	 innerhalb	
des	 Funktionsbereichs	 Verkehr	 kommt	 der	
Raumordnung	 ein	 bedeutender	 Koordinie-
rungsauftrag	 zu,	 denn	 die	 Raumordnung	
behandelt	diesen	nicht	nur	sektoral	auf	ein-
zelne	Verkehrsträger	bezogen.

In	 der	 bundesweiten	 Untersuchung	 hat	
sich	 gezeigt,	 dass	 gegenwärtig	 die	 Aussa-
gen	 einiger	 Regionalpläne	 zweifelsfrei	 zu	
weit	 gehen	 und	 damit	 die	 Kompetenzen	
der	 Regionalplanung	 überschritten	 wer-
den.	 So	 werden	 von	 den	 Trägern	 der	 Re-
gionalplanung	 häufig	 verkehrsbezogene	
Festlegungen	 in	 den	 Regionalplänen	 ge-
troffen,	 die	 ganz	 offensichtlich	 den	 Kom-
petenzrahmen	 überschreiten,	 weil	 sie	 sich	
auf	die	Kompetenztitel	anderer	Träger	(z.	B.	
Straßenbauverwaltungen	 o.	ä.)	 erstrecken.	
Daneben	 sind	 immer	 wieder	 Festlegungen	
enthalten,	 für	 welche	 inhaltlich	 durch	 die	
Regionalplanung	 kein	 Regelungsbedarf	 be-

(122)
Vgl. hierzu Kapitel 3.1.

(123)
Vgl. Kapitel 5.2.
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steht.	 Festlegungen,	 die	 beispielsweise	 auf	
die	 Taktfrequenz	 einzelner	Verkehrsverbin-
dungen	 im	 öffentlichen	 Verkehr	 abzielen	
oder	 die	 Aussagen	 über	 die	 Dringlichkeit	
einzelner	 Verkehrsprojekte	 enthalten,	 sind	
in	diesem	Zusammenhang	nicht	Regelungs-
gegenstand	der	Raumordnung.

Nur	 solche	 Zusammenhänge,	 die	 im	 Rah-
men	des	Koordinierungsauftrages	auch	von	
der	 Raumordnung	 regelbar	 sind,	 sollten	
daher	 von	 den	 Regionalplanungsträgern	
behandelt	werden.	Dazu	gehören	insbeson-
dere:

Festlegungen zu Funktionalen Netzen

Funktionale	 Netze	 dienen	 einer	 funktions-
gerechten	 Erschließung	 und	 Verknüpfung	
des	 Gesamtraumes	 auf	 der	 Basis	 des	 Sys-
tems	 der	 Zentralen	 Orte.	 Dieses	 auf	 die	
Zentralitätsstufen	 der	 Siedlungsbereiche	
ausgerichtete	 Netz	 ist	 im	 Regelfall	 auf	 ver-
schiedene	 Verbindungsqualitätsstufen	 und	
entsprechend	in	einer	drei-	bis	vierstufigen	

Systematik	 ausgelegt	 (Verbindungen	 für	
den	 großräumigen,	 überregionalen	 und	
regionalen	Verkehr).��4	 	 Ziel	 ist	 es,	 ein	 leis-
tungsfähiges	 übergeordnetes	 Netz	 von	Ver-
bindungen	 zu	 sichern	 und	 zu	 entwickeln.	
Funktionale	Netze	können	dabei	sowohl	für	
den	Straßen-	als	auch	den	Schienenverkehr	
oder	sogar	das	Wasserstraßennetz	festgelegt	
werden	(vgl.	Beispiele	��	und	��).

Dieses	 Instrumentarium	 hat	 sich	 nach	
Einschätzung	 vieler	 Regionalplaner	 in	 der	
langjährigen	 Regionalplanungspraxis	 be-
währt	und	ist	bei	den	Fachplanungsträgern	
weitgehend	 bekannt.	 Eine	 Differenzierung	
der	 Netze	 in	 Bestand	 und	 Planung	 ist	 al-

Empfehlungen	zur	zukünftigen	Handhabung	des	Themenbereichs	Verkehr	in	Regionalplänen

(124)
Vgl: Ziele der Verkehrspolitik 
des Landes Brandenburg, auf: 
http://www.mir.brandenburg.
de/cms/detail.php?id=81117&_
siteid=41

Beispiel 32
Festlegung zu funktionalen Netzen II

Quelle:  Regionaler Raumordnungsplan Westpfalz 2004, Zeichnerische Darstellung

Beispiel 31
Festlegung zu funktionalen Netzen I

Quelle:  Gebietsentwicklungsplan Detmold 2004, Teil-
abschnitt Oberbereich Bielfeld, Zeichnerische 
Darstellung
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lerdings	 wenig	 sinnvoll,	 da	 dies	 zum	 Rege-
lungsgegenstand	 der	 Baulastträger	 gehört.	
Funktionale	Netze	legen	vielmehr	den	Grad	
einer	Verbindung	zwischen	Zentralen	Orten	
fest.	 Ob	 es	 sich	 dann	 dabei	 beispielswei-
se	 bei	 einer	 großräumigen	Verbindung	 um	
eine	Bundesautobahn	oder	um	eine	Straße	
niedrigerer	 Kategorie	 handelt	 ist	 nicht	 von	
der	 Raumordnung	 beeinflussbar	 und	 auch	
nicht	notwendig.

Festlegungen zur Trassensicherung

Diese	 dienen	 einer	 langfristigen	 Sicherung	
von	 Flächen	 für	 eine	 linienbezogene	 infra-
strukturelle	Nutzung.	Dabei	ist	es	unerheb-
lich,	 ob	 auf	 diesen	 betreffenden	 Flächen	
bereits	 physisch	 eine	 infrastrukturelle	 Be-
bauung	 hergestellt	 ist	 oder	 ob	 es	 sich	 um	
unbebaute	 Flächen	 handelt.	 Im	 Vorder-
grund	steht	vielmehr	die	Verhinderung	einer	
Entwidmung	und	Inanspruchnahme	dieser	
Flächen	 durch	 andere	 Nutzungen,	 die	 im	
Konflikt	 mit	 der	 Infrastrukturnutzung	 ste-
hen.	Dabei	ist	es	von	Bedeutung,	etwaige	zu-
sätzliche	Abstandsflächen	zu	diesen	Trassen	
einzuhalten	und	diese	mit	in	die	Planung	mit	
einzubeziehen.	 Festlegungen	 zur	 Trassen-
sicherung	dienen	damit	v.	a.	der	Sicherung	
gesamter	 Streckenabschnitte.	 In	 der	 Praxis	
kommt	 dieses	 Instrument	 sowohl	 bei	 noch	
herzustellenden	Infrastrukturen	als	auch	in	
Bezug	 auf	 bereits	 bestehende	 Infrastruktu-
ren,	auf	denen	eine	verkehrliche	Bedienung	
zwischenzeitlich	 eingestellt	 wurde,	 zur	 An-
wendung.	So	kann	einer	Zweckentfremdung	
bestehender	 Trassen	 vorgebeugt	 werden,	

was	 eine	 Wiederinbetriebnahme	 der	 Stre-
cken	bei	veränderten	Rahmenbedingungen	
ermöglicht.	In	der	Vergangenheit	konnte	so	
v.	 a.	 die	 problemlose	 Reaktivierung	 beste-
hender	Bahnstrecken	sichergestellt	werden.	
(vgl.	Beispiel	��).

Festlegungen	zur	Trassensicherung	sind	ein	
wirksames	 Instrument,	 das	 auch	 von	 der	
sektoralen	 Fachplanung	 Verkehr	 gerne	 in	
Anspruch	 genommen	 wird.	 Die	 Fachpla-
nungsträger	 verfügen	 über	 kein	 vergleich-
bares	Instrumentarium.

Herausgehoben	 sei	 nochmals,	 dass	 es	 sich	
um	 die	 reine	 flächenbezogene	 Trassensi-
cherung	 für	 Verkehrswege	 und	 nicht	 um	
Aussagen	 zur	 konkreten	 Realisierung	 von	
Verkehrswegen	handelt.

Festlegungen zur Standortsicherung

Analog	zu	den	o.	g.	Festlegungen	zur	Trassen-
sicherung	dienen	diejenigen	zur	Standortsi-
cherung	 einer	 langfristigen	 Sicherung	 von	
Flächen	 für	 standortbezogene	 Verkehrsin-
frastrukturen.	Dabei	ist	es	ebenso	unerheb-
lich,	ob	es	sich	bei	den	Flächen	um	bereits	
mit	 physischer	 Infrastruktur	 bebaute	 oder	
um	unbebaute	Flächen	handelt.	Im	Vorder-
grund	 steht	 auch	 hier	 die	 Sicherung	 dieser	
Flächen	für	eine	verkehrliche	Nutzung	und	
die	 Verhinderung	 einer	 Entwidmung	 und	
Inanspruchnahme	dieser	Flächen	durch	an-
dere	Nutzungen.	

In	 der	 Praxis	 finden	 sich	 Festlegungen	 zur	
Standortsicherung	 für	 standortgebunde-
ne	 Verkehrsinfrastrukturen	 vor	 allem	 für	
größere	 Verkehrsprojekte	 wie	 Häfen,	 Flug-
häfen	 oder	 Güterverkehrszentren	 (vgl.	 Bei-
spiel	�4).	

Festlegungen bezüglich einer integrierten 
Siedlungs- und Verkehrsplanung.    

Diesen	 Festlegungen	 ist	 entscheidende	 Be-
deutung	beizumessen,	da	durch	Siedlungs-
tätigkeit	Verkehrsströme	entstehen.	Folglich	

7.2.5 Häfen und Schifffahrt

[...]

(4) Die Häfen Glückstadt und Itzehoe sol-
len in ihrer Funktion für die regionale 
Wirtschaft erhalten und gegebenen-
falls gestärkt werden. [...]

Quelle:  Integrierter Regionalplan Lausitz-Spreewald 1999, Entwurf, S. 43 und Zeichnerische 
Darstellung

G 7.1.0.1  Das Schienennetz in der Region soll in seinem Bestand (...) 
gesichert und so weit ausgebaut werden, dass es (...) die 
Region erschließt und seine Verbindungsfunktion zwischen 
den Regionen des Landes, den anderen Bundesländern und 
Nachbarländern sowie innerhalb der Region zwischen dem 
Oberzentrum und den anderen Zentren wahrnehmen kann.

Beispiel 33
Festlegung zur Trassensicherung

Quelle:  Regionalplan für den Planungsraum IV  
Schleswig-Holstein 2005, S. 71

Beispiel 34
Festlegung zur Standortsicherung
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besitzen	insbesondere	die	Festlegungen	zur	
Siedlungsstruktur	eine	hohe	verkehrsplane-
rische	 Relevanz.	 Eine	 enge	 inhaltliche	 Ab-
stimmung	der	Festlegungen	aus	den	beiden	
Funktionsbereichen	 Verkehr	 und	 Siedlung	
im	 Regionalplan	 trägt	 dieser	 Bedeutung	
Rechnung.	 Durch	 die	 Verknüpfung	 dieser	
beiden	Funktionsbereiche	kann	den	Forde-
rungen	 des	 von	 der	 MKRO	 �995	 veröffent-
lichten	 raumordnungspolitischen	 Hand-
lungsrahmens	 nach	 einer	 Abstimmung	 der	
Funktionsbereiche	 Siedlung	 und	 Verkehr	
–	also	einer	Integrierten	Siedlungs-	und	Ver-
kehrsplanung	–	entsprochen	werden.��5

In	 der	 Praxis	 wird	 dies	 v.	 a.	 durch	 textliche	
Festlegungen	erreicht,	die	eine	weitere	Sied-
lungstätigkeit	 an	 bestehenden	 Verkehrsin-
frastrukturen	konzentriert	(vgl.	Beispiel		�5).	

Teilweise	 ist	 dieser	 Bereich	 auch	 auf	 lan-
desplanerischer	Ebene	geregelt.	So	schreibt	
beispielsweise	das	Land	Hessen	in	§	�	Abs.	4	
S.	�	des	hessischen	Landesplanungsgesetzes	
vor,	 dass	 sich	 neue	 Siedlungstätigkeit	 vor-
rangig	 an	 bestehenden	 Infrastrukturen	 des	
Öffentlichen	 Verkehrs	 zu	 orientieren	 hat:	
„Neue	 Siedlungsgebiete	 müssen	 der	 ört-
lichen	Baustruktur	entsprechend	verdichtet	
und	 an	 Standorten	 entwickelt	 werden,	 an	
denen	 eine	 umweltverträgliche	 und	 kos-
tengünstige	 Erschließung,	 insbesondere	
mit	 dem	 öffentlichen	 Personennahverkehr,	
möglich	und	wo	ein	Eingriff	in	wertvolle	Le-
bensräume	nicht	erforderlich	ist.“

Auf	 darüber	 hinausgehende	 Festlegungen	
sollte	 nach	 Möglichkeit	 verzichtet	 werden,	
da	 sie	 nicht	 zum	 Regelungsgegenstand	 der	
Raumordnung	zu	zählen	sind.	

Empfehlungen	zur	zukünftigen	Handhabung	des	Themenbereichs	Verkehr	in	Regionalplänen

2.3.0.1 (G)

Die weitere großräumige Siedlungsent-
wicklung der Region Ostwürttemberg ist 
vorrangig auf Siedlungsbereiche an den 
Entwicklungsachsen mit ihren leistungs-
fähigen Bandinfrastrukturen – Schiene, 
Straßen und Trassen der Energieversor-
gung sowie auf Siedlungsbereiche der 
Zentralen Orte mit ihren besonders guten 
sozialen und kulturellen Versorgungsein-
richtungen auszurichten.

(125)
MKRO (1995): Raumordnungs-
politischer Handlungsrahmen.

(126)
Vgl. § 14 Abs. 2 des Gesetzes 
über den öffentlichen Personen-
nahverkehr in Hessen (ÖPNVG) 
vom 1. Dezember 2005, GVBl. 
I S. 786.

(127)
Vgl.: http://www.rpv-mmr.de/
Projekte.18.0.html.

7.3  Informelle 
Regelungsbereiche

Regionalpläne	 sollten	 nur	 die	 zwingenden	
formalen	Punkte	berücksichtigen;	insbeson-
dere	auf	Festlegungen	mit	einem	konkreten	
Projektbezug	 kann	 in	 Regionalplänen	 ver-
zichtet	 werden.	 Denn	 während	 die	 forma-
len	 Regionalpläne	 vorwiegend	 die	 Verwal-
tungen	binden,	können	für	projektbezogene	
Aussagen	besser	informelle	Instrumente	der	
Verkehrsgestaltung	gewählt	werden.	Hierzu	
gehören	 Regionale	 Entwicklungskonzepte,	
Regionale	 (Nah-)Verkehrspläne,	 Nahver-
kehrskonzeptionen,	 verkehrliche	 Leitbilder	
u.	Ä.

Insbesondere	 Regionale	 Entwicklungskon-
zepte,	 welche	 umsetzungsorientiert	 sowie	
projektbezogen	 ausgerichtet	 sind,	 bieten	
den	 besser	 geeigneten	 Rahmen,	 um	 Kon-
zeptionelles	 umzusetzen.	 Bei	 der	 Aufstel-
lung	 solcher	 informeller	 Konzepte	 ist	 es	 zu	
empfehlen,	alle	relevanten	Akteure	einzube-
ziehen.	Dadurch	kann	ein	hoher	Selbstbin-
dungsgrad	der	Beteiligten	sichergestellt	und	
die	 Realisierungschancen	 deutlich	 erhöht	
werden.

Gängige	Praxis	ist	es,	Aspekte,	die	über	den	
Regelungsbereich	 der	 Raumordnung	 hin-
ausgehen,	in	Regionalen	Verkehrsplänen	zu	
behandeln.	 Einige	 Bundesländer	 schreiben	
die	 Aufstellung	 sogar	 vor.	 So	 ist	 beispiels-
weise	ein	Regionaler	Nahverkehrsplan	nach	
dem	 Gesetz	 über	 den	 öffentlichen	 Perso-
nennahverkehr	in	Bayern	(BayÖPNVG	Art.	6	
Abs.	 �)	 dann	 erforderlich,	 wenn	 zwischen	
mehreren	 Gebietskörperschaften	 Verkehrs-
beziehungen	 in	 wesentlichem	 Umfang	
bestehen.	 An	 der	 Aufstellung	 solcher	 Regi-
onalen	 Verkehrspläne	 sind	 die	 Träger	 der	
Regionalplanung	i.	d.	R.	beteiligt	oder	es	ist	
gesetzlich	 sichergestellt,	 dass	 die	 Ziele	 und	
Grundsätze	der	Raumordnung	bei	der	Auf-
stellung	der	Nahverkehrspläne	zu	beachten	
bzw.	 zu	 berücksichtigen	 sind.��6	 	 Teilweise	
geht	–	wie	im	Fall	des	Regionalen	Planungs-
verbandes	 Mittleres	 Mecklenburg/Rostock	
–	die	Aufstellung	der	Pläne	sogar	auf	die	Trä-
ger	der	Regionalplanung	zurück.���	

Inhaltlich	 können	 derartige	 informelle	 In-
strumente	 prinzipiell	 sämtliche	 über	 die	
in	 Kapitel	 �.�	 hinausgehenden	 verkehrsbe-
zogenen	 Konzeptionen	 und	 Vorstellungen	
wie	beispielsweise	Taktfrequentierung,	Aus-
baudringlichkeiten	 u.	 Ä.	 enthalten.	 Durch	
die	 Zuhilfenahme	 informeller	 Instrumente	
kann	 sichergestellt	 werden,	 dass	 auch	 sol-
che	Aspekte	berücksichtigt	werden,	die	über	Quelle:  Regionalplan Ostwürttemberg

Beispiel 35
Festlegung zur integrierten Siedlungs- und 
Verkehrsplanung
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den	 Regelungsbereich	 der	 Raumordnung	
hinausgehen.	 Dadurch	 sind	 diese	 zwar	
nicht	 im	 formellen	 und	 die	 öffentlichen	
Stellen	 bindenden	 Regionalplan	 enthalten,	
sie	 gehen	 aber	 auch	 nicht	 durch	 eine	 Ver-
sagung	der	Genehmigung	verloren.	Dies	ist	
in	 der	 Praxis	 häufig	 der	 Fall.	Vor	 dem	 Hin-
tergrund	der	Selbstbindung	ist	es	daher	von	

entscheidender	 Bedeutung,	 möglichst	 alle	
beteiligten	Akteure	an	der	Erstellung	solcher	
informeller	Konzepte	zu	beteiligen.	Denn	es	
ist	 davon	 auszugehen,	 dass	 nur	 diejenigen	
Akteure,	 die	 aktiv	 an	 der	 Erstellung	 beteili-
gt	waren,	die	Umsetzung	der	Inhalte	unter-
stützen	werden.
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Glossar

Ziele	 der	 Raumordnung	 müssen	 vom	Träger	 der	 Landes-	 bzw.	
Regionalplanung	abschließend	abgewogen	sein,	d.h.	es	handelt	
sich	 bei	 ihren	 Aussagen	 um	 Letztentscheidungen,	 die	 keiner	
weiteren	 Abwägung	 mehr	 zugänglich	 sind,	 sondern	 bei	 allen	
nachfolgenden	 Planungen	 und	 Maßnahmen	 beachtet	 werden	
müssen.

Raumordnerische	 Aussagen	 mit	 Bindungswirkungen	 sind	 bei	
geltenden	 Raumordnungsplänen	 allein	 Ziele	 und	 Grundsät-
ze	 der	 Raumordnung.	 Raumordnerische	 Aussagen,	 die	 nicht	
unter	 die	 Erfordernisse	 der	 Raumordnung	 subsumierbar	 sind,	
können	im	Rahmen	des	Raumordnungsrechts	keine	Bindungs-
wirkungen	 auslösen.	 Dies	 gilt	 beispielsweise	 für	 Bestandsauf-
nahmen	 beschreibender	 Art,	 nachrichtliche	 Übernahmen	 aus	
anderen	 Fachplanungen,	 politische	 Absichtserklärungen	 und	
Begründungen	zum	Raumordnungsplan.

Entscheidend	für	die	Abgrenzung	von	Zielen	und	Grundsätzen	
der	Raumordnung	ist	der	unterschiedliche	Verbindlichkeitsan-
spruch.	 Bei	 der	 Frage	 der	 Einordnung	 von	 raumordnerischen	
Festlegungen	als	Ziel	oder	Grundsatz	der	Raumordnung	kommt	
es	daher	entscheidend	darauf	an,	ob	die	Festlegung	für	sich	be-
ansprucht,	die	Adressaten	im	Ergebnis	zu	binden	und	insoweit	
eine	abschließende	Entscheidung	zu	treffen	oder	nicht.

Unter	 diesem	 Begriff	 werden	 in	 einigen	 Regionalplänen	 die	
Festlegungen	 zur	 verkehrlichen	 Bandinfrastruktur	 bezeichnet.	
Dabei	 wird	 in	 der	 Regel	 zwischen	 funktionalen	 Straßen-	 und	
Schienennetzen	 differenziert.	 Durch	 funktionale	 Netze	 macht	
die	Raumordnung	deutlich,	welche	Erreichbarkeiten	 im	jewei-
ligen	Planungsraum	 (insbesondere	 zur	Sicherung	des	Systems	
zentraler	Orte)	zu	sichern	und/oder	zu	verbessern	sind.	Solche	
Planelemente	 unterstreichen	 die	 eigenständige	 raumordne-
rische	 Dimension	 verkehrlicher	 Festlegungen	 in	 einem	 Regi-
onalplan	 ohne	 bestehende	 fachlichplanerische	 Kategorien	 zu	
verwenden.

Grundsätze	der	Raumordnung	sind	gemäß	§	�	Nr.	�	ROG	allge-
meine	Aussagen	zur	Entwicklung,	Ordnung	und	Sicherung	des	
Raums	in	oder	auf	Grund	von	§	�	als	Vorgaben	für	nachfolgende	
Abwägungs-	 und	 Ermessensentscheidungen.	 Grundsätze	 der	
Raumordnung	 machen	 demgegenüber	 gemäß	 §	 �	 Nr.	 �	 ROG	
Vorgaben	 für	 nachfolgende	 Abwägungs-	 und	 Ermessensent-
scheidungen.

→ Vorschlag

Nach	§	�	Abs.	�	S.	�	ROG	sind	Ziele	der	Raumordnung	in	Raum-
ordnungsplänen	als	solche	zu	kennzeichnen.	Diese	Pflicht	be-
steht	 unabhängig	 davon,	 ob	 es	 sich	 um	 Ziele	 textlicher	 oder	
zeichnerischer	 Art	 handelt.	 Dabei	 stellt	 die	 Kennzeichnung	
keinen	 für	 die	 Zielqualität	 konstitutiven	 Akt	 dar,	 so	 dass	 die	
Kennzeichnung	als	Ziel	allein	keine	Bindungswirkung	begrün-
den	kann.	In	Baden-Württemberg	und	Sachsen	wird	durch	die	
jeweiligen	Landesplanungsgesetze	festgelegt,	dass	auch	Grund-
sätze	der	Raumordnung	als	solche	zu	kennzeichnen	sind.	Darü-
ber	hinaus	wird	empfohlen,	alle	Inhalte	von	Raumordnungsplä-
nen	ihrer	Bindungswirkung	entsprechend	zu	kennzeichnen.

Abschließende Abwägung	
	
	
	
	

Bindungswirkung	
	
	
	
	
	
	
	

Festlegungsqualität 
 
 
 
 
 

Funktionales Verkehrsnetz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grundsatz der  
Raumordnung 
	
	
	
	

Hinweis 

●Kennzeichnungspflicht	
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Kennzeichnung,  
individuelle	
	
	

Kennzeichnung,  
pauschale	
	

Marginalie 
 
 
	

Nachrichtliche  
Übernahme aus der  
Fachplanung 
 
 
 
 
 
 
 

Nachrichtliche  
Übernahme aus der  
Raumordnung und  
Landesplanung 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planelement 
 
 

Planfeststellung	
	
	
	
	

Plansatz 
 

Unter	 individueller	 Kennzeichnung	 wird	 in	 dieser	 Veröffent-
lichung	 die	 Kennzeichnung	 der	 Planelemente	 von	 Raumord-
nungsplänen	 in	 Form	 von	 den	 Planelementen	 direkt	 zugeord-
neten	 Buchstaben	 (Z,	 G,	 N,	V/H)	 bzw.	 durch	 Hervorhebungen	
(z.	B.	Ziele	in	Fettdruck,	farblich	hinterlegt	etc.)	verstanden.	

Unter	pauschaler	Kennzeichnung	wird	in	dieser	Veröffentlichung	
die	 Kennzeichnung	 der	 Planelemente	 von	 Raumordnungsplä-
nen	 in	 Form	 von	 Kapitelüberschriften	 oder	 allgemeinen	 Lese-
hinweisen	am	Anfang	des	Raumordnungsplans	verstanden.

Unter	Marginalien	werden	im	Rahmen	dieser	Veröffentlichung	
stichwortartige	Anmerkungen	in	der	Randspalte	von	Raumord-
nungsplänen	verstanden,	die	sich	auf	die	Inhalte	des	nebenste-
henden	 Textes	 beziehen	 und	 der	 Übersichtlichkeit	 des	 Regio-
nalplans	dienen.

Nachrichtliche	 Übernahmen	 betreffen	 im	 Verkehrsbereich	
häufig	 Aussagen	 aus	 der	 Fachplanung	Verkehr	 zu	Trassen	 und	
Standorten	 von	Verkehrsinfrastruktur.	 Sie	 werden	 ohne	 raum-
ordnerischen	 Geltungsanspruch	 zu	 Informationszwecken	 in	
den	 Raumordnungsplan	 übernommen.	 Ihre	 Aufnahme	 in	 den	
Raumordnungsplan	ist	zulässig,	soweit	sie	die	Übersichtlichkeit	
des	Plans	nicht	beeinträchtigen	und	klar	von	den	Erfordernis-
sen	 der	 Raumordnung	 unterscheidbar	 sind.	 Nachrichtliche	
Übernahmen	unterscheiden	sich	von	Zielen	und	Grundsätzen	
der	Raumordnung	dadurch,	dass	sie	keinerlei	raumordnerische	
Bindungswirkung	beanspruchen.

Oftmals	müssen	Vorgaben	der	übergeordneten	Landesplanung	
in	den	jeweiligen	Landesentwicklungs-/Landesraumordnungs-
plänen	 bzw.	 -programmen	 ohne	 weitere	 regionalplanerische	
Ausgestaltung	in	die	Regionalpläne	übernommen	werden.	Wel-
che	 Festlegungen	 entsprechend	 zu	 übernehmen	 sind,	 regelt	
abschließend	 die	 Landesplanung	 (z.	B.	 häufig	 die	 in	 den	 Lan-
desplänen	festgelegten	Ober-	und	Mittelzentren).	Eine	weitere	
inhaltliche	 Differenzierung	 oder	 inhaltliche	 Ausgestaltung	 ist	
der	 Regionalplanung	 nicht	 gestattet,	 allerdings	 entfalten	 di-
ese	 Art	 von	 nachrichtlichen	 Übernahmen	 raumordnerische	
Bindungswirkungen.	 Insoweit	 unterscheiden	 sie	 sich	 von	 den	
nachrichtlichen	Übernahmen	aus	der	Fachplanung.

Als	Planelemente	im	Rahmen	dieser	Veröffentlichung	gelten	alle	
zeichnerischen	 und	 textlichen	 Inhalte	 der	 Raumordnungsplä-
ne,	d.	h.	neben	Zielen	und	Grundsätzen	der	Raumordnung	auch	
nachrichtliche	Übernahmen,	Vorschläge	und	Hinweise.	

Die	 Planfeststellung	 ist	 das	 Planungsinstrument	 der	 Fachpla-
nungsträger.	 Ziele	 der	 Raumordnung	 sind	 grundsätzlich	 bei	
Planfeststellungsverfahren	zu	beachten	(●→ Bindungswirkung),	
d.	h.	die	Ziele	der	Raumordnung	dürfen	nicht	in	die	Abwägungs-
entscheidung	 im	Rahmen	der	Planfeststellung	eingestellt	oder	
überwunden	werden.	(siehe	näher	Kapitel	�.�)

Als	 Plansatz	 werden	 im	 Rahmen	 der	 vorliegenden	Veröffentli-
chung	 die	 textlichen	 –	 im	 Gegensatz	 zu	 den	 zeichnerischen	 –	
Elemente	des	Raumordnungsplans	bezeichnet.	Darunter	fallen	
nicht	die	textlichen	Ausführungen	ohne	Bindungswirkung.
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Planzeichen	
	
	
	

Räumliche Bestimmtheit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sachliche Bestimmtheit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verbindliche Vorgabe	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Vorschlag 
 
 
 
 
 
 
 

Planzeichen	sind	im	Rahmen	dieser	Veröffentlichung	die	zeich-
nerischen	 Elemente	 des	 Raumordnungsplans.	 Darunter	 fallen	
Ziele	und	Grundsätze	der	Raumordnung	sowie	auch	nachricht-
liche	Übernahmen,	Vorschläge	und	Hinweise	ohne	eigene	Bin-
dungswirkung.	

Festlegungen	 in	 Form	 von	 Zielen	 der	 Raumordnung	 müssen	
räumlich	bestimmt	bzw.	bestimmbar	sein,	d.	h.	dass	die	räum-
liche	 raumordnerische	 Entscheidung	 unter	 Berücksichtigung	
der	 allgemeinen	 Auslegungsregeln	 bzw.	 aufgrund	 einer	 gefes-
tigten	Rechtsprechung	einer	eindeutigen	Auslegung	zugänglich	
sein	muss.	Bestimmbar	ist	eine	Festlegung	dann,	wenn	sie	allein	
oder	in	der	Zusammenschau	mit	anderen	Festlegungen,	natur-
räumlichen	Gegebenheiten,	etc.	so	konkretisiert	werden	kann,	
dass	sie	einen	räumlichen	Inhalt	hat,	den	die	Zieladressaten	be-
achten	 sollen.	 Die	Tatsache,	 dass	 zur	 Bestimmung	 weitere	 Er-
hebungen	 oder	 Untersuchungen	 tatsächlicher	 Art	 erforderlich	
sind,	macht	eine	Festlegung	nicht	unbestimmbar.

Festlegungen	 in	 Form	 von	 Zielen	 der	 Raumordnung	 müssen	
sachlich	 bestimmt	 bzw.	 bestimmbar	 sein,	 d.	h.	 dass	 die	 sach-
liche	 raumordnerische	 Entscheidung	 unter	 Berücksichtigung	
der	 allgemeinen	 Auslegungsregeln	 bzw.	 aufgrund	 einer	 gefes-
tigten	Rechtsprechung	einer	eindeutigen	Auslegung	zugänglich	
sein	muss.	Bestimmbar	ist	eine	Festlegung	dann,	wenn	sie	allein	
oder	 in	der	Zusammenschau	mit	anderen	Festlegungen,	aner-
kannten	 Standards	 etc.	 so	 konkretisiert	 werden	 kann,	 dass	 sie	
einen	 sachlichen	 Inhalt	 hat,	 den	 die	 Zieladressaten	 beachten	
sollen.	Die	Tatsache,	dass	zur	Bestimmung	weitere	Erhebungen	
oder	Untersuchungen	tatsächlicher	Art	erforderlich	sind,	macht	
eine	Festlegung	nicht	unbestimmbar.

Ob	 bzw.	 welcher	 Verbindlichkeitsanspruch	 (→ Festlegungs-
qualität)	vorliegt,	ist	durch	Auslegung	aus	der	Sicht	des	Festle-
gungsadressaten	zu	bestimmen.	Wesentlicher	Ansatzpunkt	 für	
die	Auslegung	ist	der	Wortlaut.	Für	einen	strikten	Verbindlich-
keitsanspruch	 (→ Ziel	 der	 Raumordnung)	 spricht	 die	Verwen-
dung	von	„Ist“-	bzw.	„Sind“-Formulierungen.	Die	Aufnahme	des	
Zusatzes,	wonach	etwas	nur	„möglichst“	zu	tun	oder	zu	unter-
lassen	 ist,	 legt	 demgegenüber	 die	 Eröffnung	 von	 Abwägungs-
spielräumen	 und	 damit	 einen	Verzicht	 auf	 einen	 strikten	Ver-
bindlichkeitsanspruch	(●→ Grundsatz	der	Raumordnung)	nahe.	
Gleiches	 gilt	 für	 die	Verwendung	 von	 Formulierungen	 wie	„zu	
berücksichtigen“,	„für	etwas	Sorge	zu	tragen“,	„auf	etwas	Rück-
sicht	zu	nehmen“.

Vorschläge	dienen	dazu,	politische	Wünsche	durch	die	Aufnah-
me	 in	 den	 Raumordnungsplan	 kundzutun,	 ohne	 dass	 damit	
eine	Bindungswirkung	beansprucht	wird.	Sie	beziehen	sich	ge-
rade	im	Verkehrsbereich	häufig	auf	solche	Inhalte,	für	die	keine	
raumordnerisch	bindenden	Vorgaben	gemacht	werden	können,	
da	 sie	 außerhalb	 der	 Grenzen	 des	 Kompetenztitels	 der	 Raum-
ordnung	liegen.	Vorschläge	unterscheiden	sich	von	Zielen	und	
Grundsätzen	der	Raumordnung	dadurch,	dass	der	Plangeber	für	
sie	keinerlei	raumordnerische	Bindungswirkung	beansprucht.

Glossar
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Ziel der Raumordnung 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemäß	§	�	Nr.	�	ROG	sind	Ziele	der	Raumordnung	ver-
bindliche	Vorgaben	in	Form	von	räumlich	und	sachlich	
bestimmten	oder	bestimmbaren,	vom	Träger	der	Landes-	
oder	Regionalplanung	abschließend	abgewogenen	text-
lichen	 oder	 zeichnerischen	 Festlegungen	 in	 Raumord-
nungsplänen	zur	Entwicklung,	Ordnung	und	Sicherung	
des	Raums.	Ziele	der	Raumordnung	beanspruchen	eine	
strikte	 Verbindlichkeit	 (→ Festlegungsqualität)	 außer-
halb	 von	 Abwägungs-	 und	 Ermessensentscheidungen	
und	bestimmen	das	Ergebnis	nachfolgender	Planungen.	
Ziele	 der	 Raumordnung	 sind	 von	 öffentlichen	 Stellen	
bei	 ihren	 raumbedeutsamen	 Planungen	 und	 Maßnah-
men	 zu	 beachten.	 Dies	 gilt	 auch	 bei	 Genehmigungen,	
Planfeststellungen	 und	 sonstigen	 behördlichen,	 Ent-
scheidungen	 über	 die	 Zulässigkeit	 raumbedeutsamer	
Maßnahmen	 öffentlicher	 Stellen,	 Planfeststellungen	
und	 Genehmigungen	 mit	 der	 Rechtswirkung	 der	 Plan-
feststellung	 über	 die	 Zulässigkeit	 raumbedeutsamer	
Maßnahmen	von	Personen	des	Privatrechts.
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